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Vorbemerkung

Erst jüngst hat das Europäische Parlament die 
Mitgliedstaaten der EU aufgefordert, „eine gleich-
stellungspolitische Folgenabschätzung vorzuneh-
men, bevor sie Sparmaßnahmen auf den Weg 
bringen, um zu vermeiden, dass Frauen überpro-
portional davon betroffen sein werden.“ 

Auf der Grundlage solcher Daten und Fol-
genabschätzungen seien auch die „Maßnahmen 
zur Förderung des wirtschaftlichen Wiederauf-
schwungs auszugestalten, bei denen die Bedürf-
nisse und die besondere Lage von Frauen und 
Männern berücksichtigt werden, insbesondere 
im Rahmen von integrierten politischen Lösungen 
zur Förderung der Gleichstellung (Gender-Main-
streaming) und im Rahmen einer Haushaltsana-
lyse unter Berücksichtigung des Gleichstellungs-
aspektes (Gender-Budgeting).“

Dieser Aufforderung kommen die Mitglied-
staaten bislang nur sehr begrenzt nach. Dabei 
liegt es eigentlich auf der Hand: Wenn Gelder 
verteilt oder eingespart werden sollen, hat das 
Wirkungen auf die gesellschaftlichen Realitäten, 
insbesondere auch auf die Geschlechterverhält-
nisse. Denn Geschlechterverhältnisse sind im 
Bezug auf Geld, Macht und Arbeit immer noch 
nicht egalitär gestaltet, weder in Europa noch 
anderswo. Und überall, wo diese Verhältnisse 
nicht dem Maßstab der Gleichstellung entspre-
chen, muss kritisch gefragt werden, ob eine 
geplante Mittelverteilung oder Einsparung da-
ran etwas ändern wird. Eine solche Gender-Bud-
geting-Analyse müsste eigentlich für den gesam-
ten Staatshaushalt gemacht werden, sie kann 
aber auch nur die Wirkungen von Konjunktur-
programmen prüfen.

Der österreichische Staat hat mit der Aufnah-
me der Verpfl ichtung zu Gender-Budgeting-Ana-

lysen in das Grundgesetz beispielhafte Rahmen-
bedingungen geschaffen. Dort kann in Zukunft 
mit vielen Gender-Budgeting-Analysen gerechnet 
werden. In Deutschland sind wir von diesem Stand 
noch weit entfernt. Weder der Bundeshaushalt, 
noch ein Landeshaushalt – nur einige wenige 
Haushalte fortschrittlicher Kommunen sind bisher 
daraufhin überprüft worden, ob die Verteilung 
 fi nanzieller Mittel der grundgesetzlichen Aufgabe 
der Gleichstellung der Geschlechter nachkommt. 
Auch die großen Konjunkturprogramme von 2008 
und 2009, die mit circa 187 Milliarden Euro ver-
anschlagt sind, haben bisher keine geschlechts-
spezifi sche Analyse erfahren – weder vor der Ver-
abschiedung noch nach dem Inkrafttreten. In 
Deutschland fehlt es nicht nur an Institutionen, 
die die entsprechenden Daten für die Gesetzes-
folgenabschätzung aus der Geschlechterperspek-
tive aufbereiten können, es fehlt auch noch an 
politischem Willen und an der entsprechenden 
fachlichen Qualifi zierung und dem Prozesswis-
sen.

Die hier vorliegende Arbeit der Verwaltungs-
wissenschaftlerin Dr. Mara Kuhl kann diese Defi -
zite nicht kompensieren. Sie betritt für Deutsch-
land Neuland. Dennoch ist diese exemplarische 
Analyse geeignet aufzuzeigen, welche brisanten 
Erkenntnisse sich gewinnen lassen, wenn, in einem 
begrenzten Zeit- und Mittelrahmen mit den ver-
fügbaren Daten genderanalytisch gearbeitet wird 
und geschlechterpolitisch wichtige Fragestellun-
gen aufgeworfen werden. Die Expertise kommt 
nach einer empirischen Prüfung unter anderem 
zu dem Ergebnis,
• dass im Bereich Verkehr die geplanten Erleich-

terungen vorwiegend einer männlichen Teil-
gruppe zugute kommen;
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• dass mit den Maßnahmen auf dem Arbeits-
markt vor allem Normalarbeitsverhältnisse ge-
sichert werden, die einer überwiegend männ-
lichen Teilgruppe zuzurechnen sind;

• dass im Prozess der Vergabe von Finanzierungs-
hilfen unter gleichstellungspolitischer Perspek-
tive erhebliche Mängel zu fi nden sind, da in 
den Gremien ausschließlich Männer und männ-
lich dominierte Branchen repräsentiert sind;

• dass die Förderung der Breitbandtechnologie 
durch männlich konnotiertes Denken geprägt 
ist, was die Effi zienz dieser Strategie erheblich 
mindern wird;

• dass das gesamte Feld der unbezahlten Arbeit, 
vor allem der Care-Arbeit, nur punktuell von 
den Milliarden betroffen wird, was angesichts 
des dort vorhandenen Investitionsstaus unbe-
greifl ich ist.

Gleichstellungspolitisch optimal wäre es gewesen, 
wenn die Maßnahmen in den Konjunkturpro-
grammen vor ihrer Verabschiedung auf die gleich-
stellungspolitischen Wirkungen hin überprüft 
worden wären. Die vorliegende Analyse kann 
zeigen, dass sich der Aufwand gelohnt hätte.

Neben diesen Ergebnissen soll die vorgelegte 
Analyse aber auch exemplarisch zeigen, wie Gen-
der-Analysen von Budgets und Maßnahmen aus-
sehen können. Sie soll auf Defi zite in der (amt-
lichen) Statistik hinweisen  und alle Verantwort-
lichen anregen, den hier beispielhaft eingeschla-
genen Weg selbst weiterzugehen.

Dr. Barbara Stiegler
Leiterin des Arbeitsbereiches 

Frauen- und Geschlechterforschung
der Friedrich-Ebert-Stiftung  
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Einführung

Konjunkturpolitik ist, vor allem in krisenfreien 
Zeiten, ein heiß diskutiertes Thema. Vereinfacht 
kann man sagen, dass sich zwei Lager gegenüber-
stehen: die KritikerInnen staatlicher Interven-
tion, die meist von der angelsächsischen, neoli-
beralen Wirtschaftswissenschaft geprägt sind und 
staatliche Aktivität vor allem als Konkurrenz und 
Verdrängung („crowding-out“) privatwirtschaft-
lichen Engagements verstehen. Auf der anderen 
Seite die BefürworterInnen eines aktiven Staates, 
die betonen, dass der Staat mehr als nur der Ga-
rant ordnungspolitischer Strukturen für die wirt-
schaftlichen AkteurInnen sein muss. Sie kritisie-
ren die Prämissen des Neo-Liberalismus, der zen-
trale Aspekte der realen Welt, wie die Fähigkeit 
zur Informationsverarbeitung, unter- bzw. über-
schätzt; so beispielsweise durch die Annahme 
eines Erkenntnisschleiers, der insbesondere Arbeit-
nehmerInnen über den Augen liegt („Schleier des 
Geldes“) und sie nominale und reale Löhne nicht 
unterscheiden lässt oder des Ideals vollkommener 
Märkte. Den unterschiedlichen konjunkturpoli-
tischen Positionen und Debatten ist gemein, dass 
sie die zugrundeliegenden Strukturen des Wirt-
schaftens, nämlich die Verteilung unbezahlter 
und bezahlter Arbeit und die notwendigen Voraus-
setzungen menschlicher Wirtschaftsaktivität durch 
Reproduktions- und Regenerationsarbeit aus der 
Betrachtung ausblenden. Dieser für Volkswirt-
schaften essentielle, aber unsichtbar gemachte 
Teil der Ökonomie wird unter dem Begriff der 
„Care-Ökonomie“ von innovativen Wirtschafts-
wissenschaftlerInnen ins Licht der Öffentlichkeit 
gerückt. Hieran ist die Erwartung geknüpft, dass 
mit der Vervollständigung des Bildes die wirt-
schaftlichen Prozesse nachhaltig und gerecht ge-
staltet werden, alle Kosten internalisiert, also 
nach dem Verursacherprinzip zugerechnet, und 
die Lebensgrundlagen erhalten werden. 

Ein weiterer, zentraler Aspekt der Strukturen 
der Wirtschaft fi ndet ebenfalls sowohl in Fach-
kreisen als auch allgemein wenig Beachtung: Die 
Strukturen der Ökonomie sind geschlechtlich an-
geordnet – sowohl die unbetrachteten als auch 
die sichtbaren: Die bezahlte Produktionsarbeit 
und unbezahlte (Re-)Produktionsarbeit sind un-
gleich zwischen Frauen und Männern verteilt 
und werden ungleich als Beitrag zum Leistungs-
vermögen einer Nation in der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung einbezogen. Der Arbeits-
markt ist vertikal, also bezogen auf die Hierar-
chiestufen, und horizontal, bezogen auf die         
Berufe und Tätigkeiten entlang der Strukturka-
tegorie Geschlecht („Gender“), geordnet. Die Ver-
teilung unterschiedlicher Arbeitsbedingungen – 
fest mit unbefriste tem Vollzeitvertrag und Ren-
tenanspruch, oder mit befristeten Verträgen, in 
Teilzeit oder Mini job und mit deutlich höherem 
Risiko für Alters armut – sind „vergeschlechtlicht“. 
Die Benennung als „Normalarbeitsverhältnis“ 
und als „atypische Beschäftigung“ zeigt, dass sich 
– ungeachtet der quantitativen Ausmaße – an 
männlich dominierten Arbeitsbedingungen als 
Standard orientiert wird und die weiblich domi-
nierten Arbeitsbedingungen als ungewöhnlich 
und als Sonderfall verstanden werden. 

Konjunkturpolitik betrifft immer auch diese 
vergeschlechtlichten Wirtschaftsstrukturen, da 
hier Ressourcen verteilt werden, Chancen und 
Zugänge zu Ressourcen geschaffen oder verän-
dert, wirtschaftliche Entscheidungen von Haus-
halten mit ihren internen mikroökonomischen 
Arbeitsverteilungen beeinfl usst werden etc. Der 
Staat in seiner Aufgabe als Garant und Gestalter 
von volkswirtschaftlichen Bedingungen ist da-
mit, ob er will oder nicht, ein zentraler Gestalter 
von geschlechterpolitischen Strukturen und ge-
sellschaftlichen Geschlechterverhältnissen. 
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Vor diesem Hintergrund wird mitten in der 
Krise die Zwischenfrage nach geschlechtlicher 
Ausgewogenheit der Konjunkturprogramme ge-
stellt. Damit wird in der Interventionshektik die 
außer Acht gelassene staatliche Querschnittsauf-
gabe, die Gleichstellung der Geschlechter (Grund-
gesetz Art. 3 Abs. 2) auch im Schlüsselbereich 
Wirtschaft, ins Blickfeld gerückt.

Mit dieser Expertise1 soll ein kritischer Blick 
auf die Konjunkturprogramme und ihre inhalt-
lichen Schwerpunkte und Ausrichtungen gege-
ben werden. Mit der Gender-Analyse wird die 
Ausgewogenheit bzw. Unausgewogenheit des 
größten Konjunkturprogramms in der deutschen 
Geschichte unter dem Aspekt der Geschlechter-
gerechtigkeit geprüft. Die Frage, die hierbei ge-
stellt wird, ist: Schwächt der Staat die Folgen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise für Bürger im glei-
chen Maße ab wie für Bürgerinnen? Trägt der 
Staat mit seiner Politik zum grundgesetzlich for-
mulierten Demokratieauftrag der tatsächlichen 
Umsetzung der Gleichstellung, hier bei der Un-
terstützung in Krisenzeiten, bei? 

Die Konjunkturpakete enthalten eine Band-
breite von Maßnahmen unterschiedlichster Art 
(Subventionen, Bürgschaften, Sozialtransfers, Zu-
schüsse, Steuererleichterungen u.a.) und betref-
fen unterschiedlichste Politikfelder (Arbeitsmarkt, 
Steuerrecht, Verkehrspolitik, Sozialpolitik, Infor-
mationstechnologie u.a.). Für die Expertise be-
deutet dies zum einen, dass nicht alle Maßnah-
men – so spannend und relevant sie jeweils auch 
sein mögen – im Einzelnen dargestellt werden 
können, sondern dass eine Auswahl für eine nä-
here Betrachtung getroffen werden muss. Zum 
anderen bedeutet es, dass die Betrachtungen not-
wendigerweise nicht erschöpfend in die Tiefe ge-
hen können. Insgesamt wird mit der Zusammen-
fassung und Bewertung der Konjunkturpakete 
nach Budgetkriterien und der Analyse ausge-
wählter Maßnahmen aus unterschiedlichen Poli-
tikfeldern aber eine Bewertung der gleichstel-
lungspolitischen Qualität der Kriseninterven-
tion mög lich. 

1 Ich danke dem Netzwerk gender mainstreaming experts international (gmei), in dessen Kontext die Idee zur Expertise entstand, insbe-
sondere Frau Spangenberg, Dr. Erbe, Dr. Frey, Frau Parlar und Dr. Schambach für Anregungen, fachlichen Rat und Unterstützung. 
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Ziel dieser Expertise ist es, die Konjunkturpakete 
unter dem Aspekt der Gleichstellung von Män-
nern und Frauen zu betrachten und anhand von 
ausgesuchten Maßnahmen in unterschiedlichen 
Politikfeldern zu fragen, ob sie gerecht und aus-
gewogen gestaltet sind. Unterstützt der Staat Bür-
gerinnen und Bürger gleichermaßen, auch in 
unterschiedlichen Rollen wie z.B. als Erwerbs-
tätige und als (Ver-)Sorgende in gleicher Weise, 
um durch die Krise zu kommen? Unterstützt der 
Staat die Wirtschaftsbereiche gleichermaßen und 
unabhängig von der Geschlechterstruktur (män-
ner-, frauendominierte und ausgewogene Berei-
che) und unabhängig von impliziten gesellschaft-
lichen Zuordnungen zu produktiven (als „männ-
lich“ konnotierten) und reproduktiven (als „weib-
lich“ konnotierten) Bereichen? 

In Krisenzeiten ist schnelles Handeln erfor-
derlich, um akut zu helfen und negative Folgen 
abzufedern. Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, die Frage nach Gleichstellung der Ge-
schlechter sei diesen Zielen nachrangig. Schnelles 
Handeln in Krisenzeiten ist sicher wichtig, aber 
nur richtiges schnelles Handeln in Krisenzeiten 
federt die Kriseneffekte ab und stabilisiert Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft für weitere Turbu-
lenzen. Was „richtig“ in Krisenzeiten jedoch be-
deuten kann, ist fraglich. Gesellschaftspolitische 
Zielsetzungen, auch in der Wirtschaftspolitik, 
müssen Teil der Antwort auf diese Frage sein. 
Gleichstellung von Männern und Frauen ist eine 
zentrale Zielsetzung unserer Gesellschaft und 
sollte als Leitmotiv auch in Krisenzeiten dazu 
 genutzt werden, kluge und zukunftsfähige Ent-
scheidungen zu treffen. Eine genderanalytische 
Perspektive wurde bei den Konjunkturpaketen 
bedauerlicherweise nicht ex ante von den Ent-
scheidungsträgerInnen, sondern wird nun, wäh-
rend die Umsetzung läuft, von kritischen Beobach-

terinnen eingebracht. Der Aspekt der Gleichstel-
lung zeigt aber auf, wo alte Fehler vermieden oder 
wiederholt werden, wo Chancen zu Innovation 
und zur Unterstützung der kreativen Kräfte gesell-
schaftlicher Selbstorganisation genutzt oder über-
sehen werden und wo Ausschlüsse und Spaltungs-
tendenzen entschärft oder verstärkt werden, die den 
Zusammenhalt der Gesellschaft und eine zukunfts-
fähige wirtschaftliche Entwicklung gefährden.

Gender-Analyse 

Um politische Maßnahmen nach dem Qualitäts-
kriterium „Gleichstellung“ zu bewerten, gibt es 
eine Vielzahl von Vorgehensweisen, die unter 
dem Begriff Gender-Analysen zusammengefasst 
werden können. Diese Analyseinstrumente sind 
im Kern Folgenabschätzungsverfahren, die ent-
weder ex ante, begleitend oder ex post Maßnah-
men daraufhin untersuchen, ob sie einen posi-
tiven, einen negativen oder einen neutralen Bei-
trag zur Gleichstellungsentwicklung liefern. Ein 
Ziel dieser Bewertungsverfahren ist, die impli-
ziten Ziele und nicht beabsichtigten Ergebnisse 
(Output) und Effekte (Outcome) auf Männer und 
Frauen geschlechtsneutral formulierter Maßnah-
men sichtbar zu machen. Sie zeigen auf, welche 
Gestaltungsalternativen es gibt. Auch Leerstellen, 
z.B. Zielgruppen, die unbeabsichtigterweise nicht 
von der Maßnahme profi tieren oder Handlungs-
bedarfe, die nicht erkannt wurden, können durch 
Gender-Analysen sichtbar werden. Somit eröff-
nen Gender-Analysen politischen Handlungs-
spielraum, Maßnahmen effektiver und gerechter 
zu gestalten und Zielsetzungen explizit und ziel-
führend(er) zu formulieren. 

Für Gender-Analysen gibt es je nach Art der 
Maßnahmen, der beteiligten Gremien, des Zeit-

Gleichstellung als Qualitätskriterium staatlicher Krisenmaßnahmen: 

Ansätze zur Beurteilung
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punkts und der Zielsetzungen der Durchführen-
den unterschiedlichste Vorgehensweisen (s. u.v.a. 
Sellach u.a. 2004, S. 43 ff.). Ihnen gemeinsam ist, 
dass sie an der normativen Zielsetzung der Gleich-
stellung von Männern und Frauen ausgerichtet 
sind. Um Gleichstellung zu erreichen, ist Gleich-
berechtigung, auch im Sinne von Chancengleich-
heit, als Ausgangsbedingung notwendig. 

Im Grundgesetz ist der Auftrag an den Staat 
und seine Institutionen formuliert: Der Staat soll 
„die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern“ fördern und 
auf „die Beseitigung bestehender Nachteile“ hin-
wirken (Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz). Dieser Satz 
wurde in das Grundgesetz aufgenommen, weil 
das gesellschaftliche Ziel der Gleichstellung von 
Frauen und Männern sich nicht ohne aktives Zu-
tun erreichen lässt. Angelehnt an die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts ist Gleich-
stellung folgendermaßen defi niert: „Gleichstel-
lung bedeutet, Frauen und Männern ein gleicher-
maßen selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
Gleichstellungspolitik gibt nicht vor, wie Men-
schen leben sollen. Niemand darf zur Anpassung 
an stereotype Vorstellungen von „Männern“ und 
„Frauen“ gezwungen werden. An das Geschlecht 
und an Geschlechterrollen dürfen grundsätzlich 
keine Vor- oder Nachteile geknüpft werden. Rol-
lenverteilungen, die zu einer höheren Belastung 
oder sonstigen Nachteilen für ein Geschlecht 
führen, dürfen durch staatliche Maßnahmen 
nicht verfestigt werden. Faktische Nachteile, die 
typischerweise ein Geschlecht treffen, dürfen 
durch begünstigende Regelungen ausgeglichen 
werden“ (Arbeitshilfe zu §2 GGO, S. 15).

Das bedeutet konkret, dass staatliche Maß-
nahmen 
• bestehende Benachteiligungen abbauen oder 

zumindest nicht weiter verfestigen dürfen, 
• die gleiche Teilhabe von Männern und Frauen 

ermöglichen müssen, 
• Männern und Frauen von tradierten Rollen-

mustern freie Entscheidungen ermöglichen 
müssen. 

Auch geschlechtsneutral formulierte staatliche In-
terventionen sollen keine „verdeckten Benachtei-
ligungen, Beteiligungsdefi zite oder Verfestigungen 
tradierter Rollenmuster“ (ebda.) beinhalten. 

Eine Gender-Analyse prüft, ob Maßnahmen 
diese Anforderungen erfüllen. In dieser Expertise 
werden die Maßnahmen nach drei Ausprägungen 
sortiert. „Positiv“ sind Maßnahmen, die entwe-
der bestehende Benachteiligung abbauen oder/
und Zugänge zu Ressourcen so gestalten, dass be-
nachteiligten Gruppen die gleiche Teilhabe ga-
rantiert wird oder/und traditionelle Rollenmuster 
nicht geschützt, sondern gleiche Anreize auch für 
nicht-rollenkonforme Entscheidungen von Män-
nern und Frauen geboten werden. Sie leisten 
 einen „Gleichstellungsmehrwert“, also einen 
 positiven Beitrag zur Umsetzung der Gleichstel-
lung. „Negativ“ werden Maßnahmen bewertet, 
die Benachteiligungsstrukturen verfestigen oder 
unterrepräsentierten oder benachteiligten Grup-
pen keinen gleichen Zugang zu Ressourcen ge-
währen und damit Privilegien anderen Gruppen 
aufrechterhalten oder Vorteile für traditionelle 
Rollenmuster verfestigen und darum keinen Bei-
trag für eine positive Entwicklung der Gleichstel-
lungsumsetzung leisten. „Neutral“ sind Maßnah-
men, die bestehende Benachteiligungen weder 
verfestigen noch abbauen, die Männern und 
Frauen entsprechend ihrer bestehenden Reprä-
sentation Zugang zu Ressourcen eröffnen und die 
Anreize für traditionelle Rollenmuster nicht ver-
festigen noch abschwächen. 

Eine solche Bewertung ist voraussetzungs-
reich. Sie erfordert durchgängig geschlechterdif-
ferenziert aufgeschlüsselte Daten und Gender-
kompetenz, um Benachteiligungsmechanismen 
und -effekte zu erkennen, sowie das Fachwissen 
für den jeweiligen Politikbereich, in dem die 
Maßnahme stattfi ndet. Es bedarf also 

der Kenntnis über mögliche bestehende Be-1. 
nachteiligungen, um abzuschätzen, wie die 
Maßnahme auf den Abbau dieser wirkt. In-
formationen hierzu liefern durchgängig ge-
schlechtsdifferenzierte statistische Daten, mit 
denen die Geschlechterverhältnisse in den 
interessierenden Politikfeldern beschrieben 
werden können. Diese sind nicht immer in 
der benötigten Qualität vorhanden. 
der Einschätzung, ob ausgehend von der 2. 
Grundsituation möglicher bestehender Be-
nachteiligungen die Maßnahme so gestaltet 
ist, dass Männer und Frauen gleichermaßen 
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an den zu verteilenden Ressourcen teilhaben 
können. Hierbei muss geprüft werden, ob 
sich mittelbar als Auswirkung der (Um-)Ver-
teilung von Ressourcen der Zugang zu ande-
ren Ressourcen verändert. So kann beispiels-
weise die Verteilung der Ressource „Geld“ 
Auswirkungen haben auf die Ressource „Zeit“, 
da Dienstleistungen gekauft werden können, 
wodurch die bedachte Person Arbeitszeit zu 
Freizeit umwandeln kann. Zentrale Ressour-
cen, zu denen gleiche Teilhabe gewährt sein 
müssen, um Gleichstellung zu erreichen, sind 
(Entscheidungs-)Macht, Geld und (selbstbe-
stimmte) Zeit. Entscheidungsmacht bedeutet, 
dass betroffene Personengruppen selbst ihre 
Vorstellungen und Interessen in Verfahren 
einbringen oder parteilich repräsentieren las-
sen können, in denen über sie, auch indirekt 
betreffende, wichtige Fragen, wie die Vertei-
lung von Ressourcen, Bedingungen zu leben 
und zu arbeiten, entschieden wird. In unse-
rer Gesellschaft ist ein zentraler Zugang zur 
Ressource Geld die existenzsichernde Er-
werbsarbeit. Sie ermöglicht Einkommen und 
die Absicherung der klassisch deutschen Ar-
mutsrisiken wie bspw. Scheidung oder Ge-
burt eines Kindes. Zeit, die nicht von Er-
werbsarbeit und Familienpfl ichten bestimmt 
wird, ist eine Ressource, die es ermöglicht, 
sich zu regenerieren, sich zu erholen und 
 seinen emotionalen Grundbedürfnissen wie 
bspw. freie Zeit mit Familie und Freunden 
nachzukommen, also gesellschaftlich bese-
hen für die Reproduktion der Arbeitskraft 
notwendig ist. 
der Bewertung, ob die Maßnahmen so gestal-3. 
tet sind, dass sie Rollenzuweisungen zwischen 
Männern und Frauen privilegieren oder tra-
dierte Strukturen, die Männern und Frauen 
unterschiedliche Anreize für Entscheidungen 
geben, die den Zugang zu Ressourcen betref-
fen, verfestigen. 

Eine Gender-Analyse umfasst verschiedene Di-
mensionen von Gender, in denen und durch die 
sich Geschlechterverhältnisse konstituieren. Sie 
geht damit über die individuelle Betrachtung von 
Geschlecht auf der Mikroebene als Persönlich-
keitsmerkmal von einzelnen Personen hinaus. 

Auf der Makro-Ebene von Gender werden die Ge-
schlechtergruppen „Männer“ und „Frauen“ er-
fasst, also die kollektive Perspektive auf Personen-
gruppen in der Gesellschaft, deren Mitglieder 
aufgrund bestimmter Merkmale der Gruppe der 
Männer oder der Frauen zugeordnet werden und 
die jeweils als weitgehend homogene Kollektive 
 behandelt werden. Hinzu kommt die Ebene der 
vergeschlechtlichten Strukturen, nach denen 
„Männlich(keit)“ und Weiblich(keit)“ und damit 
Wertigkeiten unterschiedlichen Lebensbereichen 
zugeordnet werden. Die Struktur der bezahlten 
(Erwerbs-)Arbeit und unbezahlten (Haus-)Arbeit ist 
hierfür ein Beispiel.

Gender-Budgeting

Ein weiteres effektives Instrument, um Politiker-
gebnisse nach dem Qualitätskriterium „Beitrag 
zur Gleichstellungsentwicklung“ zu bewerten, ist 
das Gender-Budgeting. Diesem Budgetinstrument 
kommt insbesondere im Rahmen der Umsetzung 
von Gleichstellung als Querschnittsaufgabe (Gen-
der Mainstreaming) eine zunehmende Rolle zu, 
da es anhand der Geldströme öffentlicher Haus-
halte aufzeigt, wie Männer und Frauen bei staat-
lichen Maßnahmen berücksichtigt werden. Ähn-
lich wie bei der Analyse geschlechtsneutral for  mu-
lierter politischer Maßnahmen und Programme 
ergibt sich das Interesse an Gender-Budgeting aus 
dem Sachverhalt, dass die Struktur staatlicher 
Einnahmen und Ausgaben durch geschlechts-
neutral formulierte Steuer-, Wirtschafts- und In-
dustriepolitik unterschiedliche Auswirkungen auf 
das Leben von Frauen und Männern hat und da-
mit die Zugänge zu Ressourcen von Männern und 
Frauen ungleich gestaltet. So hat bspw. auch die 
föderale Aufgaben- und Finanzstruktur der Bun-
desrepublik mit ihren unterschiedlichen Positio-
nierungen von Bund, Ländern und Kommunen 
erhebliche Bedeutung für die Entwicklung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen. 

Beim Gender-Budgeting gibt es ebenfalls eine 
Vielzahl von Herangehensweisen je nach Einbin-
dung der Durchführenden in den Haushaltskreis-
lauf, Zeitpunkt der Analyse, Zielsetzung etc. Ähn-
lich wie die Gender-Analysen, die nicht ohne Ri-
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siko sind, dass ihr emanzipatorischer Beitrag ins 
Gegenteil verkehrt wird (z.B. durch die Verkür-
zung des Verständnisses von „Gender“ auf das 
biologische Geschlecht und biologistische Ge-
schlechterkonzepte, s. GenderManifest 2006) hat 
auch das Gender-Budgeting bestimmte Risiken, 
insbesondere aus Praktikabilitätsgründen, einsei-
tige Ergebnisse zu produzieren. So eignen sich 
z.B. einige Herangehensweisen des Gender-Bud-
geting vor allem für bürgernahe Dienstleistungen, 
während die Untersuchung von Geldfl üssen zur 
Förderung von Institutionen, z.B. Wirtschafts-
subventionen, unterbelichtet bleiben (ausführ-
lich Frey 2008). 

Diese Expertise ist inspiriert von den Erfah-
rungen mit Gender-Budgeting im deutschspra-
chigen Raum2. An dieser Stelle wird keine Gender-
Budgeting-Analyse im eigentlichen Sinne durch-
geführt, sondern lediglich der Ansatz aufgegrif-
fen, die gleichstellungspolitische Bewertung von 
Maßnahmen auf ihr Budgetgewicht zu beziehen. 
Dies ist mit „budgetorientiert“ gemeint. Für die 
Analyse der Konjunkturpakete ist eine budgetori-
entierte Herangehensweise vielversprechend, weil 
sie machbar und erkenntnisreich ist: Erstens geht 
es bei der staatlichen Krisenintervention vor 
allem um das Bereitstellen von Geldbeträgen für 
klar umrissene Maßnahmen. Anders als beim 
Staatshaushalt geht es nicht in erster Linie um die 
Verteilung von Mitteln an Ressorts zu deren Ver-
fügung, sondern für die Konjunkturpakete wur-
den konkret (meist) klar genannte Summen für 
(meist) klar defi nierte Maßnahmen bereitgestellt. 
Die einzelnen Maßnahmen lassen sich also an-
hand der Geldsummen zueinander in Relation 
setzen. So können die Ergebnisse der Gender-
Analyse der Maßnahmen auf die Finanzvolumi -
na bezogen werden und damit die relative Bedeu-
tung der Maßnahmen und ihrer jeweiligen Beiträ-
ge zur Gleichstellungsentwicklung bewertet wer-
den. Dadurch, dass über das Gesamtbudget der 
Konjunkturpakete alle Maßnahmen in Relation 
zueinander stehen, können auch Aussagen über 
die Gesamtwirkung der Konjunkturpakete auf die 
Entwicklung von Gleichstellung getroffen wer-
den. 

Das wirtschaftswissenschaftliche Konzept 
der Care-Ökonomie

Eine weitere produktive Anregung für diese Exper-
tise ist das Konzept der „Care-Ökonomie“, das in 
den Wirtschaftswissenschaften jenseits des Main-
streams diskutiert wird. Dieser Ansatz berücksich-
tigt die Tatsache, dass in den Gesellschaften durch 
unentgeltliche Leistungen, insbesondere von 
Frauen in privaten Haushalten und Ehrenamt er-
bracht, ein Großteil an Leistungen und Gütern, 
die zum Wohlstand beitragen, produziert wird 
(vgl. Madörin 2010). Diese dem marktförmigen 
Wirtschaften vorausgehenden und die Produk-
tionsbedingungen des Marktes aufrechterhalten-
den Leistungen (u.a. durch Reproduktion der Ar-
beitskraft) der Care-Ökonomie werden jedoch in 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht 
beziffert und werden damit als existenzieller Bei-
trag zum gesellschaftlichen Wohlstand unsicht-
bar. Neben den privaten Sorge- und Versorgungs-
leistungen gibt es einen zur Care-Ökonomie zäh-
lenden Bereich der marktförmig tauschbaren Gü-
ter und Dienstleistungen. Hierzu gehören die 
Angebote der Sozial-, Betreuungs-, Bildungs- und 
Pfl egeeinrichtungen. Diese Arbeit entzieht sich 
zu einem Großteil der Effi zienz- und Rationalisie-
rungslogik der kapitalistischen Wirtschaftsweise, 
so dass sie ebenfalls nicht angemessen mit den 
gängigen wirtschaftswissenschaftlichen Metho-
den der Wachstums- und Produktivitätsmessung 
erfasst werden kann und ihr Beitrag zum gesell-
schaftlichen Wohlstand systematisch unter-
schätzt bleibt. Auch in den entgeltlich organisier-
ten Wirtschaftszweigen der Care-Ökonomie ar-
beiten überwiegend Fxrauen, so dass dieser As-
pekt sehr gleichstellungsrelevant ist. In dieser 
Exper tise werden als Exkurs Maßnahmen der Kon-
junkturpakete unter dem Aspekt der Care-Ökono-
mie betrachtet. Die Frage ist hierbei, wie die Maß-
nahmen der Konjunkturpakete diesen Bereich vor 
den Folgen der Wirtschaftskrise schützen und so 
dessen Produktionsbedingungen von gesellschaft-
li chem Wohlstand in der Krise absichern. 

2 Unter anderen: Bergmann u.a. 2004 , Erbe 2003 , Frey 2007a, b. 
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Zum methodischen Vorgehen 

Für die budgetorientierte Gender-Analyse der 
Konjunkturpakete dieser Expertise wird wie folgt 
vorgegangen. Zuerst werden die Maßnahmen 
nach budgetorientierten Kriterien geordnet. Dies 
ermöglicht eine Sortierung der Vielfalt an Maß-
nahmen nach haushalterischen Aspekten. An-
schließend werden ausgehend von dieser Struk-
tur Maßnahmen ausgewählt, die einer Gender-
Analyse unterzogen werden. Gender-Analysen 
erfordern, wie oben erwähnt, die Sammlung von 
Daten für das jeweils interessierende Politikfeld. 

Aus diesem Grund werden die ausgewählten 
Maßnahmen der Konjunkturpakete ihren Politik-
feldern zugeordnet und nach einer Darstellung 
der Geschlechterverhältnisse im jeweiligen Bereich 
analysiert. Die Maßnahmen, die eine hohe sozial-
politische Relevanz haben, werden unter dem 
Blickwinkel der Care-Ökonomie betrachtet. In 
einem dritten Schritt werden die Ergebnisse der 
Gender-Analyse der Maßnahmen wieder in die 
Budgetstruktur einsortiert, so dass neben dem qua-
litativen Beitrag zur Gleichstellungsentwicklung 
der Maßnahmen auch ihr Gewicht am Gesamt-
volumen der Konjunkturpakete sichtbar wird.
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Das erste und zweite Konjunkturpaket werden ge-
meinsam betrachtet und nicht unterschieden, da 
diese Unterscheidung keinen analytischen Mehr-
wert bringt. Um die Fülle an Maßnahmen zu sys-
tematisieren, werden im Folgenden alle Maßnah-
men nach den Kategorien „direkte Ausgaben“, 
„Steuererleichterungen“ und „Finanzierungshilfen“ 
und nach AdressatInnen sortiert (vgl. Anhang I). 
Die Einteilung orientiert sich an der Art der Kosten-
entstehung für den Bund, also ob die Kosten Fi-
nanzmittel zur direkten Auszahlung, Kosten durch 
Einnahmeverzicht oder Kosten durch das Einstel-
len von Finanzmitteln für Dritte sind. Innerhalb 
dieser Kategorien werden die Budgetteile den je-
weiligen AdressatInnen „Bürgerinnen und Bürger“ 
als Privatpersonen, „öffentliche Hand“ und „Pri-
vatwirtschaft“ (inklusive BürgerInnen als Arbeit-
nehmerInnen) zugeordnet. 

Die direkten Ausgaben bedeuten einen Geld-
abfl uss staatlicher Gelder an BürgerInnen, an die 
öffentliche Hand und an die Privatwirtschaft zum 
Zwecke der Stärkung und Förderung ihrer jewei-
ligen Rolle in der Volkswirtschaft. Hierzu gehören 
Sozialtransfers, direkte Subventionen und staat-
liche Investitionen. Die Aufstockung von Perso-
nalkosten staatlicher Stellen, z.B. um das Ange-
bot der öffentlichen Hand zu erhöhen, wird als 
Investition in die Erstellung öffentlicher Güter 
verstanden, die mit direkten Ausgaben verbun-
den ist. Die öffentliche Hand stellt vor allem ge-
sellschaftlich erwünschte Dienstleistungen zur 
Verfügung und ist mit der Wahrung öffentlicher 
Güter wie zum Beispiel Bildung, sozialem Frieden 
und Wohlstand betraut. BürgerInnen sind einer-
seits KonsumentInnen von privaten und öffent-
lichen Angeboten, andererseits in ihrem Privat-
bereich ProduzentInnen von Waren und Dienst-

leis tungen, z.B. als Sorgende, die das grundle-
gende Funktionieren der Gesellschaft inklusive der 
Wirtschaft sichern. Hierzu gehören die nicht-
marktförmig verhandelten, damit unentgelt-
lichen Arbeitsleistungen im Haushalt. Die Privat-
wirtschaft produziert Waren und Dienstleistungen 
für den marktförmigen Tausch und schafft durch 
das Angebot von Arbeitsplätzen und die Produkti-
on von Waren Wohlstand. Die Bürgerinnen und 
Bürger in ihrer Rolle als ArbeitnehmerInnen wer-
den diesem Bereich zugeordnet.

Die Entlastungen durch Steuererleichterungen 
bedeuten Einnahmeausfälle für den Staat3. Sie die-
nen dazu, BürgerInnen und der privaten Wirt-
schaft durch die Verringerung der Abgaben fi nan-
ziellen Handlungsspielraum für Konsum und In-
vestitionen zu eröffnen.

Die Finanzierungshilfen beinhalten Bürg-
schaften und das zur Verfügungstellen bzw. Auf-
stocken von Kreditprogrammen. Aus praktischen 
Gründen werden die Maßnahmen der Finanzie-
rungshilfen nicht weiter in ihren Komponenten 
Kredite und Zuschüsse differenziert, sondern ver-
allgemeinert als Darlehens- und Bürgschaftspro-
gramme verstanden. Ziel dieser Maßnahmen ist 
es, den AdressatInnen Investitionen zu ermögli-
chen. Kosten entstehen bei den Krediten und 
Bürgschaften erst bei Zahlungsunfähigkeit des 
Hauptschuldners. Bei den Kreditprogrammen ent-
stehen den staatlichen Vermittlern bei selbstfi nan-
zierten Krediten indirekt Einnahmeverluste im 
Sinne von Opportunitätskosten durch den Ver-
zicht auf marktübliche Zinsen. Staatlich bereit 
gestellte Kreditsummen bedeuten einen Konsum-
verzicht des Staates durch das Bereitstellen der 
Geldsummen für Dritte, da er über die Finanz-
mittel nicht mehr frei verfügen kann. 

1. Systematisierung der Konjunkturpakete nach Budgetkriterien

3 Für eine erste Schätzung der Gesamtbelastung der öffentlichen Haushalte durch die Konjunkturpakete siehe Leifels u.a. 2009. 
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Diese grobe Sortierung der Maßnahmen der 
Konjunkturpakete erlaubt es, einen ersten Über-
blick über die Programme zu erhalten und des 
Weiteren die Bedeutung der jeweiligen Interven-
tionsarten sichtbar zu machen. Durch die Zuord-
nung zu den AdressatInnen wird deutlich, in wel-
chem Maße und welcher Gewichtung die Berei-
che der Gesellschaft „BürgerInnen in Privathaus-
halten“, „öffentliche Hand“ und „Privatwirtschaft“ 
vom Staat in der Krise gestützt werden. Dies er-
laubt es, die später unter Gleichstellungsaspekten 
betrachteten Einzelmaßnahmen wieder in den 
Gesamtkontext der Konjunkturpakete zu stellen 
und so die Bewertung der gleichstellungspoli-
tischen Ausgewogenheit vorzunehmen. 

Die Konjunkturpakete 

Die Bundesrepublik Deutschland hat als Antwort 
auf die Finanzkrise und ihre absehbaren und un-
absehbaren Folgen auf die Realwirtschaft mit den 
Konjunkturpaketen I und II das größte Konjunk-
turprogramm der deutschen Geschichte in Gang 
gesetzt. Mit einer großen Bandbreite an Maßnah-
men sollen BürgerInnen und Unternehmen von 
Steuern und Abgaben entlastet werden, Investi-
tionen vorangetrieben und Finanzierungshilfen 
zur Verfügung gestellt werden. Die Gelder hierfür 
sollen vornehmlich in den Jahren 2009 und 2010 
ausgegeben werden. Laut Regierungserklärung 
(14.1.2009) entspricht das Volumen der Pro-
gramme über 3% des Bruttoinlandprodukts für 
diese Jahre, also dem Wert aller in zwei Jahren    
in Deutschland marktförmig, also in entlohnter 
Arbeit, produzierten Güter und Dienstleistungen. 
Trotz aller unterschiedlichen Auffassungen zur 
Staatstätigkeit wurde im Angesicht der Krise und 
ihrer Folgen eine aktive staatliche Konjunktur-
politik weitgehend begrüßt. Die Kritik bezog sich 
unter anderem auf das zu geringe Volumen, ange-
sichts des anfänglich auf bis zu 7% geschätzten 

Verlustes des Bruttoinlandsprodukts, auf eine 
nicht genutzte umweltpolitische Wende in der 
Wirtschaftspolitik oder auf die Kurzfristigkeit bei 
der Umsetzung der Maßnahmen. Auch bemän-
gelt wurde die Unausgewogenheit der Förder-
maßnahmen für die Privatwirtschaft, bei der der 
Dienstleistungssektor, bis auf die Banken- und 
 Finanzwirtschaft, leer ausging. Als Kriterium für 
die Auswahl wurde der Begriff der „Systemrele-
vanz“ – eigentlich ein Begriff zur Typisierung von 
Finanzinstitutionen – auf die jeweils geförderten 
Bereiche ausgedehnt und als Ausschlussargument 
benutzt, um anderen Bereichen arbeitsplatz-, auf-
trags- und bestandserhaltende Maßnahmen zu 
verwehren. 

In dieser Expertise geht es um die Konjunk-
turpakete I und II. Das Maßnahmenpaket vom 
7. Oktober 2008 zur „Senkung der steuerlichen 
Belastung, Stabilisierung der Sozialversicherungs-
abgaben und für Investitionen in Familien“ wur-
de vorher verabschiedet und ist nicht Teil der 
Konjunkturpakete I und II. Ebenso wenig gehört 
das später beschlossene Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz vom 22. Dezember 2009 zu den hier 
untersuchten Maßnahmenbündeln. 

Das Konjunkturpaket I mit dem Namen 
„ Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstär-
kung“ wurde am 5. November 2008 beschlossen. 
In seinem Rahmen wurde u.a. das „Gesetz zur Um-
setzung steuerrechtlicher Regelungen des Maß-
nahmenpakets ‚Beschäftigungssicherung durch 
Wachstumsstärkung’“ (vom 21.12.2008), das Fi-
nanzmarktstabilisierungsgesetz und das Finanz-
marktstabilisierungsfondsgesetz (beide 17. Oktober 
2008) inklusive der Durchführungsverordnung 
(17. Oktober 2008) und der Verordnung (20. Ok-
tober 2008) verabschiedet. Mit dem Konjunktur-
paket I sollen nach Angaben auf den Webseiten 
des Bundesministeriums für Finanzen, des Bun-
desminis teriums für Wirtschaft und des Presse- 
und In formationsamtes der Bundesregierung4 In-
vestitionen und Auftragsvergaben in Höhe von 

4 http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/konjunktur.html, 
http://www.bundesfi nanzministerium.de/nn_55092/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Gesellschaft__und__Zukunft/
themenschwerpunkt__konjunkturpakete/node.html?__nnn=true, 
http://www.konjunkturpaket.de/Webs/KP/DE/Homepage/home.html



Friedrich-Ebert-Stiftung

16

WISO
Diskurs

50 Milliarden gefördert werden und die Finanzie-
rung und Liquidität von Unternehmen mit 
20 Milliarden € gesichert werden.

Das Konjunkturpaket II wurde als „Pakt für 
Beschäftigung und Stabilität“ am 14. Januar 2009 
beschlossen. In seinem Rahmen wurden das „Ge-
setz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabili-
tät in Deutschland“ (vom 2. März 2009), die 
Richtlinie zur Förderung des Absatzes von Per-
sonenkraftwagen (20. Februar 2009 mit Änderun-
gen vom 17. März 2009 und vom 26. Juni 2009) 
verabschiedet5. Offi ziell wurden rund 50 Milliar-
den € bereit gestellt.

Die Pakete umfassen Steuererleichterungen 
für Haushalte und Unternehmen, die Aufsto-
ckung von Investitionsprogrammen, die Auswei-
tung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und 
die Bereitstellung von Mitteln für Kredit- und 
 Finanzierungsprogramme. 

Analyse des Gesamtbudgets

Ausgabekategorien 

Die drei Gruppen „direkte Ausgaben“, „Steuerer-
leichterungen“ und „Finanzierungshilfen“ haben 
ein geschätztes Gesamtvolumen von ca. 187 Mil-
liarden €. Bei den Finanzierungshilfen ist zu be-
denken, dass es sich hier nicht um abschließend 
bezifferbare Kosten handelt, da es sich um Kre-
dite und Bürgschaften handelt und die Zu-
schusskomponente der Kreditprogramme an die-
ser Stelle vernachlässigt wird. Die geplante Schul-
denbremse „Nachhaltige Finanzpolitik für die 
künftigen Generationen“ kann keiner Gruppe 
 zugeordnet und zur Zeit auch nicht in ihren Kos-
ten beziffert oder zugeordnet werden (s. jedoch 
Kapitel zu Care-Ökonomie). Den folgenden Zah-
len liegen Angaben der Bundesregierung, u.a. 
 aktualisierte Zahlen der Ministerien, Experten-
angaben sowie eigene Berechnungen zugrunde 
(s. Quellenangabe der Tabelle im Anhang I). 

Die 15 Maßnahmen der direkten Ausgaben 
(s. Anhang I) haben mit 43,5 Milliarden € einen 

Anteil von ca. 23% am Gesamtvolumen der Kon-
junkturpakete. Die größten Einzelposten sind die 
Zukunftsinvestition Öffentliche Hand mit 16 
Milliarden €, der Bundeszuschuss für die gesetz-
lichen Krankenkassen mit 9 Milliarden, der vor 
allem ArbeitnehmerInnen und -geberInnen ent-
lastet, und als drittgrößte direkte Zuwendung die 
Umwelt- bzw. Abwrackprämie mit 5 Milliarden. 

Die sechs Maßnahmen der Steuererleichte-
rungen mit geschätzten 18 Milliarden € Einnah-
meverzicht des Staates machen ca. 10% des Pa-
ketvolumens aus. Die größten Posten sind hier 
die Änderungen der Einkommenssteuerbestim-
mungen mit ca. 9,4 Milliarden € und die degres-
siven Abschreibungen auf bewegliche Wirtschafts-
güter mit geschätzten 6,3 Milliarden €. 

Die Finanzierungshilfen haben einen Um-
fang von ca. 125 Milliarden €. Dies macht einen 
nominellen Anteil von 67% des Volumens der 
Konjunkturpakete aus. Mit 75 Milliarden € für 
Bürgschaften und 40 Milliarden € für Kreditson-
derprogramme für den Mittelstand und für grö-
ßere Unternehmen profi tiert vor allem die Wirt-
schaft. 93% der Finanzmittel stehen ihr zur Ver-
fügung. 

AdressatInnen 

Werden die Finanzmittel der Konjunkturpakete 
den BürgerInnen bzw. privaten Haushalten, der 
Öffentlichen Hand und den marktwirtschaftli-
chen Unternehmen zugeordnet, ergibt sich fol-
gendes Bild: 

Die Mittel der Gruppe der direkten Ausga-
ben, die knapp ein Viertel des Volumens der Kon-
junkturpakete ausmachen, verteilen sich auf Bür-
gerInnen bzw. private Haushalte, auf die öffent-
liche Hand und die Privatwirtschaft. Ca. 17% der 
Mittel kommen durch die Umweltprämie und die 
Transferzahlungen für Kinder (Kinderbonus, Er-
höhung der Regelsätze von Kindern in der Grund-
sicherung) Einzelpersonen bzw. Haushalten zu-
gute. Die Privatwirtschaft profi tiert von ca. 34% 
der Mittel, die sich auf arbeitsmarktpolitisch mo-
tivierte Zuschüsse vor allem für ArbeitgeberInnen 

5 Siehe http://www.konjunkturpaket.de/Webs/KP/DE/GesetzeundVerordnungen/gesetze-und-verordnungen.html 
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Abbildung 2: 

Aufteilung der Mittel nach AdressatInnen
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Abbildung 1: 

Verteilung der Mittel der Konjunkturpakete nach Ausgabenkategorien
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zu Lohn-, Qualifi zierungs- und Weiterbeschäfti-
gungs- bzw. Wiedereinstellungskosten und auf 
die Senkung bzw. Übernahme von Sozialversiche-
rungsbeiträgen verteilen6. Die öffentliche Hand 
erhält ca. 49% der Gelder in Form von Infrastruktur-
in vestitionen und Geldern zur Erhöhung bzw. Ver-
besserung ihres arbeitsmarktpolitischen Ange-
bots7. 

BürgerInnen werden relativ gesehen am stärks-
ten mit dem kleinsten Maßnahmenpaket der 
Steuererleichterungen gefördert. Hier profi tieren 
sie zu ca. 62% vom geplanten Einnahmeverzicht 
des Staates. Die Einkommenssteuersenkung und 
die Änderungen in der Kfz-Besteuerung sowie die 

Absetzbarkeit der Handwerkerleistungen zielt vor 
allem auf die Entlastung privater Haushalte. Un-
gefähr 38% machen die Entlastungen durch neue 
Abschreibungsregelungen aus, die den Unter-
nehmen zugute kommen. 

Der Wirtschaft wird mit dem umfangreichsten 
Maßnahmenpaket, den Finanzierungshilfen, am 
stärksten geholfen8: 93% der Gelder sind für pri-
vatwirtschaftliche Unternehmungen reserviert. 
Circa 7% der Finanzmittel kommen in Program-
men für energetische Gebäudesanierung und 
KfW-Programmen für Kommunen öffentlichen 
und gemeinnützigen und in geringfügigem Maße 
privaten Investoren zugute. 

6 Im Einzelnen: Zuschüsse für Weiterbeschäftigung im Rahmen von WeGebAU, Verlängerung Kurzarbeitergeld, Zuschüsse für Quali-
fi zierung, ESF Gelder für Beschäftigungssicherung, Erstattung Sozialbeiträge Kurzarbeiter, Bundeszuschuss für gesetzliche Kranken-
versicherung. 

7 Im Einzelnen: Zusätzliches Personal und Mittel für Bundesagentur für Arbeit und Träger der Grundsicherung, Gemeinschaftsaufgabe 
Regionale Wirtschaftsstruktur, Verkehrsinvestitionen, Zukunftsinvestitionen öffentliche Hand.

8 Da die Bürgschaften für Exportgarantien nicht beziffert werden, können sie hier nicht berücksichtigt werden.
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Im Folgenden werden nun einzelne Maßnahmen 
für eine genauere Betrachtung ausgewählt und 
analysiert. Ein erster Schritt zur Auswahl der Maß-
nahmen ist die Genderrelevanzprüfung (s. Arbeits-
hilfe zu § 2 GGO), bei der gefragt wird, ob Personen, 
also Männer und Frauen, direkt als Zielgruppe be-
troffen sind oder ob Personen indirekt durch die 
Auswirkungen eines Vorhabens betroffen wer-
den, wie z.B. bei der Förderung von Institutionen, 
in denen Männer und Frauen arbeiten. Da die 
meisten Interventionen der Konjunkturpakte dem 
Erhalt von Arbeitsplätzen von Menschen dienen, 
Zuwendung von Geldern für BürgerInnen bein-
halten und auf die wirtschaftliche Aktivität von 
Unternehmen, in denen Menschen arbeiten, zie-
len, ist es nicht verwunderlich, dass die Maßnah-
men eine offensichtliche Relevanz für Gleichstel-
lung haben. Auch die aufgrund der Förderbedin-
gungen und der Komplexität des Finanzwesens 
weniger zugänglichen Finanzierungshilfen haben 
eine indirekte Relevanz für die Gleichstellung, da 
sie in erster Linie korporative Akteure, wie ge-
meinnützige Organisationen, Unternehmen und 
Kommunen unterstützen, in denen jeweils Män-
ner und Frauen arbeiten bzw. deren Produkte 
Frauen und Männern zugute kommen. Die mit 
den Finanzierungshilfen getätigten Investitionen 
haben Beschäftigungseffekte und verändern je 
nach Art das Arbeits- und Lebensumfeld von Per-
sonen. Bis auf die Sonderabschreibungen für 
kleinere und mittlere Unternehmen sowie den de-
gressiven Abschreibungen für bewegliche Wirt-
schaftsgüter sind die Maßnahmen der Konjunk-
turpakete also direkt oder indirekt relevant für die 
Entwicklung der Gleichstellung in Deutschland. 

Kriterium für die engere Auswahl sind erstens 
die relative Transparenz der Maßnahme, also ob 
detaillierte Informationen zu den Inhalten des 

geplanten Programms leicht zugänglich und das 
Themengebiet für eine Analyse leicht zu erschlie-
ßen ist. Zweitens spielt die Verfügbarkeit ge-
schlechtsspezifi scher Daten im relevanten Politik-
feld eine Rolle. Als Drittes wird auch das Finanz-
volumen einer Maßnahme berücksichtigt. Da im 
Rahmen einer Gender-Analyse zu den Konjunk-
turpaketen der Hans-Böckler-Stiftung (Schambach 
2010) die Beschäftigungseffekte für Männer und 
Frauen bewertet werden, steht hier deren Bewer-
tung nicht im Vordergrund. Die genannten Aus-
wahlkriterien beeinfl ussen auch den Fokus, ob 
eine Maßnahme eher aus Sicht der Adres satInnen 
der Maßnahmen (die direkten EmpfängerInnen 
der Finanzmittel) oder aus Sicht der Zielgruppe, 
auf deren Unterstützung die Maßnahme zielt, 
 bewertet werden wird. 

Ausgehend von der budgetorientierten Sor-
tierung werden folgende Maßnahmen näher be-
trachtet: 
• alle gleichstellungsrelevanten Steuererleichte-

rungen (Absetzbarkeit der Handwerkerleistungen, 
Änderungen der Kfz-Steuer, Neuregelungen der 
Einkommenssteuer), 

• bei den direkten Ausgaben 
• alle diejenigen, die Bürgerinnen und Bür-

gern zugute kommen (Kinderbonus, Erhö-
hung der Hartz IV Regelsätze für Kinder, 
Umwelt-/Abwrackprämie),

• von den Maßnahmen, die dem Bereich der 
privaten Wirtschaft zugute kommen, die 
kurzarbeitergeldbezogenen Maßnahmen und 
aufgrund seines Finanzvolumens der Bundes-
zuschuss für die gesetzliche Krankenkasse,

• von den Maßnahmen, die die öffentliche 
Hand betreffen, aufgrund des Finanzvolu-
mens die „Zukunftsinvestitionen Öffent-
liche Hand“, 

2. Gender-Analyse der Einzelmaßnahmen 
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• bei den Finanzierungshilfen 
• die im Deutschlandfonds verwalteten Geld-

er für das Kreditprogramm für den Mittel-
stand und für größere Unternehmen und 
für Bürgschaften des Bundes und die kom-
munalen Investitionen (allerdings aus-
schließlich unter dem Aspekt der Chancen-
gleichheit beim Zugang zu den Ressourcen 
Macht und Geld),

• die Breitbandstrategie der Bundesregierung.
Die Maßnahmen der Investitionsförderung und 
Finanzierungshilfen werden bis auf die Breitband-
strategie nicht einzeln untersucht, da zum einen 
Zugangs- und Förderregularien heterogen und 
komplex sind. Zum anderen bedarf es für eine Be-
wertung aus gleichstellungspolitischer Sicht wei-
terer Daten zur konkreten Ausgestaltung der Ver-
gabe und der tatsächlichen Inanspruchnahme 
durch unterschiedliche Wirtschaftszweige. Die 
gleichstellungspolitische Betrachtung der Finan-
zierungshilfen beschränkt sich hier darum auf die 
Bewertung der Vergabeverfahren. 

Die Auswahl bedeutet, dass auch für diese 
Expertise das Problem, das bei Gender-Budgeting 
aufgrund der Praktikabilitätsanforderungen auf-
tritt, gilt (s.o., Frey 2008): Die Investitionsmaß-
nahmen in Infrastruktur und Institutionen und 
die fi nanz- und kreditwirtschaftlichen Instru-
mente bleiben unterbelichtet und es wird eine 
Schiefl age zugunsten der personennahen Maß-
nahmen erzeugt. Die Struktur und die Umsetzung 
der Analysen machen die Auslassungen jedoch 
transparent und bieten damit Hinweise für wei-
teren Analyse- und Bewertungsbedarf. 

Die folgenden Analysen der Maßnahmen 
sind aufgrund der methodischen Anforderung 
der Gender-Analyse, vom Ist-Zustand der Ge-
schlechterverhältnisse auszugehen, nach Politik-
feldern strukturiert. Sie werden später wieder an-
hand der Budgetstruktur zusammengeführt.

Thema Verkehr: 
Direktsubvention und Steuererleichterung 
für männliche Teilgruppen innerhalb der 
Verkehrsteilnehmenden 

Umweltprämie

Den Anstoß zur größten, personenbezogenen Kon-
sumsubvention in der deutschen Geschichte gab 
die Automobilindustrie mit Unterstützung der IG 
Metall. Am 20. Februar 2009 wurde die „Richt-
linie zur Förderung des Absatzes von Personen-
kraftwagen“ herausgegeben, in der die Details der 
„Umweltprämie“, bekannt geworden als „Ab-
wrackprämie“, geregelt waren. Während in der 
Richtlinie die Modernisierung der Fahrzeugfl otte 
als Förderziel festgehalten wurde, war das poli-
tisch verlautbarte Ziel, den Absatz der deutschen 
Automobilhersteller zu stützen, um Arbeitsplätze 
erhalten zu können. 

Die Prämie erhielt, wer sein 9 Jahre altes 
Auto, das er oder sie mindestens 12 Monate im 
Besitz hatte, verschrotten ließ und sich dafür ein 
neues kaufte. Die Abwrackprämie war ursprüng-
lich mit 1,5 Mrd. € veranschlagt und begrenzt bis 
31. Mai 2009. Sie wurde dann aufgrund der uner-
wartet überwältigenden Nachfrage bis 31.12.2009 
verlängert und auf max. 5 Mrd. begrenzt. Die 
Kos ten dieses Instruments9 nähern sich damit 
dem Gesamtjahresetat des Ressortpostens „Fami-
lie“ im Bundeshaushalt 2007 vor Einführung des 
Elterngeldes (5,26 Mrd.). 

Verwaltungstechnische Anregungen zur Len-
kung des Autoabsatzes, z.B. der Verhinderung von 
Missbrauch, konnte sich die große Koalition aus 
 Italien und Frankreich holen. Diese Länder hatten 
Erfahrungen mit Neukaufprämien gesammelt. Die 
Ausgestaltung der Regelungen in anderen Ländern 
beinhalteten Bedingungen, die zum Kauf sparsa-
mer Autos anhielten und auch den subventionier-
ten Tausch motorisierter Zweiräder gegen Fahr-
räder ermöglichten. 

9 Die geschätzten 10–14 Millionen € zusätzliche Verwaltungskosten, die durch die Antragsbearbeitung auf die Prämie entstanden, sind in 
den 5 Mrd. enthalten.  
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10 Für eine arbeitsmarktpolitische Bewertung unter Gleichstellungskriterien siehe Schambach 2009, für eine erste umweltpolitische Bilanz 
siehe ifeu 2009. 

Die umweltpolitische Vorgabe in Deutsch-
land war ausschließlich, dass die neuen Fahrzeuge 
mindestens die Abgasnorm Euro 4 zu erfüllen 
hatten. Allgemein gilt seit 1. September 2009 als 
europäische Vorgabe jedoch die strengere Euro 
Norm 5. Wohl auch darum bewerten Expertisen 
die Prämie als bar jeder umweltpolitischen Vor-
gabe (ifeu 2009, vcd 2009). Hier engte die Bun-
desregierung also ihren umweltpolitischen Len-
kungsspielraum selbst ein. 

Die Einzelsubvention Umweltprämie soll im 
Folgenden ausschließlich mit Blick auf die Ziel-
gruppe der AutobesitzerInnen als Teilgruppe der 
Verkehrsteilnehmenden betrachtet werden10. Es 
soll geprüft werden, ob die Umweltprämie eine 
ausgewogene Maßnahme in dem Sinne war, dass 
sie potenziell und tatsächlich Männern und 
Frauen in gleicher Weise zugute kommen konnte. 

Ungefähr 36% der Verkehrsteilnehmenden 
nutzt in erster Linie das Auto. Ca. ein Fünftel (19%) 
nutzt den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) seltener und wird zu den potenziellen 
ÖPNV Nutzern gezählt. Häufi ger fahren ca. 34% 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Etwas weniger 
als die Hälfte davon ist Stammkunde des ÖPNV. 
Weitere 11% fahren entweder vor allem Fahrrad 
oder bewegen sich vor allem zu Fuß. (MiD 2008 
mit Verweis auf MiD 2002) (Vgl. Abbildung 3) 

Frauen sind in der Gruppe derjenigen, die 
auf den ÖPNV angewiesen sind, weil sie keinen 
Führerschein haben oder weil sie über kein Auto 
verfügen, mit 72% sehr stark repräsentiert. Dies 
betrifft insgesamt ca. 8% in der Gesamtgruppe 
aller Verkehrsteilnehmenden. 

An dieser Stelle bleibt also festzuhalten, dass die 
große Anzahl an Verkehrsteilnehmenden, für die das 
Auto keine zentrale Rolle spielt, durch die Umwelt-
prämie keine Zuschüsse für ihre Mobilität erhielt. 

Die Umweltprämie kam nur für Privatper-
sonen in Betracht, die ein (altes) Auto besaßen. 
Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung besitzt ein 
Auto, dabei mehr als doppelt so viele Männer wie 
Frauen: Es sind 16% Frauen und 34% Männer be-
zogen auf die Gesamtbevölkerung, die sich aus 
ca. 51% Frauen und 49% Männern zusammen-
setzt. (Vgl. Abbildung 4)

Bei der Einführung der Umweltprämie hatte 
knapp 21% der Gesamtbevölkerung ein Auto, das 
aufgrund des Alters für den subventionierten 
Austausch in Betracht kam (eig. Berechnungen 
auf Grundlage ifeu 2009, KBA zu PKW Bestand, 
destatis 2010 zu Bevölkerung). Aus den statis ti-
schen Daten ergeben sich keine Hinweise darauf, 
ob eher Frauen oder Männer die älteren Autos 
 fahren bzw. ihr Auto länger behalten (MiD 2008). 
Innerhalb der Gruppe der Antragsberechtigten 

Abbildung 3: 

Nutzung der Hauptverkehrsmittel

Gruppe: ÖPNV häufi g

Gruppe: potenzielle ÖPNV Nutzer

Gruppe: Priorität Auto

Gruppe: Sonstige (Fahrrad, zu Fuß)

11%

36%

19%

34%
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muss darum davon ausgegangen werden, dass 
Männer und Frauen entsprechend ihrem Anteil 
an FahrzeughalterInnen vertreten waren und Frau-
en mit einem knappen Drittel eine Minderheit in 
der angesprochenen Zielgruppe waren. Die Um-
weltprämie richtete sich an eine vor allem aus 
Männern bestehende Teilgruppe der Verkehrsteil-
nehmenden. Die Umweltprämie hatte damit nicht 
das Potenzial, dass Frauen und Männer gleicher-
maßen in ihren Genuss kommen konnten. 

Innerhalb der Zielgruppe der Autofahrenden 
ist durch die Ausgestaltung der Umweltprämie je-
doch nicht von einer Verstärkung der Unausge-
wogenheiten im Geschlechterverhältnis auszuge-
hen. Dies kann anhand der mit der Umweltprä-
mie subventionierten Autokäufe abgeschätzt wer-
den. Daten aus dem Jahre 2003 bestätigen noch 
das stereotype Bild, dass Frauen tendenziell Autos 
mit geringeren PS Werten und kleineren Hubräu-
men fahren (MiD 2002, S. 18). Auch neuere Un-
tersuchungen zeigen, dass Frauen eher kleinere 
Autos fahren, Kleinwagen favorisieren und weni-
ger Wert auf hohe PS Zahlen legen als Männer 
(Kortus-Schultes und Moos 2006). Frau en fahren 
außerdem seltener Dieselfahrzeuge als Männer. 
Es muss allerdings insgesamt in Rechnung gestellt 
werden, dass es in den letzten Jahren eine be-
schleunigte Angleichung des Kaufverhaltens zwi-
schen Männern und Frauen zu geben scheint und 
Umweltfreundlichkeit und Verbrauch für Män-

ner wichtiger und für Frauen unwichtiger bei der 
Kaufentscheidung werden (Aral 2007). Die Unter-
schiede in den Präferenzen werden sich folglich 
also zunehmend nivellieren. Aus den verfügbaren 
statistischen Daten der Umweltprämie lässt sich 
nicht ohne Weiteres nachweisen, welche Autoklas-
sen von Frauen und welche von Männern gefahren 
wurden, so dass die folgenden Überlegungen auf 
Plausiblitätsannahmen beruhen.

Der Zuwachs der Neuzulassungen war bei 
den Autoklassen Kleinwagen (z.B. VW Polo), 
Kompaktklasse (z.B. VW Golf) und sogenannte 
Minis (z.B. Fiat Panda, Smart) am größten. 84% 
aller Umweltprämien wurden für Autos dieser 
Klassen ausgegeben. Autos der Mittelklasse und 
der Oberklassen sowie Sportwagen hatten keine 
Verkaufzuwächse im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum zu verzeichnen (Januar bis Juli 2008 
bzw. 2009, ifeu 2009, S. 5). Die neuen Fahrzeuge 
gehörten tendenziell kleineren Fahrzeugklassen 
an als die verschrotteten (ifeu 2009, S. 8). Mit der 
Prämie wurden nur knapp 10% dieselgetriebe ner 
Fahrzeuge mitfi nanziert. 

Das bedeutet, dass mit der Prämie diejenigen 
Bereiche der Autofl otte modernisiert wurden, in 
denen Frauen relativ gesehen gut vertreten sind. 
Inwiefern Frauen die Prämie tatsächlich überpro-
portional genutzt haben als Männer, lässt sich 
nicht abschließend beantworten.

Abbildung 4: 

Verteilung PKW-Besitz in der Gesamtbevölkerung

PKW-Besitz Männer

PKW-Besitz Frauen

kein PKW-Besitz

16%

50%

34%
Gesamtbevölkerung:
– kein PKW-Besitz: 50%
– PKW-Besitz: 50% 
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Nun ist mit dem formellen Eintrag als Auto-
halter noch nicht der Nutzen, den ein Auto für 
Personen haben kann, zugewiesen. Um den Nut-
zen einzuschätzen, den die Umweltprämie Frauen 
und Männern und dem ausgeblendeten Bereich 
der Care-Ökonomie (s. Kapitel zu Care-Ökono-
mie) bringt, muss noch ein Blick auf die Nutzung 
von Autos geworfen werden. 

Auswertungen des Deutschen Mobilitätspa-
nels zeigen, dass Frauen auch bei Vorhandensein 
eines Autos im Haushalt den Öffentlichen Nah-
verkehr häufi ger als Männer nutzen; so zum Bei-
spiel für die Fahrt zur Arbeit, die 26% der Frauen, 
aber nur 13% der Männer mit ÖPNV zurückle-
gen. Außerdem benutzen sie das Auto sowohl für 
berufl iche als auch für nicht-berufl iche Fahrten 
deutlich seltener. Steht dem Haushalt nur ein 
Auto zur Verfügung, haben Männer den Vortritt. 
Die Unterrepräsentanz von Frauen in der Gruppe 
der Fahrzeughalter wird also durch die tatsäch-
liche Nutzung der Automobile noch verstärkt. 

Insbesondere Haushalte mit Kindern verfü-
gen über Kraftfahrzeuge. Die nicht-berufl ichen 
Fahrten, die Frauen machen, stehen häufi g mit 
Kindern im Haushalt in Verbindung: Mütter nut-
zen das Fahrzeug für elterliche Hol- und Bringe-
dienste. Diese Wege machen allgemein einen 
großen Teil der Wegezwecke aus. Denn entgegen 
der allgemeinen Einschätzung dienen die meis-
ten zurückgelegten Wege, unabhängig vom Ver-

kehrsmittel, nicht der Erwerbsarbeit. Es ist die 
Arbeit in der Care-Ökonomie, die die meiste Mo-
bilität erfordert. Über ein Drittel aller Wege (34%) 
sind durch Versorgungs- und Begleitungsbedarf 
verursacht, nur 19% durch Erwerbsarbeit (Fried-
rich 2006). Damit liegt der einkommensorien-
tierte Zweck sogar noch weit hinter dem Anteil 
an Wegen, die während der Freizeit zurückgelegt 
werden (29%). Der Rest sind sonstige Wege, z.B. 
zu Ausbildungszwecken. 

Der Zuwachs an Kompaktklasseautos könnte 
ein Hinweis darauf sein, dass hier Familien die 
Prämie genutzt haben. Dann würden im Rahmen 
der insgesamt geschlechtlich sehr ungleich ver-
teilten Autonutzung Frauen als autofahrende 
Mütter von der Umweltprämie profi tiert haben. 

Die Entscheidung, ein Kriseninstrument zu 
wählen, dass die Kraftfahrzeugindustrie fördert, 
hätte bezogen auf die potenzielle Nutzergruppe 
zunächst einmal keine Schiefl age haben müssen. 
Die Ausgestaltung aber, ausschließlich PKW zu 
fördern, ist unter Gleichstellungsgesichtspunkten 
ungerecht. Sehr viel mehr Männer als Frauen ver-
fügen über ein Auto, Frauen nutzen den ÖPNV 
stärker und sind zu höherem Maße als Männer 
auf ihn angewiesen. 

Der Ausschluss nicht-privater Kraftfahrzeuge, 
z.B. der ÖPNV Flotten, bedeutet, dass die Förde-
rung der am stärksten männlich dominierten 
Gruppe innerhalb der Verkehrsteilnehmer vorbe-

Abbildung 5: 
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halten ist. Dabei hätte die Subventionierung der 
öffentlichen Personennahverkehrsfl otte weder 
der wirtschaftlichen Zielsetzung der Förderung 
der heimischen Kraftfahrzeugindustrie noch den 
umweltpolitischen Ziele widersprochen. Auch 
eine Prämie für den Tausch eines kraftstoffbetrie-
benen Fahrzeugs gegen ein Fahrrad hätte die Ziel-
gruppe weniger einseitig bestimmt.

Hinzu kommt, dass in der Krise die Nutzung 
von ÖPNV und Fahrrad gegenüber dem Auto an 
Bedeutung gewinnt und dem allgemeinen Ab-
wärtstrend trotzt. So verzeichnete der ÖPNV ei-
nen Zuwachs bis zu knapp 9% (Stat. Bundesamt 
2009). Eine Berücksichtigung des Konsum- und 
Modernisierungsbedarfs öffentlicher Nahverkehrs-
betriebe und des unmotorisierten Verkehrs im 
Rahmen der fi nanziell sehr großen Krisensubven-
tion wäre gleichzeitig geschlechtergerechter so-
wie mit der umweltpolitischen Zielsetzung und 
den veränderten Mobilitätsbedarfen in der Krise 
vereinbar gewesen. Es lässt sich also deutlich zei-
gen, dass eine geschlechtersensible Ausgestaltung 
nicht nur mit den politischen Zielsetzungen in 
Einklang gewesen wäre, sondern auch einen Bei-
trag zur Verstärkung von positiven Umwelttrends 
bedeutet hätte. Mit dem Ausschluss dieser Fahr-
zeuge und der Eingrenzung der Förderung auf 
PKW wurden mit der Umweltprämie unnötiger-
weise die Zielgruppe der vorwiegend männlichen 
Kraftfahrzeugnutzer herausgefi ltert und gefördert. 

Aus Budgetsicht lässt sich festhalten, dass 
bei der mit Abstand größten direkten Ausgabe, 
die BürgerInnen direkt zugute kam, nur die Hälf-
te der Bevölkerung als Zielgruppe anvisiert wur-
de, da die andere Hälfte nicht zu den Autobesit-
zenden zählt. Die Auswahl der Zielgruppe be-
deutete, dass die Gelder Frauen maximal zu 
einem Drittel zugute kommen konnten, näm-
lich dann, wenn sie entsprechend ihres Anteils 
in der Gruppe der AutobesitzerInnen von der 
Umweltprämie Gebrauch machen. Ein gender-
analyti scher Blick auf diese Maßnahme zeigt, 
dass von den 5 Milliarden direkte Konsumsub-
vention ca. 3,3 Milliarden Bürgern vorbehalten 
waren und maximal ca. 1,7 Milliarden an Bür-
gerinnen gehen konnten. Die Maßnahme wird 
darum als negativ bewertet.

 

Änderungen und Aussetzen der KFZ-Steuer 

Im Rahmen der Konjunkturpakete wurde auch 
die Neugestaltung der Kfz-Steuer angekündigt. 
Die neue Regelung soll umweltfreundliche An-
reize schaffen und orientiert sich an der Umwelt-
verschmutzung durch die Autonutzung. Es gilt 
ein linearer an der CO2-Emission orientierter Ta -
rif mit einem freien Mindestausstoß und einem 
Sockelbetrag als Mindestbesteuerung. Die Berück-
sichtigung des CO2-Ausstoßes pro Kilometer und 
nicht nur des Hubraumes ist eine umweltpoli-
tische Neuerung. Besonders schadstoffarme Au-
tos, die unter 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilo-
meter ausstoßen, werden (ab 2014) lediglich über 
den Hubraum besteuert. Insgesamt ist dies positiv 
für AutohalterInnen, die schadstoffarme Autos 
mit kleinem Hubraum haben. Das politisch er-
wünschte Kaufverhalten von Frauen, die bisher 
zu kleineren, sparsameren Autos tendieren, wird 
damit bestärkt. Es bleibt abzuwarten, ob dies ein 
ausreichender Anreiz ist, die Angleichung männ-
lichen Autokaufverhaltens an das bisher umwelt-
orientierte Autokaufverhalten von Frauen zu be-
schleunigen und gleichzeitig den Angleichungs-
trend von Frauen an das bisher weniger umweltori-
entierte Kaufverhalten von Männern abzubremsen. 
Die Umgestaltung der Kfz-Steuer zeigt, dass mit 
der (in diesem Falle umweltpolitischen) Ausge-
staltung von Maßnahmen Männer und Frauen in 
ihren jeweiligen Rollen (in diesem Falle als Auto-
käuferInnen) unterschiedlich erreicht werden, 
auch wenn die Maßnahmen geschlechtsneutral 
formuliert sind. Gleichstellungspolitisch ist die 
Maßnahme positiv zu bewerten, weil die Unterre-
präsentanz von Frauen in der Zielgruppe der Au-
tofahrenden durch die relativ größere Entlastung 
der Frauen, vermittelt über das tendenziell um-
weltfreundlichere Verhalten, relativiert wird. 

Um bis zur Neuregelung der Kfz-Steuer 
Kaufanreize für Autos zu geben, wurde im ersten 
Konjunkturpaket eine Kfz-Steuerbefreiung als 
Übergangsregelung aufgenommen. Mit dieser 
Kfz-Steuerregelung wurden neu zugelassene Au-
tos für ein bzw. zwei Jahre befristet von der Kfz-
Steuer befreit. Dies galt für Autos, die zwischen 
dem 5.11.2008 und dem 30. Juni 2009 zugelassen 
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wurden. Für spätere Zulassungen galt die neue 
Kfz-Steuer-Regelung. Für Autos, die die Euro-Nor-
men 5 und 6 erfüllen, wurde die Steuer für 2 Jahre 
ausgesetzt, längstens jedoch bis Ende 2010. Für 
schon zugelassene Autos, die die Abgasnorm 5 er-
füllen, konnte ebenfalls ab dem 1. Januar 2009 
eine einjährige Befreiung beantragt werden. Von 
der Steuerbefreiung profi tierten diejenigen am 
meisten, die die meiste Kfz-Steuer sparen konn-
ten, also diejenigen mit großen Autos. Es lässt 
sich also begründet vermuten, dass relativ gese-
hen die Gruppe der männlichen Autobesitzer 
mehr Steuern sparte. Die Entlastungswirkung, die 
durch die geschätzten 500 Millionen € Steuer-
mindereinnahmen entstanden, kamen damit Au-
tobesitzerinnen nicht entsprechend ihres Anteils 
von 30% an den Autobesitzenden zugute. Durch 
die Ausgestaltung der Maßnahme ist die quanti-
tative Entlastungswirkung für die Gruppe Frauen 
geringer als 30% des Volumens der Steuerent-
lastungen. Die weibliche Minderheit in der Ziel-
gruppe hat nicht entsprechend ihres Anteils, son-
dern relativ weniger von der Steuerersparnis pro-
fi tiert. Die Maßnahme wird als negativ bewertet. 

Thema Arbeitsmarkt: 
Auf einem Auge blind? Krisensubvention 
für „Normalarbeitsverhältnisse“ und 
freies Krisenspiel des Marktes für 
„atypische“ Beschäftigung 

Von den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
werden die direkten Ausgaben im Zusammen-
hang mit der Kurzarbeit, also die Verlängerung 
des Kurzarbeitergeldes, die Zuschüsse für Qualifi -
zierung und Beschäftigungssicherung von Kurz-
arbeitern, die Aufstockung der ESF Mittel für Be-
schäftigungssicherung während Kurzarbeit und 
die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
 betrachtet. Auf die Aufstockungen des WeGebAU 
Programms, des Personals und   der Mittel in den 
Agenturen für Arbeit und den ARGEn wird an 
dieser Stelle nicht eingegangen. 

Das Ziel der arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen war, Entlassungen zu verhindern und 
Qualifi kationen auszubauen, um in der Krise die 

Beschäftigungschancen für den nächsten Auf-
schwung („Brückenschlag zum nächsten Auf-
schwung“, BMWi) zu verbessern. Im Rahmen der 
Konjunkturpakete wurde die Befristung des Be-
zugs von Kurzarbeitergeld von 12 Monaten auf 
schließlich 24 Monate verlängert. Das Anliegen, 
die Nutzung der Kurzarbeit für Qualifi zierung 
 attraktiv zu machen, wurde im zweiten Paket 
konkretisiert. Während der Zeiten der Qualifi zie-
rung von ArbeitnehmerInnen übernimmt die 
Bundesagentur für Arbeit auch in den ersten sechs 
Monaten die vollen, während der Kurzarbeit al-
lein von ArbeitgeberInnen getragenen Sozialver-
sicherungsbeiträge. Ohne Qualifi zierung zahlt die 
Agentur zunächst die halben Beiträge, ab dem 
siebten dann die ganzen Sozialversicherungsbei-
träge. Die Antragstellung wurde u.a. durch die 
Lockerung der Nachweispfl icht des Bedarfs von 
Kurzarbeit vereinfacht. So erhielten Dienstleis-
tungs unter neh men besseren Zugang zu diesen 
Leistungen. LeiharbeiterInnen und befristet Be-
schäftigte wurden in die Regelungen für Kurzar-
beitergeld auf genommen und es wurde ein Min-
destlohn für Leiharbeit in Aussicht gestellt. 

Verlängerung des Kurzarbeitergeldes 

Die Regelung des Kurzarbeitergeldes wurde vor 
allem im verarbeitenden Gewerbe und von 
 Männern genutzt. Mit fast 17% Personal, das von 
der konjunkturbedingten Kurzarbeit (nach § 170 
SGB III) betroffen war, hatte das verarbeitende 
Gewerbe den mit größtem Abstand höchsten An-
teil. Der Durchschnitt für die Gesamtwirtschaft 
betrug 5%. Im Juni 2009 waren 78% der Kurz-
arbeiter männlich, 22% weiblich. Insgesamt be-
traf dies 7% aller sozialversicherungspfl ichtig 
 beschäftigten Männer und weniger als 3% der 
 so zialversicherungspfl ichtig beschäftigten Frauen 
(Bundes agentur für Arbeit Okt. 2009). 

Um die gleichstellungspolitische Bewertung 
des Kurzarbeitergeldes und der Qualifi zierungs-
anreize, auch für LeiharbeiterInnen, vorzuneh-
men, ist ein Blick auf die Geschlechterverhält-
nisse auf dem Arbeitsmarkt notwendig. Der deut-
sche Arbeitsmarkt ist im internationalen Ver-
gleich sehr ausgeprägt nach Geschlecht segregiert 
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(aus f. Achatz u.a. 2010): Der Arbeitsmarkt ist verti-
kal nach Geschlecht strukturiert, so dass Frauen, 
je höher man sich in der Hierarchie von Unter-
nehmen und Branchenvertretungen bewegt, um 
so seltener anzutreffen sind. Er ist horizontal 
nach Geschlecht strukturiert, so dass Männer und 
Frauen sich in unterschiedlichen Wirtschafts-
branchen und Tätigkeiten konzentrieren. 

Der Arbeitsmarkt ist darüber hinaus auch 
vertraglich segregiert, da Frauen deutlich häufi ger 
als Männer in atypischen Beschäftigungsverhält-
nissen (ausf. Fuchs 2010a) arbeiten. In sogenann-
ten „Normalarbeitsverhältnissen“ sind die Ge-
schlechterverhältnisse mit 37% Frauen zu 63% 
Männern männlich dominiert. Während die 
Hälfte aller arbeitenden Frauen in atypischen Be-
schäftigungsverhältnissen arbeitet, sind ein Fünf-
tel der Beschäftigungsverhältnisse von Männern 
atypisch. Insgesamt sind heute ca. 37%, also mehr 
als ein Drittel aller Beschäftigungsverhältnisse 
keine Normalarbeitsverhältnisse (Böckler 2009). 
Die meisten atypischen Beschäftigungsformen 
sind frauendominiert mit den höchsten Anteilen 
an Frauen bei Teilzeit (84% Frauen) und Mini-, 
Midijobs (bis zu 75% Frauen). Auch bei der be-
fristeten Beschäftigung sind Frauen überpropor-
tional vertreten (Giesecke u. Wotschak 2009). Le-
diglich die Leiharbeit, die allerdings die unty-
pischste der atypischen Beschäftigungsform aus-
macht und mit einem Anteil von ca. 2% an diesen 
Arbeitsverhältnissen geringes Gewicht hat, ist 
mit 73% männerdominiert. Atypische Beschäf-
tigung wird unterdurchschnittlich entlohnt. Die 
Qualität der Beschäftigungsverhältnisse (ausf. 
Fuchs 2010b) ist schlecht, zum Teil prekär, bietet 
kaum Planungssicherheit und birgt ein hohes Ar-
beitslosigkeitsrisiko. Häufi g bedeutet atypische 
Beschäftigung, dass keine armutsverhindernden 
Löhne und geringere oder keine Ansprüche an 
die Sozialversicherungen11 bei Arbeitslosigkeit 
und im Alter (insbes. Minijobs, Teilzeit) erarbeitet 
werden können, und die Benachteiligung beim 
Zugang zu Beförderung und Qualifi kation. Diese 
strukturell nachteilige Positionierung auf dem 

 Arbeitsmarkt zeigt sich auch im Zusammenhang 
mit den Konjunkturpaketen, da die zentrale Maß-
nahme zur Beschäftigungssicherung während der 
Krise für typisch weibliche Beschäftigungsver-
hältnisse offenbar nicht greift. Vom Kurzarbeiter-
geld profi tierten Frauen kaum. 

Kurzarbeitergeld als Indikator zur Bewertung 
von Krisenbetroffenheit?

Die Tatsache, dass vor allem Männer in be-
stimmten Industriebranchen von Kurzarbeit be-
troffen sind und die Frauenarbeitslosigkeit auch 
in der Krise zu sinken scheint, führt zur Annah-
me, Frauen seien die „Gewinner“ der Krise (vgl. 
Schambach 2010). Die Frauen und frauendomi-
nierte Branchen nehmen keine Krisenhilfe in An-
spruch, darum sind ihre Arbeitsplätze und ihre 
Branchen krisenfest – so der Fehlschluss. Dass 
Frauen die Gewinner der Krise sind, weil sie keine 
krisenunterstützenden Maßnahmen in Anspruch 
nehmen, liegt aber nicht daran. Vielmehr greifen 
die Maßnahmen für die Sicherung von Beschäf-
tigung in der Krise bei Frauen und frauentypi-
schen Beschäftigungsverhältnissen nicht, weil  
sie auf die Kernbelegschaften zielen, die „nor-
mal“ beschäftigt sind. Die atypisch Beschäftigten 
sind die „Randbelegschaften“, die aufgrund der 
rechtlichen Ausgestaltung der Arbeitsverträge als 
erste entlassen werden können bzw. bei Befris-
tung nicht weiter beschäftigt werden. Insgesamt 
bieten selbst betriebsinterne Krisenmaßnahmen 
vor allem Männern mit qualifi zierten Abschlüs-
sen Schutz ihrer Arbeitsverhältnisse (Giesecke, 
Wotschak 2009). Auch in frauendominierten 
Branchen, wie dem Gesundheits- und Sozialwe-
sen, kam in geringem Maße Kurzarbeit vor. Ob-
wohl aber nicht mal ein Viertel der sozialversi-
cherungspfl ichtig Beschäftigten dort männlich 
sind, waren weit über die Hälfte der Kurzarbeits-
geldbezieher männlich (Bundesagentur für Arbeit 
Okt. 2009, S. 14). Da es keine Krisenmaßnahmen 
für frauentypische Beschäftigungsverhältnisse gibt, 
kann das Ausmaß der Betroffenheit von der Krise 

11 Das Nettolohnprinzip der Berechnung von Ansprüchen hat diskriminierende Effekte, weil die in Steuerklasse V veranlagten Ehepartner, 
meist Ehefrauen, Ansprüche an den besserverdienenden Ehegatten abtreten. 
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auch nicht an der Inanspruchnahme der beste-
henden Maßnahmen durch Frauen abgelesen 
werden. Die Nutzung des Kurzarbeitergeldes ist 
kein ausreichender Indikator zur Bewertung von 
Krisenbetroffenheit. 

Des Weiteren ist das „Jobwunder“ bei der Be-
schäftigung von Frauen nicht einem Zuwachs an 
Arbeit, sondern einer Neuverteilung von sinken-
dem Beschäftigungsvolumen auf mehr Personen, 
die durch die Liberalisierung des Arbeitsmarktes 
möglich wurde, geschuldet. Die Zunahme an 
Frauen in Beschäftigung ist eine Zunahme der 
atypischen, z.T. prekären Beschäftigungsverhält-
nisse von Frauen. Inwiefern das als „Gewinn“ be-
zeichnet werden kann im Vergleich zur Situation 
eines von Abbau bedrohten „Normalarbeitsver-
hältnisses“, das neben dem lebensstandarderhal-
tenden Arbeitslosengeld für 12 Monate und – je 
nach Betrieb – eine Flankierung des Übergangs in 
neue Arbeitsverhältnisse oder Frühverrentung be-
inhalten kann, wäre zynisch zu diskutieren. Die 
grundlegend schlechteren Arbeitsbedingungen 
von Frauen müssen aber bei der Bewertung als 
„Gewinner“ jedoch beachtet werden. Während 
in tarifvertraglich geregelten Branchen die Kosten 
der Krise mit Sozialversicherungsleistungen ge-
meinschaftlich getragen wurden, bezahlen die in 
deregulierten Beschäftigungsverhältnissen Arbei-
tenden die Kriseneffekte individuell mit Arbeits-
losigkeit oder den Verschlechterungen der Ar-
beitsbedingungen.

Einseitige Verteilung von Kosten und Nutzen 
der Krisenmaßnahmen 

Die Ausweitung des Kurzarbeitergelds auf Leihar-
beiter und befristet Beschäftigte ist zu begrüßen. 
Allerdings macht eine geschlechterdifferenzierte 
Betrachtung deutlich, dass von dieser Ausweitung 
zum einen nur eine zahlenmäßig kleine und au-
ßerdem die einzig männerdominierte Art und 
zum anderen die geschlechtlich ausgewogenste 
Art der atypischen Beschäftigung profi tiert. Quan-
titativ gewichtigere Formen von atypischer Be-
schäftigung, in denen Frauen stark repräsentiert 
sind, bleiben ohne Stützungsmaßnahmen zur 
 Sicherung der Arbeit oder zur Verbesserung des 
Zugangs auf Beschäftigung durch Qualifi zierung. 

Das Kurzarbeitergeld, das vor allem männ-
liche Beschäftigungsverhältnisse gegen Krisenef-
fekte schützt, wird von allen Beitragszahlenden 
der Arbeitslosenversicherung fi nanziert. Dies ver-
stärkt die Schlagseite der Mittelverwendung der 
Arbeitslosenversicherung zugunsten von Män-
nern. Diese besteht, da Frauen sowohl bei der 
Vermittlung, als auch bei der Förderung, z.B. 
durch Eingliederungsmaßnahmen, aus verschie-
denen Gründen benachteiligt werden. So werden 
Eingliederungszuschüsse Frauen nur halb so häu-
fi g gewährt wie Männern (Böckler IM 2009). Es 
kann also zugespitzt formuliert werden: Während 
in der Krise die Frauen in der Arbeitslosenversi-
cherung den Erhalt der existenzsichernden Nor-
malarbeitsverhältnisse von Männern in durch 
Tarifverträgen privilegierten Branchen und Be-
trieben mitfi nanzieren, werden existenzsichernde 
Frauenarbeitsplätze und ungeschützte typisch 
weibliche Beschäftigungsverhältnisse dem freien 
Spiel des Marktes in der Krise überlassen. Den 
 geringeren Beiträgen von Frauen in die Arbeits-
losenversicherung stehen sowohl die geringeren 
Ansprüche sowie die schlechtere Förderung durch 
die Bundesagentur für Arbeit, die fehlende Kri-
senhilfe und die damit deutlich geringere Inan-
spruchnahme von Leistungen gegenüber. Durch 
die Maßnahmen, die sich auf männliche Arbeits-
plätze und Beschäftigungsverhältnisse konzen-
trieren und Krisenfolgen für diese abfedern, wird 
dieses Missverhältnis zwischen Frauen und Män-
nern als Nutzer der staatlichen Arbeitsmarktpolitik 
verstärkt. 

Eine weitere strukturelle Benachteiligung 
von bestimmten Gruppen von Frauen beim Kurz-
arbeitergeld entsteht durch die Berechnung des 
Kurzarbeitergeldes auf der Grundlage der Netto-
einkommen. Die Höhe des Kurzarbeitersgeldes 
sinkt bei der ehefrauentypischen Steuerklasse V 
deutlich im Verhältnis zu anderen Steuerklassen 
(s. Fußnote 11). Dies wird nicht durch Vorteile 
des zusammenveranlagten Haushaltseinkommens 
aufgewogen und stellt eine unmittelbare Dis-
kriminierung dar, da systematisch vor allem 
Frauen davon betroffen sind. 

Die Maßnahme des Kurzarbeitergeldes wird 
wegen der auf typisch männliche Beschäftigungs-
verhältnisse beschränkten Wirkung und dem 
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Fehlen einer ergänzenden, bei typisch weiblichen 
Beschäftigungsverhältnissen wirkenden Maßnah-
me negativ bewertet.

 

Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
und Qualifi zierung während Kurzarbeit

Zur Entlastung der ArbeitgeberInnen wurde die 
hälftige Übernahme der Sozialversicherungsbei-
träge für ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit durch 
die Bundesagentur für Arbeit beschlossen. Im 
 Falle der Qualifi zierung dieser Personen wurden 
die Beiträge voll von der Bundesagentur erstattet. 
Die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge 
bedeutet, da sie an die Kurzarbeit geknüpft wur-
de, eine Entlastung überwiegend männlicher Be -
schäftigungsverhältnisse. Die Lohnnebenkos ten 
der Arbeitsverhältnisse, die nicht durch Kurzar-
beit subventioniert sind, werden nicht reduziert. 

Durch die Regelung der Übernahme bei Qua-
lifi zierung wurde ein Anreiz für die Nutzung der 
Kurzarbeit zu Fortbildungen gesetzt. Durch eine 
Neuregelung erfolgt nun ab dem 7. Monat die be-
dingungslose Erstattung der vollen Sozialversi-
cherungsbeiträge. Dies verringert den Anreiz für 
die Qualifi zierung von ArbeitnehmerInnen aus 
Sicht der ArbeitgeberInnen erheblich: Während 
in den ersten Monaten der Anreiz dadurch gege-
ben ist, dass die sonst halb gezahlten Beiträge voll 
erstattet werden, wenn sich die Kurzarbeitenden 
in Qualifi zierung befi nden, wird dies ab dem        
7. Monat irrelevant. Für atypisch Beschäftigte 
wirkt der Anreiz sowieso kaum, da sie beim Zu-
gang zu Qualifi zierung grundsätzlich benachtei-
ligt sind. Die Inves tition in Beschäftigte, die zur 
Randbelegschaft gehören, lohnt sich ökonomisch 
für die Unternehmen nicht. Sie leisten als Indi-
viduen relativ gesehen weniger Arbeitsstunden 
bzw. gehören zu dem Teil der Belegschaft, der als 
„Puffer“ für auftragsreiche Zeiten eingestellt wur-
de und da mit bei geänderten Rahmenbedin-
gungen für das  Unternehmen verzichtbar wird. 
Die ohnehin schwach ausgestaltete Maßnahme, 
die Beschäftigungschancen in der Krise durch 
Qualifi zierung zu erhöhen, geht damit an dieser 
Personengruppe komplett vorbei. 

Für Leiharbeiter wurden Extra-Zuschüsse der 
Bundesagentur für Arbeit eingeplant, um deren 
Chancen für eine Wiedereinstellung zu erhöhen. 
Auch hier wurde die einzige männliche Gruppe 
der atypisch Beschäftigten ausgewählt, während 
für die zahlenmäßig deutlich größere Gruppe der 
atypisch Beschäftigten keine gezielten Anstren-
gungen unternommen wurden. Eine Ent lastung 
durch Übernahme der Sozialversiche rung sbei-
träge und ein Anreiz zur Qualifi zierung wurde für 
frauentypische Beschäftigungsverhältnisse nicht 
geplant. Aus gleichstellungspolitischer Sicht ist 
dies negativ. 

Ankündigung Mindestlohn für Leiharbeiter

In den Konjunkturpaketen fi ndet sich die Ankün-
digung eines Mindestlohns für Leiharbeiter. Auch 
wenn dies naheliegenderweise keinen Anteil am 
Finanzbudget des Konjunkturprogramms erhält, 
soll an dieser Stelle auf eine gleichstellungspoli-
tische Schiefl age hingewiesen werden. Hier wird 
von staatlicher Seite die zentrale und dringende 
Frage der Lohndiskriminierung problematisiert, 
und zwar aus Anlass der Benachteiligung von 
Männern. Deutschland bleibt aber mit durch-
schnittlich 23% seit Jahrzehnten regungslos auf 
den vordersten Plätzen innerhalb der EU bei der 
Lohndiskriminierung von Frauen – und das im 
Bruttostundenlohn-Vergleich und nicht etwa nur 
im Gesamtlohn-Vergleich (ausf. Ziegler u.a. 2010). 
Die Dringlichkeit arbeitsmarktpolitischer Maß-
nahmen müsste sich geschlechtsneutral sowohl 
an der Frage des Ausmaßes von Diskriminierung 
als auch an der Größe der betroffenen Gruppe 
orientieren. 

Fazit: Alte Muster verhindern Wandel 
und Entwicklung 

Wenn Deutschland aus der Krise gestärkt hervor-
gehen soll, müssten eigentlich die Branchen, die 
der Krise trotzen (vgl. IAB 2009), mindestens 
ebenfalls gestützt werden, um für die Zukunft kei-
ne falschen Akzente zu setzen. So entsteht der 
Eindruck, dass die durch die Krise beschleunigte 
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Marktbereinigung zu einer neuen Subventions-
welle für vom Strukturwandel und veränderter 
Marktnachfrage bedrängten, aber lobby-politisch 
gut organisierten Branchen führt. Während in 
den frauendominierten Branchen wie dem Ein-
zelhandel massiv Arbeitsplätze verloren gehen, 
werden in männerdominierten Branchen Arbeits-
plätze mit massiven Subventionen erhalten12. Das 
letzte Beispiel ist die Umwelt- bzw. Abwrackprä-
mie als Absatzsubvention für die Autoindustrie 
mit 5 Milliarden €. In frauendominierten Bran-
chen mit einem in Zukunft deutlich steigendem 
Arbeitskräftebedarf und damit einer arbeitsmarkt-
politisch vielversprechenden Entwicklung wird 
nicht einmal entsprechend des jetzt schon be-
stehenden gesellschaftlichen Bedarfs investiert. 
Statt mit Verbesserungen der Qualität der Beschäf-
tigungsverhältnisse die Schwierigkeiten bei der Be-
setzung offener Stellen zu verringern (vgl. IAB 2009 
u. ver.di 2009), fi ndet neben der chronischen Un-
terfi nanzierung zudem noch eine Deregulierung 
statt. Zu diesen Branchen gehören klassische Be-
reiche der „Care-Ökonomie“ wie Gesundheit und 
Pfl ege, Betreuung und Soziale Dienste. 

Die Konzentration der Arbeitsplatzsicherung 
der Konjunkturpakete auf für Männer typische 
Vollzeit-Arbeitsverhältnisse und für männer-
dominierte Branchen und die Vernachlässigung 
der Einkommensbedingungen von Frauen bedeu-
tet – zumindest in den Auswirkungen –, dass der 
Staat, wenn schnelles Handeln gefragt ist, offen-
bar auf das antiquierte westdeutsche Modell des 
männlichen Hauptverdieners mit geringfügig 
hinzuverdienender und wirtschaftlich abhäng i-
ger Ehefrau zurückgreift. Ähnlich wie bei anderen 
typisch deutschen Regelungen des Staates, wie 
z.B. dem Ehegattensplitting, zeigen sich hier 
 institutionalisierte und gesetzlich geronnene Vor-
stellungen von Geschlecht, Geschlechterrollen 
und Geschlechterverhältnissen („Gender“). Für 
die produktive Nutzung der gesellschaftlichen 
Entwicklungspotenziale bedarf es der Anerken-
nung sowohl der veränderten sozialen Realitäten 

als auch der veränderten Lebenskonzepte von 
Männern. Studien zeigen, dass das traditionelle 
Modell vielfach nicht (mehr) gelebt wird und zu-
nehmend auch Frauen die Haupternährerinnen 
von Familien sind (Böcklerimpuls 2009) und dass 
viele Männer die zeitliche Belastung durch ihre 
Vollzeitbeschäftigung nicht wünschen (DIW 
2007). Sie möchten weniger arbeiten, auch um 
ein gleiches „Recht zu sorgen“ (z.B. für ihre Kin-
der und Eltern) zu bekommen. Bei der Frage nach 
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt geht es 
nicht mehr nur um das Recht der Frauen auf glei-
che Qualität der Beschäftigungsverhältnisse und 
eigenständige Existenzsicherung durch Erwerbs-
arbeit oder um eine echte staatliche Neutralität 
gegenüber institutionellen Abhängigkeitsarrange-
ments wie der Alleinernährer- und Hausfrau en -
ehe. Es geht auch um die Gleichberechtigung von 
Männern in allen Phasen des Lebensverlaufs und 
in allen Bereichen des Lebens, auch den weiblich 
konnotierten. Der einseitige staatliche Schutz der 
„Normalarbeitsverhältnisse“ in seiner heutigen 
Form verwehrt sowohl Frauen als auch Männern 
die verbriefte Gleichberechtigung. 

Thema Steuern: Gleichstellungspositive 
und -negative Ausgestaltungen

Änderung der Einkommenssteuer

Bei den Änderungen der Einkommenssteuer wur-
de der steuerfreie Grundfreibetrag rückwirkend 
für 2009 und ab 2010 um jeweils 170,– € angeho-
ben. Dies bedeutet, dass ab 2010 eine Person erst 
ab einem Einkommen von 8.005,– € Steuern 
 zahlen muss, sofern sie alleine veranlagt ist. Ver-
heiratete Personen, die sich gemeinsam veranla-
gen lassen, zahlen erst ab einem zu versteuern-
den Gesamthaushaltseinkommen von 16.010,– € 
Einkommenssteuer. Das gilt aufgrund des Ehe-
gattensplittings auch für Ehen, in denen nur eine 
Person steuerpfl ichtiges Einkommen hat und 

12 Eine budgetorientierte Analyse der Geldströme in die unterschiedlichen Branchen und die Schätzung ihrer jeweiligen gesellschaftlichen 
Wohlstandsrendite unter Berücksichtigung des längerfristigen Beitrags zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit würde es ermöglichen, die 
strukturerhaltenden bzw. Strukturwandel verhindernden Effekte der Konjunkturpakete genau zu beziffern. Dies kann hier nicht geleistet 
werden.
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 alleine Steuern zahlt. Außerdem wurden die Ta-
rifeckwerte insgesamt um 730,– € nach rechts 
verschoben. Als weitere Maßnahme wurde der 
Eingangssteuersatz von 15% auf 14% gesenkt. Im 
Folgenden wird vor allem auf die Senkung des 
Eingangssteuersatzes und die Erhöhung der 
Grundfreibeträge eingegangen. 

Von den Änderungen sollen vor allem steuer-
zahlende Personen mit niedrigen Einkommen 
profi tieren. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
Personen, die weniger als 8.005,– € im Jahr zu 
versteuern haben oder steuerfreie Einkommen wie 
Grundsicherung erhalten haben, keine Steuern 
zahlen und daher weder von der Anhebung des 
Grundfreibetrags noch der Senkung des Eingangs-
steuersatzes profi tieren. Zu den unteren Einkom-
mensgruppen, die nicht von den Änderungen 
profi tieren, gehören auch die geringfügig ent-
lohnten sogenannten Mini- oder Midi-Jobber, da 
sie in der Regel pauschal besteuert werden. Diese 
nicht-existenzsichernden Arbeitsverhältnisse ha-
ben durch die Arbeitsmarktreformen deutlich zu-
genommen. Es lässt sich darum festhalten, dass 
die weiblich dominierte Gruppe der Geringstver-
diener, die keine Einkommenssteuer zahlen, bei 
Änderungen im Steuerrecht keine Entlastung er-
halten. Aufgrund der Deregulierungen im Nied-
riglohnbereich trägt diese Gruppe jedoch, wie 
alle atypisch Beschäftigten, die höchsten Risiken 
und ist als erstes und besonders hart von der Kri-
se betroffen (vgl. Giesecke/Wotschak 2009). In 
den Maßnahmen der Konjunkturpakete wird sie 
aber generell nicht explizit berücksichtigt.

Frauen sind bei den 2/3 der geringfügig Be-
schäftigten, die diese Tätigkeit als einzige Tätig-
keit ausüben, mit 76% deutlich überrepräsentiert. 
Nur 45% der ausschließlich geringfügig beschäf-
tigten Frauen lebt auch vom Unterhalt ihrer An-
gehörigen. Hier profi tiert dann der verdienende 
Ehemann über das Ehegattensplitting von den 
Senkungen der Einkommenssteuer, da die Zusam-
menveranlagung seine Steuerschuld mindert. 
 Diese Subventionierung der „Hausfrauen- oder 
Zuverdienerinnenehe“ nutzt aufgrund unter-
schiedli cher Ursachen allerdings fast nur west-
deutschen Männern, da das Ehegattensplitting zu 

93% die Steuerschuld westdeutscher Haushalte 
in Höhe von fast 20 Milliarden (Stand 2005) min-
dert (s. Spangenberg 2005, S. 22)13. 

Durch die Änderungen in den Grundfreibe-
trägen werden nun weitere Personen steuerfrei 
gestellt, die geringe steuerpfl ichtige Einkommen 
bis zum neuen Grundfreibetrag haben; durch die 
Senkung des Eingangssteuersatzes wird die Steuer-
belastung ab dem ersten Euro steuerpfl ichtigen 
Einkommens gesenkt. Geschlechtsdifferenzierte 
Daten zur Höhe steuerpfl ichtiger Einkommen 
fehlen. Es lässt sich aber aus verschiedenen Grün-
den vermuten, dass der Anteil von Frauen an den 
steuerpfl ichtigen Geringverdienern besonders 
hoch ist. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass 
Deutschland eines der Länder in Europa ist, in 
 denen die Lohndiskriminierung zwischen Män-
nern und Frauen am höchsten ist – unabhängig 
von der Branche und der Arbeitszeit. Sie beträgt 
im Durchschnitt 23%. Des Weiteren sind die 
meis ten Teilzeitarbeitenden Frauen. Das deutsche 
Steuersystem fördert durch das Ehegattensplit-
ting teilzeitige und geringfügige Beschäftigungen 
eines Partners. In Verbindung mit den unter-
schiedlichen Chancen auf gerechten Lohn durch 
die Lohndiskriminierung werden diese darum vor 
allem von Frauen ausgeübt. Die Ver teilung von 
Frauen und Männern auf die Lohn steuerklassen 
zeigt, dass verheiratete Frauen in der Regel die 
Lohnsteuerklasse V haben, die für die geringeren 
Einkommen verheirateter Perso nen vorgesehen 
ist (Spangenberg 2007). 

Ein grundsätzliches Problem besteht darin, 
dass zusammenveranlagte Ehefrauen mit steuer-
pfl ichtigem Einkommen, die weniger als der Ehe-
mann verdienen, von Steuervorteilen nicht profi -
tieren (vgl. Spangenberg 2005, S. 23ff.). Durch die 
rechnerische Übernahme eines Teils des Einkom-
mens des Ehemannes für die Berechnung der 
dann hälftigen Steuerschuld der Ehefrau wird ihr 
Einkommen fi ktiv angehoben und mit den hö-
heren Steuerabzügen belastet. Sie trägt damit also 
rechnerisch für den Haushalt immer einen zu 
 ihrem Einkommen unverhältnismäßig hohen 
Anteil der Steuerlast. Die durch das Splitting er-
höhten Steuerrückzahlungen erhält jedoch, nicht 

13 Vgl. auch die Abschnitte Deutschlandfonds und Breitband zur Ost-Exklusion.
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zuletzt aufgrund der antiquierten Vorgaben in 
den Vordrucken der Finanzverwaltung, der Ehe-
mann. Inwieweit der durch Änderungen in der 
Einkommenbesteuerung erhöhte fi nanzielle 
Handlungsspielraum eines Haushaltes dann auch 
tatsächlich den weniger Verdienenden zugute 
kommt, hängt von der innerehelichen Verteilung 
der Verfügungsmacht über die Steuerrückzah-
lungen ab (s. Spangenberg 2007).

Für die Bewertung der Maßnahmen muss be-
rücksichtigt werden, dass die Änderungen im Ein-
kommenssteuerrecht für alle Steuerpfl ichtigen von 
Vorteil sind. Durch die Verringerung des Eingangs-
steuersatzes werden alle Einkommen um 1% ge-
ringer besteuert. Damit sinkt gleichzeitig also auch 
bei Gutverdienenden die Steuerbelastung. 

Bleibt außen vor, dass die Änderungen für 
Geringstverdiener keine Entlastungswirkungen 
haben und dass diskriminierende Steuerrechts-
strukturen einen Teil der Entlastungswirkungen 
für westdeutsche, zusammenveranlagte, gering-
verdienende Frauen wieder „kassieren“, so sind 
die Änderungen jedoch aus gleichstellungspoliti-
scher Sicht positiv zu bewerten: Die Änderungen 
stellen einen Teil der Geringverdiener, in der aus 
strukturellen Ursachen Frauen sehr stark vertre-
ten sind, komplett steuerfrei und entlasten einen 
weiteren Teil der nicht in Steuerklasse V eingrup-
pierten Geringverdiener durch die Verringerung 
der Steuerlast. Im Vergleich zur Absenkung des 
Spitzensteuersatzes profi tieren Frauen aufgrund 
ihres hohen Anteils in geringen Einkommens-
gruppen damit von der Anhebung des Grundfrei-
betrages und den Senkungen des Eingangssteuer-
satzes. 

Steuerliche Absetzbarkeit von 
Handwerkerleistungen 

Die steuerliche Absetzbarkeit der Handwerkerleis-
tungen14 bezieht sich auf Maßnahmen der In-
standhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. 
Hier wurde der Steuerbonus für zwei Jahre auf 

20% von maximal 6.000,– € verdoppelt. So redu-
ziert die Summe der bezahlten Handwerkerleis-
tungen die Summe, die an Steuern zu zahlen ist. 
Diese Ausgestaltung als Steuerbonus bedeutet, 
dass bei gleicher Summe für die Handwerkerleis-
tungen alle Steuerpfl ichtigen einen gleichen ab-
soluten Betrag (maximal 1.200,– €) erlassen be-
kommen. Dies ist ein Unterschied zur Anrech-
nung auf die Steuerbemessungsgrundlage, bei der 
höhere Einkommen aufgrund der Steuer pro gres-
sion relativ gesehen mehr profi tieren könnten. 
Das Bundeswirtschaftsministerium erhofft sich 
eine Entlastung der Haushalte von 1,5 Mil liar-
den €15 pro Jahr und ein Wirtschaftswachstum des 
Handwerks von 2%, was einer Umsatzsteigerung 
von 10 Milliarden € entspräche. 

Die erwartete Wirkung ist, dass private Haus-
halte auch in der Krise Handwerkerleistungen in 
Anspruch nehmen, also Aufträge erteilt werden 
bzw. nicht zurückgestellt werden. Es ist die ein-
zige Maßnahme im Rahmen der Konjunktur-
pakete, die nicht nur zeitlich befristet ist, sondern 
bei der auch eine Wirksamkeitsevaluation am 
Ende der Geltungszeit geplant ist. In dessen Rah-
men sollte eine Bewertung der gleichstellungs-
politischen Folgen, z.B. mit der Arbeitshilfe der 
Bundesregierung zur Geschlechterdifferenzierten 
Gesetzesfolgenabschätzung (Arbeitshilfe zu § 2 
GGO), erfolgen. 

Für die Bewertung der Maßnahme sollte 
dann auch nicht nur der geförderte Bereich, son-
dern die mögliche Bandbreite der zu entlasten-
den Handwerkerleistungen berücksichtigt wer-
den. Es fällt auf, dass mit der Einschränkung von 
Handwerkerleistungen zu Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen nur eine kleine 
Teilmenge von Handwerksarten ausgewählt wur-
de, auf deren Inanspruchnahme Privathaushalte 
in Krisenzeiten verzichten. Die von der Krise 
möglicherweise besonders stark betroffenen 
Handwerke würden aus dem Blick genommen 
werden, sollte die Wirksamkeitsevaluation sich 
nur auf die geförderten Bereiche beschränken. 

14 An dieser Stelle sei kurz darauf hingewiesen, dass sich die steuerliche Absetzbarkeit haushaltsnaher Dienstleistungen nicht in den Kon-
junkturpaketen I und II fi ndet. Dies ist eine Maßnahme, die schon am 7. Oktober 2008 im „Maßnahmenpaket zur Senkung der steuer-
lichen Belastung, Stabilisierung der Sozialversicherungsabgaben und für Investitionen in Familien“, auch Konjunkturpaket „0“ genannt, 
enthalten ist. Sie werden darum hier nicht berücksichtigt.

15 In Übereinstimmung mit anderen Berechnungen wird in dieser Expertise lediglich von einer Entlastungswirkung von insgesamt 900 
Millionen Euro ausgegangen. 
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Die gleichstellungspolitische Bewertung be-
ginnt mit der Darstellung der geschlechtlichen 
 Segregation des Handwerks, um dann die Auswahl 
der krisengeschützten Handwerksleistungen zu 
bewerten. Auf die Frage der Entlastungswirkungen 
für steuerzahlende Männer und Frauen wird ver-
zichtet. Es ist davon auszugehen, dass die Hand-
werkerleistungen allen Personen im nachfragen-
den Haushalt gleichermaßen zugute kommen. 

Von allen Handwerkern sind 1/3 weiblich, 
geleitet werden Handwerksbetriebe zu knapp 1/5 
(19%) von Frauen. Die überwiegende Mehrheit 
der Handwerkerinnen arbeitet in kaufmänni-
schen Handwerksberufen, wie z.B. als Fachver-
käuferin. Im gewerblich-technischen Bereich sind 
es nur 17% Frauen. Zu den hierzu gehörenden 
und durch die Maßnahme potenziell geförderten 
Handwerken gehören das Bau- und Ausbauhand-
werk, das Elektro- und Metallhandwerk sowie das 
Holzhandwerk. In diesen Berufen lassen sich 
kaum Frauen ausbilden: Sie machen sogar weni-
ger als ein Zehntel der Auszubildenden aus. Zu 
den gewerblich-technischen Handwerken, in 
 denen Frauen besser vertreten sind, gehören die 
Bereiche Körperpfl ege, Gesundheit und Beklei-
dung, mit Berufen wie Friseurin, Schneiderin, 
 Augenoptikerin und Zahntechnikerin. Diese sind 
aber von der krisenbedingten Förderung aus-
genommen. 

Es lässt sich also festhalten, dass mit der Aus-
gestaltung der Maßnahmen ausschließlich Hand-
werkerbetriebe profi tieren können, in denen fast 
nur Männer zu fi nden sind. Klassisch weibliche 
Handwerksleistungen sind von einer steuerlichen 
Unterstützung in Krisenzeiten ausgenommen. 
Die erwarteten Umsatzsteigerungen werden folg-
lich vor allem Männern bzw. Betrieben von Män-
nern Einkünfte bescheren. Dies bedeutet, dass der 
Staat mit seiner Krisenhilfe für das Handwerk die 
Leistungen von Handwerkern für Aufträge attrak-
tiv macht, der Absatz der Leistungen von Hand-
werkerinnen wird dem freien Spiel der Krise über-
lassen. Die Maßnahme ist darum aufgrund ihrer 
Ausgestaltung aus gleichstellungspolitischer Sicht 
als einseitig und damit als negativ zu beurteilen. 

Thema Finanzierungshilfen: 
Verfahrensabweichungen mit 
gleichstellungspolitischen Folgen 

Zum Bereich Finanzierungshilfen gehören in der 
budgetorientierten Systematik dieser Expertise so-
wohl die aufgestockten oder eingerichteten Pro-
gramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die 
Kredit- und Bürgschaftsprogramme für die Privat-
wirtschaft und Gebietskörperschaften als auch die 
zweckgebundene Wirtschaftsförderung. Wegen der 
Vielzahl an Maßnahmen, die jeweils unterschied-
lichen Förderprogrammen zugeordnet sind, werden 
diese nicht einzeln bewertet. Es sollen aber grund-
sätzliche Aspekte der Mittelverteilung erörtert wer-
den, die von hohem gleichstellungspolitischem In-
teresse sind. Da nicht auf einzelne Maßnahmen 
eingegangen wird, können die folgenden Ausfüh-
rungen nicht in die budgetorientierte Gewichtung 
aufgenommen werden. Sie werden jedoch als Er-
gebnis in der Zusammenfassung festgehalten. 

Die Konjunkturpakete sind zeitlich begrenzte 
Maßnahmen, die vor allem in den Jahren 2009 
und 2010 umgesetzt werden sollen. Angesicht 
des fi nanziellen Volumens der Pakete und insbe-
sondere einzelner, besonders gewichtiger Maß-
nahmen bedeutet dies, dass die mittelverwal-
tenden öffentlichen Institutionen die Gelder vor-
rangig, schnell und unbürokratisch verteilen 
müssen. Dies ist unter anderem durch vergabe-
rechtliche und europäische Vorgaben, aber auch 
aufgrund der Personalausstattung in der öffent-
lichen Verwaltung nur bedingt möglich. Verschie-
dene Strategien werden darum für die Bewälti-
gung des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes bei 
der Mittelverteilung angewandt. Hierzu gehören 
die Amtshilfe, bei der Verwaltungen Personal an 
andere Behörden ausleihen, die Lockerung der 
Vergabekriterien, die offi ziell im Rahmen der 
Konjunkturpakete geregelt wurde und die ver-
waltungsinternen Anweisungen der Prioritäten-
setzung. Eine weitere Lösung für das Problem   
der Gelderverteilung ist die Einrichtung neuer 
Gremien. Auf die Lockerung der Vergabekrite- 
rien, die Prioritätensetzung und die Einrichtung 
eines  Gremiums zur Verteilung, hier konkret auf 
den Lenkungsausschuss des „Wirtschaftsfonds 
Deutschland“, wird im Folgenden eingegangen. 
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Gelockerte Vergabekriterien

Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden unter 
anderem Maßnahmen für eine schnellere Verga-
be von staatlichen Geldern für Bauleistungen und 
Dienst- und Lieferleistungen beschlossen. Es wur -
de die Geldsumme erhöht, bis zu der Aufträge frei-
händig, also ohne Bieterverfahren vergeben wer-
den können und bis zu der Aufträge beschränkt 
ausgeschrieben werden können, die Auftragsaus-
schreibung also nur einem kleinen, von der ver-
gebenden Stelle selbst bestimmten Kreis von 
möglichen BieterInnen bekannt gemacht wird. 
Diese Regelungen sind bisher bis Ende 2010 be-
grenzt und gelten für die Vergabe von Bundes-
mitteln. Die Mehrheit der zu erwartenden Auf-
träge bezieht sich auf infrastrukturelle Maßnah-
men. Die Länder und Kommunen sollen durch 
eigene Freistellungsregelungen bzw. durch zeit-
weilige Aussetzung des Gemeindehaushaltsrechts 
Mittel ebenfalls schneller und unbürokratischer 
einsetzen können. 

Bei allen Vorteilen, die eine solche Vereinfa-
chung der Vergabe hat, widerspricht sie jedoch 
tendenziell dem Grundsatz der Chancengleich-
heit und bevorteilt BieterInnen mit persönlichen 
Kontakten zu den vergebenden Stellen. Männer 
sind in politischen Entscheidungsgremien, ins-
besondere in kommunalen Parlamenten und in 
den Verwaltungsleitungen, überrepräsentiert (vgl. 
Kletzing 2009). Eine Stärkung informeller Netz-
werke durch den Verzicht auf formale Verfahren 
bedeutet damit de facto die Stärkung der vorhan-
denen, weitgehend männlich geprägten Netzwer-
ke. Diese bilden sich u.a. deswegen geschlechts-
homogen aus, da das „Prinzip der sozialen Ähn-
lichkeit“, das aus der Personalpsychologie be-
kannt ist, auch hier wirksam ist: Für Aufgaben- und 
Postenverteilung werden als sozial ähnlich emp-
fundene Personen ausgesucht. Da Männer sich 
an Männern orientieren und sich sehr viel sel-
tener als Frauen mit einer gegengeschlechtlichen 
Person identifi zieren, bleiben Männer häufi g ganz 
unter sich. Durch die Informalisierung der Ver-
gabe sinken nun die Chancen für die ohnehin 
schon relativ wenigen von Frauen geleiteten 

Dienstleistungs- und Handwerksunternehmen 
weiter.16 Die Lockerung der Vergabekriterien be-
deutet daher die Aufgabe formalisierter, sach-
orientierter und kontrollierter Verfahren zuguns-
ten von informeller, netzwerk- und eigeninte-
ressengeleiteter Vergabe, von der insbesondere 
Männer profi tieren werden. Neutral formuliert 
lässt es sich so beschreiben: „Bieter, die bei der 
öffentlichen Hand bekannt sind, werden hiervon 
profi tieren. Es werden aber Bieter benachteiligt 
werden, die sich neu bemühen wollen, da ihnen 
der Weg über die öffentliche Ausschreibung, an 
denen sich alle Bieter beteiligen können, bei 
niedrigen Schwellenwerten abgeschnitten wird.  
(...) Glück für die Bieter, die von dieser Vergabeart 
profi tieren. Pech für die Bieter, die sich nicht an 
einer Ausschreibung beteiligen können“ (Keller-
Stoltenhoff 2009). Eine Chancengleichheit von 
Männern und Frauen ist durch diese Verfahrens-
lösungen nicht gegeben. 

Vorrangige Mittelvergabe für Gelder aus 
Konjunkturpaketen 

Crowding Out bezeichnet in den Wirtschaftswis-
senschaften die Verdrängung privatwirtschaft-
licher Konsum- und Investitionsaktivitäten durch 
staatliche Konsum- und Investitionsaktivitäten. 
Die Konjunkturpakete wurden jedoch einhellig 
begrüßt und dieses klassisch-liberale Argument 
gegen staatliche Konjunkturpolitik wurde nicht 
ins Feld geführt. Dennoch lässt sich ein Verdrän-
gungsprozess, wenn auch anderer Art, durch die 
beschleunigte Mittelvergabe beobachten. In den 
Konjunkturpaketen sind zeitlich sehr enge Vor-
gaben für die Ausgabe der Mittel gesetzt worden, 
um dem Konjunktureinbruch zuvorzukommen 
bzw. ihn abzumildern. Die staatlichen Vergabe-
stellen sind darum zu einer bevorzugten Bearbei-
tung der bereitgestellten Mittel angehalten. Dies 
führt dazu, dass die Vergabe anderer Finanzmit-
tel, z.B. für soziale Projekte des Europäischen 
 Sozialfonds ESF, hintangestellt werden. Ausschrei-
bung bzw. Projektbewilligungen werden bei Ar-
beitsüberlastung des Personals verschoben. Wäh-
rend ESF Programme sozial- und gesellschafts-

16 Vgl. Abschnitt „Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen“. 
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politische Zielsetzungen wie Inklusion und 
Gleichstellung beinhalten, sind derartige Krite-
rien in den Konjunkturpaketen nicht enthalten. 
Die Maßnahmen haben eine ausschließlich kon-
junkturfördernde Zielsetzung ohne An sehen der 
gesellschaftlichen Entwicklungen, die durch die 
Wahl und Ausgestaltung der Maßnahmen geför-
dert bzw. gebremst werden. Das bedeutet, dass 
Projekte, für die klare gesellschaftspolitische Ziel-
setzungen wie Gleichstellung gelten, zugunsten 
von Projekten ohne sozial- und gesellschaftspoli-
tische Zielsetzung verdrängt werden. Die gleich-
stellungsblinde und damit in den Wirkungen oft-
mals gleichstellungsnegative Wirtschaftsförderung 
(vgl. Schambach 2010) verdrängt staatliches und 
staatlich unterstütztes Engagement mit positiven 
Wirkungen für die Gleichstellungsentwicklung.

Deutschlandfonds zur Rettung 
der deutschen Wirtschaft 

Im Folgenden wird auf die zentralen Entschei-
dungsgremien der Fondsverwaltung des Deutsch-
landfonds, ausgehend vom Stand bei der Einrich-
tung (2009), eingegangen. Aus dem Blickwinkel 
der geschlechterdemokratischen Ausgewogenheit 
wird bewertet, wie sich der Zugang zu Entschei-
dungsmacht und zur Ressource Geld bei diesem 
Kernstück der staatlichen Krisenintervention dar-
stellt. Hierbei treten neben der gleichstellungs-
politischen auch andere demokratie- und gesell-
schaftspolitische Schiefl agen zutage.

Im Konjunkturpaket II sind insgesamt 115 
Milliarden € für die Kreditvergabe und für Bürg-
schaften vorgesehen. Dieses Geld wird im „Wirt-
schaftsfonds Deutschland“, auch Deutschland-
fonds genannt, verwaltet. Die Kredite werden im 
Rahmen der Sonderprogramme für den Mittel-
stand (15 Mrd.) und für große Unternehmen (25 
Mrd.) als Sonderkredite durch die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau vergeben. Über die Bürgschaf-
ten des Bundes (75 Mrd.) entscheidet ein Bürg-
schaftsausschuss. Als Antragsteller kommen alle 
Unternehmen in Betracht, die keinen „eigenen 
Zugang zum Kapitalmarkt haben“. Das bedeutet, 
dass die antragstellenden Unternehmen ohne 
weitere Unterstützung nicht kreditwürdig sind 

bzw. keine Möglichkeiten haben, sich anderwei-
tig Bürgschaften zu organisieren. Ziel ist es, Un-
ternehmen mit vorübergehenden Finan zierungs-
problemen zu stützen. 

Die Verwaltung des Fonds hat ein ministeriel-
ler Lenkungsausschuss inne. In dem Lenkungs-
ausschuss sind das Wirtschafts-, das Innen- und 
das Finanzministerium sowie das Bundeskanz-
leramt vertreten. Von den Ministerien sind die 
Staatssekretäre und vom Bundeskanzleramt ist 
ein wirtschaftspolitischer Experte (Jens Weid-
mann) entsandt. Den Vorsitz des Gremiums 
führte der damalige Staatssekretär des BMWi, 
Herr Dr. Otremba. Bei der Einrichtung des Aus-
schusses waren die beamteten Staatssekretäre in 
den genannten Ministerien alle Männer. Mit dem 
Regierungswechsel kam eine Frau (Birgit Grund-
mann, Staatssekretärin BMJ) in das Gremium. Im 
Lenkungsausschuss saßen und sitzen also fast 
ausschließlich Männer. 

Die Anträge auf Bürgschaften werden je nach 
Höhe über die Hausbanken, direkt bei den Bürg-
schaftsbanken oder bei den Landeswirtschafts-
ministerien gestellt. Bei Bürgschaftsanträgen ab 
50 Millionen € (bzw. 10 Millionen in den neuen 
Ländern) werden die Anträge direkt bei der pri-
vaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers gestellt. 

Der Lenkungsausschuss wird beraten durch 
den Lenkungsrat, der dem Lenkungsausschuss 
Empfehlungen zur Entscheidung gibt, wenn 
Bürgschaften ab 300 Millionen oder Kredite ab 
150 Millionen gebraucht werden. Folgende Per-
sonen wurden im Einvernehmen des Finanz- und 
Wirtschaftsministeriums ursprünglich in dieses 
Gremium berufen: 
• Michael Rogowski, früher Präsident des Bun-

desverbands der Deutschen Industrie, 
• Hubertus Schmoldt, Chef der Industriegewerk-

schaft Bergbau, Chemie, Energie, 
• Walter Hirche, ehemaliger niedersächsischer 

Wirtschaftsminister (FDP), 
• Alfred Tacke, ehemaliger Wirtschaftsstaatsse-

kretär und bei einem Unternehmen der Stein-
kohleindustrie tätig, 

• Jürgen Heraeus, tätig bei dem Edelmetallunter-
nehmen Heraeus Holding GmbH, 
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• Nikolaus Knauf, Gipsunternehmer, 
• Hubertus Erlen, ehemaliger Chef beim Phar-

mazieunternehmen Schering, 
• Martin Hellwig, Ökonom.
Das berufende Wirtschaftsministerium hat den 
Lenkungsrat offensichtlich ohne Berücksichtigung 
des Bundesgremienbesetzungsgesetzes besetzt. 
Die ses Gesetz schreibt vor, dass Männer und 
Frau en in Gremien, die der Bund (Bundesregie-
rung, Bundesministerium u.a.) einberufen, eine 
gleichberechtigte Teilhabe haben, also gleicher-
maßen vertreten sein müssen. Außerdem ist fest-
zuhalten, dass durch die Auswahl der Experten 
die Wirtschaftszweige sehr unausgewogen vertre-
ten sind: Alle Herren aus der Wirtschaft kommen 
aus dem traditionell männlich geprägten Indus-
triesektor, in dem über 2/3 der Beschäftigten Män-
ner sind. Der Dienstleistungssektor, also der im 
anhaltenden Wachstum begriffene Wirtschafts-
sektor mit einem Frauenanteil von ca. 80%, ist 
überhaupt nicht vertreten. Die unausgewogene 
Vertretung der Wirtschaftszweige hat denn auch 
tatsächlich zu Kritik an einer vermeintlichen 
Schiefl age gleich zu Beginn der Verteilung der 
 Finanzmittel aus dem Deutschlandfonds geführt 
(s. Handelsblatt vom 24. Mai 2009). 

Ein weiterer, demokratisch sehr relevanter 
Ausschlussmechanismus zeigt sich am Beispiel 
des Deutschlandsfonds: Alle Vertreter im Lenkungs-
rat sind Westdeutsche. Die (langen oder kurzen) 
Wege bei der Benennung von Expertinnen und 
Experten führen offenbar sowohl an westdeut-
schen und ostdeutschen Frauen als auch an ost-
deutschen Männern vorbei. Aus gleichstellungs-
politischer Sicht bedeutet dies, dass dasjenige 
Gremium, das maßgeblich über die Verteilung 
eines Teils der fi nanziell größten Maßnahme der 
Konjunkturpakete entscheidet, nur männliche, 
westdeutsche Personen aus dem am stärksten 
männerdominierten Wirtschaftszweig repräsen-

tiert. Eine Gremienbesetzung, bei der das Gremi-
enbesetzungsgesetz missachtet und nur Wirt-
schaftszweige um Sachverstand gebeten werden, 
in denen Frauen kaum vertreten sind, und die 
 darüber hinaus nur westdeutsche Kompetenzen 
einbezieht, ist unter gleichstellungspolitischen 
Kriterien als höchst fragwürdig zu sehen17. 

Thema Breitbandstrategie: 
Chancengleichheit und Gleichstellung 
auf Schmalspur 

Im Konjunkturpaket II wird im Rahmen des „Kre-
dit- und Bürgschaftsprogramm; Förderung von 
Investitionen, Innovation und Nachfrage in der 
Wirtschaft“ unter dem „Beschluss 6“ der Ausbau 
der Breitbandversorgung18 genannt. Dieses The-
ma ist schon seit längerem auf der politischen 
Agenda. Seit dem Jahr 2005 wird die Entwicklung 
der Breitbandversorgung mit dem Breitbandatlas 
des Bundesministeriums für Wirtschaft doku-
mentiert. Die EU Kommission weist seit 2003 da-
rauf hin, dass die Breitbandlücke in Europa zu 
schließen sei (Kommission 2006). 

Ziel der Bundesregierung ist es, bis Ende 2010 
die fl ächendeckende Versorgung aller Gebiete mit 
leistungsfähigen Breitbandanschlüssen zu errei-
chen. Vier Jahre später sollen 75% aller Haus-
halte mit Datenleitungen versorgt sein, die bis zu 
20 mal schneller sind als heutige DSL Leitungen: 
50 Megabit pro Sekunde ist die Vorgabe. Bis 2018 
 sollen alle Haushalte in den Genuss dieser Infra-
struktur kommen. Steigende Datenmengen bei 
Standardangeboten, z.B. durch Interaktivität, ma-
chen eine gewisse technische (wenngleich nicht 
notwendigerweise eine derart hohe) Übertragungs-
leistung notwendig. Die Erfüllung solcher Min-
deststandards sind notwendige Voraussetzungen 
für die Teilhabe an der Informationsgesellschaft. 

17 Vgl. auch die Abschnitte Breitband und Änderung der Einkommenssteuer zur Ost-Exklusion.
18 Unter Breitbandanschluss versteht man heute den Anschluss an eine Datenübertragungsleitung, die den Transfer von mindestens              

1 Megabit pro Sekunde (MBit/s) erlaubt und damit einen relativ schnellen Zugang ins Internet mit seinen Informations- und Kommu-
nikationsangeboten wie E-Mail, Webseiten, Internettelefonie u.a. Die wichtigsten Übertragungsleitungen, die höhere Datenmengen 
transportieren, sind DSL, Kabel, Funk oder UMTS. Abzugrenzen sind Breitbandanschlüsse von den schmalbandigen Techniken ISDN 
und Modem. Zur Orientierung: Tausend Kilobit gelten als ein Megabit. Übertragungsraten unter 1 Mbit pro Sekunde erlauben aufgrund 
der Datenmenge, die heute bei den meisten Internetanwendungen normal sind, nur sehr langsames „Surfen“. Aber schon 16 MBit 
 ermöglichen Fernsehen via Internet. In Monitoringberichten, wie dem Atlas für Breitband-Internet (Breitbandatlas) des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie, wird ein „Breitband Gesamt“-Begriff benutzt, der noch Übertragungsraten ab 384 Kilobit/s erfasst.
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In der nach Verabschiedung der Pakete bis 
 Februar 2009 erarbeiteten „Breitbandstrategie der 
Bundesregierung“ wird die Erschließung ländlicher 
Regionen als Schwerpunkt genannt und als kurz-
fristiges Ziel die fl ächendeckende Versorgung aller 
Gebiete festgelegt. Den Kommunen werden dafür 
150 Millionen € an Fördergeldern in Aussicht ge-
stellt. Damit sollen sie eine Infrastruktur schaffen, 
die dann Unternehmen zur Verfügung gestellt wer-
den soll. Von den Kabel- und Telekommunika-
tionsunternehmen werden Investitionen in Höhe 
von 50 Milliarden, also über 300 mal soviel wie die 
staatlichen Gelder, erwartet. Die Kosten für den 
Ausbau der Breitbandversorgung werden zu 70 bis 
90% für Grabungs- und Verlegungsarbeiten auf-
gewendet werden. Die Einordnung der Breitband-
strategie als Konjunkturprogramm für die Bauwirt-
schaft liegt also nah. Durch die Breitbandstrategie 
werden vor allem Arbeitsplätze im Tiefbaugewerbe 
geschaffen werden, das in sehr hohem Maße män-
nerdominiert ist. Des Weiteren werden Anbieter 
von Internettechnologie profi tieren: In der Branche 
der Telekommunikation und Informationstech-
nologien arbeiten ebenfalls mit mindestens 75% 
vorwiegend Männer (vgl. Schambach 2010). 

Die Notwendigkeit zur fl ächendeckenden 
Versorgung mit Breitband wird von politischen 
AkteurInnen, z.B. der Bundeskanzlerin (s. Pod-
cast vom 28.02.09) oder dem Deutschen Städte- 
und Gemeindebund, vor allem mit wirtschaftli-
chen Argumenten begründet. So sei dies ein wich-
tiger Standortfaktor für ländliche Regionen zur 
Ansiedlung von Wirtschaft und Familien, rele-
vant für die Konkurrenzfähigkeit der Bundesre-
publik, und verspräche die Schaffung von 250.000 
Arbeitsplätzen. Seltener werden gesellschaftspoli-
ti sche Gründe, wie die Chancengleichheit beim 
Zugang zu modernen Technologien, gleichwer-
tige Lebensbedingungen in ländlichen und städ-
tischen Gebieten oder die gleiche Teilhabe an der 
technischen Entwicklung im ländlichen Raum 
genannt. Während die EU erwähnt, dass die Be-
deutung der neuen Informationstechnologien für 
die Gesellschaft heute noch kaum absehbar sind 
(Kommission 2006), argumentiert auch sie rein 
wirtschaftlich für die Versorgung mit Breitband-
technik, u.a. um positive Entwicklungen bei 
 Löhnen und Kapitalrenditen zu fördern. 

Prolog: Zugang zu Internet durch 
Breitbandtechnologie – Wettbewerbsfaktor 
oder Demokratiefaktor? 

Um die Breitbandstrategie aus gleichstellungs-
politischer Sicht zu bewerten, muss man sich 
zwangsläufi g der Frage zuwenden, welche Bedeu-
tung die neuen Technologien für die gesellschaft-
liche Entwicklung haben können. Vergleiche mit 
ähnlichen technischen Entwicklungen zeigen 
 naheliegende Antworten. Zu Beginn der Entwick-
lung des Telefons war nicht abzusehen, welche 
revolutionierende Kraft in dieser neuen Techno-
logie steckte. Sie verdrängte gängige Kommu-
nikationsformen, wie beispielsweise die Rohrpost 
und das Telegramm und ermöglichte der norma-
len Bevölkerung, die sich die anderen Technolo-
gien nicht leisten konnte, die direkte Verstän di-
gung. Wie bei allen Versorgungsnetzen, z.B. der 
Eisenbahn, war die Einrichtung eines Telefon-
netzes extrem teuer und es war daher sinnvoll, sie 
nur durch ein Unternehmen zu erbauen, das eine 
langfristige oder nicht-monetäre Gewinnmaxi-
mierung zum Ziel hatte. Durch diese massiven 
Anfangsinvestitionen war eine Telefoninfrastruk-
tur als Produkt eines marktförmigen Wettbewerbs 
ausgeschlossen („Natürliches Monopol“). Das Te-
lefonnetz wurde daher mit massiven staatlichen 
Investitionen ausgebaut, damit für die Durch-
schnittsperson erschwinglich und fand massen-
hafte Verbreitung. Es wurde als sensible Kern-
infrastruktur eines Landes erkannt, zur hoheit-
lichen Aufgabe gemacht und unter staatliche 
Kontrolle gestellt. Auch bei der Einführung der 
Mobiltelefone war nicht absehbar, dass diese Ge-
räte jemals zu einer Selbstverständlichkeit und 
aufgrund der zunehmenden Verbreitung zu einer 
Notwendigkeit für die Teilhabe an privaten, zivil-
gesellschaftlichen und geschäftlichen Netzwer-
ken werden würden. Die Verdrängung alter Tech-
nologien durch neue zeigt sich auch eindrucks-
voll am Niedergang des Videorekorders mit Auf-
kommen der DVDs. Diese Vergleiche zeigen, was 
sich bezüglich des Zugangs zum Internet in den 
letzten zwei Jahrzehnten schon abgezeichnet hat 
und in Zukunft noch wichtiger werden wird: Die-
se Technologie wird zum Standard für den Zu-
gang zu Kommunikation, Information und Bil-
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dung, zu Formen politischer Teilhabe, zu Waren 
und Dienstleistungen, aber auch in die andere Rich-
tung ein   Zugang zu Bürgerinnen und Bürgern, zu 
Konsumentinnen und Konsumenten und zu Netz-
werken sein. Wer „drin ist“, ist Teil der (Informa-
tions-)Gesellschaft, wer nicht ins Internet kommt, 
wird abgehängt. Die Rolle der Internettechnologie 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den 
Zugang zu Wohlstand und gesellschaftlicher Teil-
habe und für Chancengleichheit ist nicht zu un-
terschätzen. 

Die Verkürzung der Bedeutung auf Chancen 
für wirtschaftliche Entwicklung greift zu kurz, 
verkennt das Potenzial und die gesellschaftliche 
Bedeutung der Internettechnologien. Dies ist der 
Ausgangspunkt, von dem aus die gleichstellungs-
politische Bewertung der Breitbandstrategie vor-
genommen wird. 

„Digital Divide“ – gleichstellungsrelevante 
Unterschiede in Zugang und Nutzung der 
Breitbandtechnologien 

Die Forschung hat sich eingehend mit dem „Digi-
tal Divide“, der Kluft oder dem Graben zwischen 
NutzerInnen und Nicht-NutzerInnen moderner 

Informa tionstechnologien, beschäftigt. Der Gra-
ben verläuft entlang unterschiedlicher sozialer 
Merkmale, wie Stadt-Land, Geschlecht, Alter, Re-
gion Ost-West. Im Folgenden wird die Versorgung 
mit Breitbandtechnologie und der „Digital Divi-
de“ in Deutschland dargestellt, um den Ist-Zu-
stand in diesem Politikbereich festzuhalten. Da-
von aus gehend ist eine gleichstellungspolitische 
Bewertung der Breitbandstrategie möglich. 

Versorgung mit Breitband 

In Deutschland haben insgesamt ungefähr 93% 
aller Haushalte Zugang zu Breitbandanschlüssen 
mit mindestens 1 Mbit/s. In städtischen Regionen 
mit mindestens 500 Einwohnern pro Quadrat-
kilometer liegt die Quote sogar bei 98%. In halb-
ländlichen Gebieten (100 – max. 500 Einw./km2) 
sind es hingegen 87% und in dünn besiedelten 
Gebieten mit weniger als 100 Einwohnern pro 
km2 haben nur knapp 75% der Haushalte Zugang 
zur Breitbandtechnik (vgl. Abbildung 6). Anfang 
2009 waren noch ca. 600 Gemeinden bzw. 
730.000 Haushalte ohne jeglichen Breitbandan-
schluss. In weiteren 692 Gemeinden hatten weni-
ger als die Hälfte der Haushalte Zugang zum heu-

Abbildung 6: 

Zugang zu Breitbandanschlüssen nach Bevölkerungsdichte
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tigen Übertragungsstandard. Sogenannte „weiße 
Flecken“, in denen die Versorgung von Gemein-
den mit Breitbandtechnologie unter 25% bzw. 
gar nicht vorhanden ist, fi nden sich vermehrt in 
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und 
im Saarland. Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern haben mit die niedrigste Bevöl-
kerungsdichte in Deutschland. Die Versorgung 
dünn besiedelter Gebiete ist aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen besonders schwierig. 

Die technische Anbindung einer Ortschaft an 
Breitbandtechnologie bedeutet noch nicht, dass 
diese auch automatisch genutzt wird. Für den 
 Anschluss des Hauses an das Breitbandnetz ist, 
 ähnlich wie beim Telefon, der Privathaushalt zu-
ständig. Die Versorgung mit der Technologie ist da-
rum größer als die tatsächliche Nutzung von Breit-
band: Obwohl die technische Versorgung mit 
 Breitband bei über 90% liegt, nutzen nur ca. 46% 
diese Technik.

Der Digitale Graben zwischen den 
Geschlechtern: Internet- und Breitbandnutzung 

Eine Mehrheit von ca. 69% der Bevölkerung nutzt 
das Internet. Bei den jungen Menschen (bis 29 
Jahre) erreichen die Werte über 90%, während es 
in den Altersklassen ab 50 lediglich 45% sind. 
Auch zwischen den Geschlechtern bestehen Un-
terschiede: Auf die Gesamtbevölkerung bezogen 
sind in Deutschland ca. 37% der Männer und 
32% der Frauen online (vgl. Abb. 7). Für die Dif-
ferenz zwischen den Geschlechtern sind die groß-
en Unterschiede in den höheren Altersgruppen 
ursächlich: Innerhalb der Altersklasse ab 50 Jah-
ren sind 56% der Männer, aber nur 35% der 
Frauen online (Presseinfo D21: Große Unterschie-
de in der Generation 50plus). In den jüngeren 
Altersklassen bis 25 Jahre sind die Unterschiede 
zwischen Jungen und Mädchen gering. 

Von allen OnlinerInnen wiederum nutzen 
ca. 66% Breitbandzugang, wobei auch hier deut-
liche Unterschiede zwischen Männern und Frau-
en bestehen: Männer gehen zu 74% breitbandig 
online, das sind auf die Gesamtbevölkerung be-
zogen knapp 28%. Von den Frauen, die online 

sind, nutzen 56% diese schnelle Technik und ma-
chen einen Anteil von ca. 18% an der gesamten 
Bevölkerung aus (vgl. Abb. 7) (Presseinfo D21: 
Breitband treibt Internetwachstum, eigene Be-
rechnungen). 

Neben dem „gender digitial divide“, also den 
Unterschieden zwischen Männern und Frauen 
bei der Teilhabe an neuen Medien, sind auch Un-
terschiede zwischen Ost- und Westdeutschland 
zu verzeichnen: Über 70% der Westdeutschen 
sind online, im Osten sind es 63%. Der Anteil der 
Bevölkerung, die mit Breitband ins Internet ge-
hen, liegt in Thüringen, Sachsen, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 
in dieser Reihenfolge unter dem Bundesdurch-
schnitt.19 Von den westlichen Bundesländern 
reicht lediglich das Saarland nicht an den Bun-
desdurchschnitt heran. 

Die Forschung hat gezeigt, dass die infra-
strukturelle Anbindung, also der Versorgungsgrad 
mit Breitbandanschlüssen, die regionalen Unter-
schiede in der Internetnutzung nicht hinreichend 
erklären kann (Schleife 2006). Allein die An-
bindung von Gebieten an Breitbandnetze reicht 
also nicht aus, um die Bevölkerung zu Nutzern 
der modernen Kommunikations- und Informa-
tionswelt zu machen. Andere Faktoren bestim-
men die regionale digitale Kluft: So ist die Wahr-
scheinlichkeit, mit der Internetnutzung zu be-
ginnen, höher, je jünger, je besser ausgebildet 
und je einkommensstärker eine Person ist. Die 
Wahrscheinlichkeit ist auch höher bei Männern 
und bei Personen, die in städtischen Gebieten 
 leben, und je größer der Haushalt ist, in der eine 
Person lebt (Schleife 2008, (N)onliner-Atlas 2009). 
Die geringe Nutzung des Internets kann ein Sym-
ptom struktureller Benachteiligung sein und ist 
gleichzeitig auch eine Ursache für die fortbeste-
hende Benachteiligung beim Zugang zu Ressour-
cen, wie Wissen und gesellschaftlicher Partizipa-
tion.

Mit Blick auf die noch schlecht angebun-
denen ostdeutschen Regionen fällt auf, dass die 
Bevölkerungsstruktur hier nur geringen Anlass 
gibt zu erwarten, dass mit der bloßen Bereitstel-
lung von Breitbandtechnik viele NutzerInnen 

19 Vgl. auch die Abschnitte zu „Deutschlandfonds“ und „Änderung der Einkommenssteuer“ zur Ost-Exklusion.
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hinzukommen werden: Die Arbeitslosenzahlen 
und damit die Anzahl von Haushalten mit nied-
rigen Einkommen sind in den Bundesländern mit 
geringem Breitbandanschluss und einer Häufung 
der weißen Flecken, insbesondere Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, 
hoch. Betrachtet man ausgehend von der Ein-
teilung der Bevölkerung in „Politische Typen“ 
(Müller-Hilmer 2006) diejenigen Gruppen, die 
überdurchschnittlich häufi g im ländlichen Raum 
vertreten sind, sind es allgemein die „selbstgenüg-
samen Traditionalisten“ und im Osten außerdem 
das sogenannte „abgehängte Proletariat“. Dieses 
hat zwar einen hohen Männeranteil im jungen 
bis mittleren Alter, was auf den ersten Blick posi-
tiv für eine Anbindung an die Neuen Medien 
wäre. Allerdings ist diese Gruppe der Männer 
durch eine mittlere Bildung und einen hohen Ar-
beitslosenanteil geprägt. Sie gehören also zu einer 
Gruppe mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, 
das Internet nutzen zu wollen. Die „Traditiona-

listen“ sind vor allem „Traditionalistinnen“ und 
haben ebenfalls eher eine einfache Bildung ge-
nossen. Dieser Typus hat den höchsten Anteil an 
über 60-Jährigen, darunter viele Witwen. Darüber 
hinaus leben ältere Frauen sehr viel häufi ger als 
ältere Männer in Ein-Personen-Haushalten. Auch 
dies sind alles sozial-strukturelle Merkmale, die 
auf eine geringe zukünftige Internetnutzung ver-
weisen. Im Osten machen beide Typen insgesamt 
35% der Bevölkerung aus. Tatsächlich bewegt sich 
der Anteil der Personen, die keine Anschaffung 
eines Internetanschlusses planen, in Mecklen burg-
Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, aber auch in 
Thüringen zwischen 32 und 34%. (Dies gilt auch 
für das Saarland. In Brandenburg sind es 29%.) 

Schmale Breitbandstrategie? 

Die Frage der Verbreitung der Breitbandtechno-
logie wird vor allem als technische Herausfor-
derung diskutiert. Die zentrale und zunehmende 

Abbildung 7: 

Anteil Männer und Frauen an Internet- und Breitbandnutzung bezogen auf Gesamtbevölkerung
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gesellschaftspolitische Bedeutung der neuen 
Technologien als Schlüssel zu gesellschaftlicher 
Partizipation und Teilhabe in Bereichen wie Bil-
dung, Information, Kommunikation und zuneh-
mend auch im Bereich der Versorgung mit Gü-
tern des täglichen Lebens wird nicht gesehen. Mit 
diesem technisch verengten Verständnis der He-
rausforderung, die Bevölkerung mit einer neuen 
Infrastruktur zu versorgen, rückt zum einen die 
Frage nach der Rolle dieser Technologien für die 
demokratische und gleichstellungspolitische Ent-
wicklung der Gesellschaft aus dem Blick. Zum an-
deren stellt sich dadurch die Frage nach der Rolle 
des Staates als Garant gleichberechtigter Lebens-
verhältnisse erst gar nicht. Die Möglichkeit, die 
Nutzung der technologischen Infrastruktur wohl-
fahrtsmehrend und im Sinne des Gemeinwohls zu 
gestalten, fi ndet keinen Platz, wenn Breitbandzu-
gang lediglich als technisches Problem der Renta-
bilität für private Investoren betrachtet wird. 

Jenseits dieser grundlegenden Leerstelle geht 
aus der Breitbandstrategie nicht hervor, weshalb 
privatwirtschaftliche Unternehmen in dünn be-
siedelten Gebieten mit wenig internetinteressier-
ten Personen und damit einer sehr geringen Zahl 
potenziell zu gewinnender Kunden, investieren 
sollten – zudem in eine Infrastruktur, die klassi-
scherweise eines „natürlichen Monopols“ ver-
langt. Auch wenn das Internet zum Teil die zu-
nehmende Schwäche der ländlichen Infrastruktur 
(z.B. Versorgung mit Gütern und Serviceinfra-
strukturen wie Banken, Post etc.) kompensieren 
könnte, ist nicht davon auszugehen, dass die Be-
völkerungsgruppen, die aufgrund sozial-struktu-
reller Merkmale zu den „Offl inerInnen“ (Nichtnut-
zerInnen) gehören, zu KundInnen der Internet-
dienstleister werden. Diejenigen Personen, die dem 
Idealprofi l eines potenziellen Neukunden für In-
ternetdienstleister am ehesten entsprechen – jun-
ge, gut ausgebildete, einkommensstarke Männer 
– werden sich in Regionen mit Nachholbedarf 
kaum fi nden lassen. Um die neuen Informations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten für alle Bür-
gerInnen gleichermaßen attraktiv zu machen, ist 
mehr  nötig als lediglich die Schaffung der tech-
nischen Infrastruktur. Es bedarf der gezielten An-
sprache, Förderung und Unterstützung der Per-
sonen, die bisher aus unterschiedlichen, struktu-
rell bedingten Gründen keinen Zugang zu virtu-

ellen Informationen und Diensten bzw. zu deren 
Nutzen für sich gefunden haben. Flankierende 
Programme zur Begleitung potenzieller Internet-
nut zerInnen als integrierter Bestandteil der Strate-
gie hätten außerdem Chancen für Beschäftigung 
auch in weniger männlich dominierten Bereichen 
ge boten. Soll eine Breitbandstrategie jenseits der 
Ankündigung staatlicher Subventionierung von 
Männerarbeitsplätzen im Tiefbau und der pri-
vatwirtschaftlichen Telekommunikationsbranche 
durch Steuergelder eine gesellschaftspolitische 
Rendite für alle bringen, sind kluge geschlechts-
differenzierte, zielgruppenspezifi sche Maßnah-
men, die die regionalen Sozialstrukturen berück-
sichtigen, gefragt. Eine wichtige Zielgruppe hier-
für wären Männer, die dem „abgehängten Pre-
kariat“ zugeordnet werden können, und ältere 
Frauen. 

Eine Gender-Analyse zeigt nicht nur die ge-
ringere Teilhabe von älteren Frauen und be-
stimmten Gruppen ostdeutscher Männer auf, 
sondern verweist auch auf die negativen Effekte, 
die eine rein marktwirtschaftliche Betrachtung 
der Breitbandversorgung auf jetzt schon margi-
nalisierte Bevölkerungsgruppen haben könnte. 
Diese Effekte werden sich mit der zunehmenden 
Bedeutung der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien verstärken. Die Breit-
bandstrategie lässt den „digital divide“ außen vor 
und wird keinen Beitrag zu seiner Verringerung 
leisten.  Damit ist auch die Chance, die Teilhabe 
an den modernen Medien gerechter zu verteilen, 
nicht genutzt worden. Ein geschlechterdifferen-
zierter Blick im Rahmen der Planung der Breit-
bandstrategie hätte die Notwendigkeiten, aktiv 
neue NutzerInnengruppen zu erschließen, auf-
gezeigt. Dieser renditerelevante Aspekt ist eine 
Leerstelle in der Breitbandstrategie. Auch die Ge-
sellschaftliche Bedeutung der Tech nologie und 
damit des Staates bei der Bereitstellung der zen-
tralen Infrastruktur wäre durch eine Gender-Ana-
lyse sichtbar geworden. 

Die Breitbandstrategie hat aufgrund der 
 Einseitigkeit bezogen auf den Arbeitsmarkteffekt 
einen klar männerfördernden Charakter. Eine 
ausgewogenere Teilhabe von Frauen an der Ar-
beitsplatzsubvention in dem ohnehin männer-
dominierten Bereich ist durch die aktuelle Aus-
gestaltung als rein technische Aufgabe ausge-
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schlossen. Der bestehende gleichstellungspoli-
tische Handlungsbedarf bei der Teilhabe an den 
neuen Technologien sowie deren Schlüsselrolle 
für eine positive, gleichstellungsorientierte Ent-
wicklung und die Notwendigkeiten der öffentli-
chen Hand, dieses Potenzial zu nutzen, bleiben 
komplett außen vor. Aus diesen Gründen wird 
die Breitbandstrategie aus gleichstellungspoliti-
scher Sicht als völlig unzureichend und negativ 
bewertet. 

Analyse aus dem Blickwinkel der 
Care-Ökonomie: punktuelle Reparaturen 
vor absehbarem Investitionsstau 

Volkswirtschaften bestehen neben dem Markt 
auch aus den übersehenen nicht-marktförmigen 
Wirtschaftsbereichen wie den privaten Haushal-
ten und ehrenamtlichen Organisationen. In ih-
nen werden ein Großteil der gesellschaftlich not-
wendigen Arbeit und Investitionen geleistet, zu 
denen neben vielen anderen die Sicherung der 
Produktionsbedingungen durch den Erhalt der 
Arbeitskräfte, die „Produktion“ neuer Arbeitskräf-
te und die Weitergabe von Wissen, Kultur und 
Kulturtechniken als Basis gesellschaftlicher, in-
klusive wirtschaftlicher Aktivitäten zählen. In der 
Volkswirtschaftslehre wird dieser Teil des Wirt-
schaftens, sofern er in der Privatsphäre und un-
entgeltlich beziehungsweise nicht nach der Ratio-
nalität der Gewinnmaximierung erbracht wird, 
meist der Reproduktion zugeordnet – und damit 
auch aus den Augen verloren. Um der tatsäch-
lichen Bedeutung dieses Bereichs der Wirtschaft 
und der in ihm typischerweise erbrachten Ar-
beiten wie Erziehung, Pfl ege und Versorgung der 
menschlichen Grundbedürfnisse wie Nahrung, 
Kleidung, Regeneration und Ansprache gerecht 
zu werden und darüber hinaus die Verfl echtun-
gen und Abhängigkeiten des Marktes mit dem 
nicht-marktför migen Sektor sichtbar zu machen, 
wurde der Begriff der „Versorgungsökonomie“ 
oder auch Care-Ökonomie geprägt. Da in der Ver-
sorgungs ökono mie vor allem Frauen Arbeit leis-
ten, nimmt es nicht wunder, dass es innerhalb 
der Volkswirtschafts lehre die Strömung der femi-
nistischen Ökonomie war, die das Thema ent-
deckte und bearbeitet. 

Im Rahmen einer genderanalytischen Exper-
tise, die die gleichstellungspolitische Qualität von 
Konjunkturmaßnahmen prüft, hat die Betrach-
tung aus dem Blickwinkel der Care-Ökonomie 
ihre eigene Berechtigung. Die Care-Ökonomie ist 
als „weiblich“-konnotierter Bereich der Sorge- 
und Versorgungswirtschaft in der Wertehierar-
chie der wirtschaftlichen Aktivitäten und System-
relevanzen „unten“ angesiedelt. Hier wirkt eine 
Genderhierarchie, in der auch der von Frauen do-
minierte Dienstleistungsbereich gegenüber dem 
männerdominierten Industriebereich als geringer 
bewertet und im Vergleich dazu als nicht system-
relevant verstanden wird. Die Frage danach, wie 
die Care-Ökonomie in der Krise unterstützt wird, 
ist damit eine zentrale Frage der Gleichstellung von 
Männern und Frauen auf der Ebene von „männ-
lich“-konnotierten und „weiblich“-kon no tierten 
Wirtschaftsbereichen. Neben den Ge schlech ter-
verhältnissen auf der individuellen Ebene und 
den gesellschaftlichen Genderstrukturen der so zia-
len Gruppen „Männer“ und „Frauen“ werden hier 
nor mative Genderstrukturen sichtbar, nach denen 
Wertigkeit und An erkennung verteilt werden. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen, werden 
einzelne Maßnahmen der Konjunkturpakete, bei 
denen sich ein Zusammenhang mit der Care-Öko-
nomie auf den ersten Blick vermuten lässt, geprüft. 
Bei den insgesamt 15 Maßnahmen mit direkten 
Ausgaben scheinen sich lediglich der Kinderbo-
nus, die Erhöhung des Regelsatzes für Kinder im 
Bereich der Grundsicherung, die Zukunftsinves-
titionen der öffentlichen Hand und der Bundes-
zuschuss an die gesetzlichen Krankenkassen an 
die Care-Ökonomie zu richten. Für sie soll geprüft 
werden, ob sie diesem Bereich tatsächlich zugute 
kommen. Bei den Steuererleichterungen gibt es 
keine Erleichterungen, die die Care-Ökonomie 
direkt betreffen. Bei den Finanzierungshilfen kä-
men die Programme zur Unterstützung für Ge-
bietskörperschaften in Frage. Diese Kategorie der 
Ausgaben wird aber, wie schon erwähnt, lediglich 
bezüglich der Vertei lung der Mittel bewertet. Auf 
die Schuldenbegren zungsregel, die nicht bezif-
ferbar und folglich nicht in die Budgetstruktur 
einzuordnen ist, wird aufgrund der besonders 
großen Wirkung auf die Care-Ökonomie an die-
ser Stelle eingegangen. 



Friedrich-Ebert-Stiftung

42

WISO
Diskurs

Kinderbonus und Anhebung 
der Regelsätze für Kinder 

Im Rahmen der familien- und kinderbezogenen 
Leistungen der Konjunkturpakete wurden ein-
malig 100,– € pro Kind an die Kindergeldbezie-
henden bezahlt, die, anders als das Kindergeld, 
nicht mit Sozialtransfers verrechnet werden durf-
ten. Des Weiteren wurden die Regelsätze für Hartz 
IV und Sozialhife für Kinder im Alter von 3 bis 7 
Jahren erhöht. Die Maßnahme der Erhöhung der 
Regelsätze erhielt durch die Krise die Gelegenheit, 
durch das sogenannte „Fenster der politischen Ge-
legenheit“ (window of opportunities) zu schlüp-
fen, denn sie wurde schon vor der Verabschiedung 
der Konjunkturpakete für notwendig, allerdings 
für politisch nicht durchsetzbar erachtet. 

Die Zuwendungen für Kinder wenden sich 
an BürgerInnen in ihrer Rolle als Sorgende für 
Kinder und sollen Eltern einen zusätzlichen kon-
sumptiven Handlungsspielraum geben. Unge-
achtet aller Diskussion über Angemessenheit und 
Funktionalität von Regelsätzen, die das Bundes-
verfassungsgericht mit seiner Entscheidung for-
mal beendet hat, agiert der Staat hier in  seiner 
Rolle als Fürsorger, der die gesellschaftliche Verant-
wortung für die Verhinderung von Armut über-
nimmt. Beide Maßnahmen sind darum grund-
sätzlich positiv als Stärkung der Care-Ökonomie 
zu werten. Dies ist eine grundsätzliche Bewer-
tung, die keine Aussagen über die Angemessen-
heit oder die Wirkungen macht. Die Mittel ma-
chen mit 1,8 Milliarden € für den einmaligen 
 Kinderbonus und ca. 600 Millionen € in den Jah-
ren 2009 und 2010 für die Erhöhung der Regel-
sätze insgesamt ca. 2,1 Milliarden € aus. Sie liegen 
damit weit hinter der dritten an Bürger gege -
benen  direkten Zuwendung, der Umweltprämie 
(5 Mil liarden). 

Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand 

Die Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand 
sind mit 14 Milliarden € die größte Ziffer in den 
Konjunkturpaketen, wenn man von den Finan-
zierungshilfen absieht, und liegen noch vor dem 
Einnahmeverzicht durch die Änderungen im 
 Einkommenssteuerrecht (ca. 9 Milliarden €). 

Von den 14 Milliarden € sind 10 Milliarden 
für Länder und Kommunen vorgesehen, die ei-
nen Eigenanteil von zusätzlich 3,3 Milliarden 
aufbringen müssen (BMF 2009). Vier Millionen 
werden für Investitionen beim Bund eingesetzt. 
Die öffentliche Hand ist Anbieter öffentlicher 
Leis-tungen, die vornehmlich dem Gemeinwohl 
und dem Erhalt öffentlicher Güter dienen. Es 
liegt also nahe, davon auszugehen, dass diese 
Ausgaben der Versorgungsökonomie zugute kom-
men. Eine genaue Betrachtung der tatsächlichen 
Ausgaben wäre nötig, um zu einer abschließenden 
Bewertung zu kommen. An dieser Stelle soll eine 
erste Einschätzung auf der Grundlage der im Ge-
setz intendierten Absichten und bekannten, vor-
läufi gen Planungen gegeben werden. Die einsei-
tigen arbeitsmarktpolitischen Effekte, die vor allem 
in der Bauwirtschaft die Beschäftigung von Män-
nern stützt, und die Problematik der Auftragsver-
gabe durch die Informalisierung der Mittelvertei-
lung (s.o.) gehen an dieser Stelle nicht in die Be-
wertung mit ein.

Die Mittel für die Länder und Kommunen 
wurden im Zukunftsinvestitionsgesetz (Gesetz 
zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der 
Kommunen und Länder, 02.03.2009) für die In-
frastruktur von Bildungseinrichtungen, die von 
der frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenen-
bildung und Forschung reichen, und für die In-
frastruktur von Krankenhäusern, Städtebau und 
ländliche Infrastruktur (ohne ÖPNV), für den 
Lärmschutz, Informationstechnologie und son-
stige Infrastrukturinvestitionen festgeschrieben. 
Auch wenn die Investition in Infrastruktur vor-
nehmlich Baumaßnahmen bedeuten, sollten die 
Investitionen in den Bildungsbereich als tenden-
ziell positiv für die Care-Ökonomie gewertet wer-
den. Diese Investitionen bieten die Chance, einen 
teilweise lang andauernden Investitionsstau auf-
zulösen und verbessern tendenziell die Arbeits- 
und Lernbedingungen in Bildungsinstitutionen. 
Zu den anderen Investitionen kann ohne nähere 
Einblicke gesagt werden, dass der ÖPNV explizit 
ausgeschlossen ist. Er geht in den Konjunktur-
paketen trotz seiner Bedeutung gerade in Krisen-
zeiten (s. Kap. Verkehr) insgesamt leer aus: Auch 
in der Umweltprämie wurde er ausgenommen, 
bei der Konjunkturpaketmaßnahme zur Beschleu-
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nigung der Verkehrsinvestitionen durch das „In-
novations- und Investitionsprogramm“ ist der 
ÖPNV auch aufgrund der föderalen Zuständig-
keiten ausgeschlossen. Aus versorgungsökonomi-
scher Sicht ist dies bedauerlich. Es ist der Ver-
kehrszweig, der Kindern ab einem gewissen Alter 
selbstständige Mobilität ohne Begleitungsbedarf 
 ermöglicht und für Frauen als „Hauptarbeitneh-
merinnen“ in der privaten Care-Ökonomie von 
besonderer Bedeutung für die Erledigung ihrer 
Arbeit ist (s. ebenfalls Kapitel Verkehr). Der Schwer-
punkt Lärmschutz bei den kommunalen Straßen 
ist aufgrund der gesundheitsförderlichen Effekte 
positiv zu bewerten. Auch für die Investitionen in 
den Bereichen Informationstechnologie, Städte-
bau, ländliche Infrastruktur und sonstige In ves-
titio nen ist aufgrund der gesetzlichen Festschrei-
bung, dass vor allem Kommunen die Gelder 
 verplanen sollen, davon auszugehen, dass sie öf-
fentlichen Einrichtungen im Bereich Bildung, 
 Betreuung und Regeneration zugute kommen. Zu 
Beginn der Laufzeit des Programms lag der deut-
liche Schwerpunkt der Ausgaben in den Bereichen 
Schulinfrastruktur und Hochschulen. Über die 
Hälfte der Gelder ging in diese Bereiche (Deutscher 
Bundestag 2009, S. 14f.). Für die klassisch fürsor-
genden Bereiche wie die frühkindliche Betreuung 
und Krankenhäuser waren erstmal nur 7% bzw. 
knapp 6% verplant. Es bedarf für eine abschlie-
ßende Bewertung also einer genaueren Betrach-
tung der Aufteilung der Mittel zwischen Ländern 
und Kommunen und ihrer konkreten Verwen-
dung. 

Vier Milliarden € der Zukunftsinvestitionen 
werden direkt vom Bund ausgegeben, davon 650 
Millionen für die Ausstattung und für Investitio-
nen der Ressorts. Unter anderem wurden hier (s. 
Bund der Steuerzahler 2009) Ausstattungsgegen-
stände und technische Infrastruktur für die Büros 
der Ministerien angeschafft. Das Verteidigungs-
ministerium investierte in Rüstungsgüter. Der 
Bund tritt hier als Konsument von Marktgütern 
auf. Dieser Teil der Bundesinvestitionen kommt 
damit der Care-Ökonomie nicht zugute. Über die 
Ausgabe der restlichen Gelder stehen keine In-
formationen zur Verfügung. 

Tendenziell ist zu erwarten, dass Investition 
der öffentlichen Hand der Care-Ökonomie zu-

gute kommen. Allerdings handelt es sich bei die-
sen Maßnahmen zum Teil um längst fällige Aus-
besserungen- und Instandsetzungsarbeiten an 
Gebäuden und Anlagen. Die Krisenintervention 
behebt also lediglich punktuell vorhandene Miss-
stände. Eine Verbesserung oder Sicherung der An-
gebote im Bereich staatlich organisierter Sorge- 
und Versorgungseinrichtungen erfolgt nicht. Dies 
relativiert die positive Bewertung. Des Weite ren 
scheinen sich klassische Bereiche der Care-Öko-
nomie, die anhaltend unterfi nanziert sind, ins-
besondere die frühkindliche Betreuung und die 
Versorgung von Alten und Kranken, einen klei-
nen Teil der Gelder teilen zu müssen. Dies ist aus 
gleichstellungspolitischer Sicht als negativ zu be-
werten. Insgesamt ergibt sich das Bild, dass die zu 
begrüßenden öffentlichen Investitionen letztlich 
nur sehr bedingt die Care-Ökonomie in Krisen-
zeiten unterstützen werden. Vorläufi g werden die 
Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand da-
rum als gleichstellungspolitisch neutral einge-
stuft. Eine abschließende Bewertung ist erst im 
Rahmen einer genauen Betrachtung der Mittel-
verwendung möglich. 

Bundeszuschuss zu den 
gesetzlichen Krankenkassen

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass 
mit dem Bundeszuschuss für die gesetzlichen 
Krankenkassen ein Beitrag zur Care-Ökonomie 
geleistet wird. Die gesetzliche Krankenversiche-
rung funktioniert nach dem Solidaritätsprinzip 
und nicht nach einer gewinnmaximierenden 
Marktlogik und ihre Stärkung bedeutet demnach 
die Stärkung der Solidargemeinschaft und die 
Verbesserung der Bedingungen im Gesundheits-
bereich, einem genuin der Versorgungsökonomie 
zuzurechnendem Bereich. Aus gleichstellungs-
politischer Sicht ist noch zu betonen, dass das 
 gesetzliche Krankenkassensystem Frauen nicht 
aufgrund ihrer potenziellen Gebärfähigkeit wäh-
rend eines bestimmten Lebensabschnitts mit 
deutlich höheren Beiträgen diskriminiert und die 
individuellen Folgen der Reproduktion der Ge-
sellschaft, ähnlich wie Verletzungen durch Risi-
kosportarten, als gemeinschaftlich zu tragendes 
Risiko anerkennt. Die Zuschüsse zur gesetzlichen 
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Krankenkasse durch den Bund werden jedoch  
aus Steuermitteln entnommen und es wird damit 
die Senkung der pari tätisch von Arbeitnehmern 
und -gebern fi nanzierten Beiträge (um 0,6 Pro-
zentpunkte) fi nanziert. Es werden also in erster 
 Linie ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen  
entlastet, also BürgerInnen in  ihrer Rolle als Wirt-
schaftssubjekte der Marktöko nomie, und genauer 
als sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte bzw. 
Beschäftigende gestärkt. Es fl ießt also nicht mehr 
Geld in die gesetzlichen Krankenkassen und die 
Kosten bezahlt der Staat mit einer massiven Belas-
tung seines fi nanziellen Handlungsspielraums. 
Mit 9 Milliarden € ist diese Maßnahme nach der 
Zukunftsinvestition der öffentlichen Hand die 
mit Abstand größte direkte Ausgabe. Unter ande-
rem durch die Entlastung des Staates als Beitrags-
zahler in die gesetzliche Krankenkasse (z.B. Bun-
desagentur für Arbeit für Arbeitslose, öffentliche 
Hand als Arbeitgeber) wird die tatsächliche Bela-
stung für die öffentlichen Haushalte immer noch 
bei ca. 7 Milliarden liegen (Leifels u.a. 2009, S. 6). 
Die Care-Ökonomie erhält also nicht mehr, aber 
auch nicht we niger Geld. Allerdings fi nanziert 
der Staat Bür gerInnen sowie Unternehmen in ih-
rer markt wirtschaftlichen Rolle ungeachtet ihres 
Beitrags zu Sorge und Versorgung der Mitglieder 
der Gesellschaft. Diese fi nanziellen Mittel fehlen 
für die Bereitstellung öffentlicher Güter für diese 
Auf gaben. Damit ist die Wirkung für die Care-
Ökonomie eher negativ. 

Einführung einer neuen 
Schuldenbegrenzungsregel 

Eine Maßnahme, die die Versorgungsökonomie 
besonders treffen wird, ist die Einführung der 
neuen Schuldenbegrenzungsregel. Unter ande-
rem wird das strukturelle Defi zit, also das Defi zit 
mit dauerhaftem Charakter, das nicht konjunk-
turbedingt oder aufgrund von befristeten gesetz-
lichen Maßnahmen wie den Konjunkturpaketen 
entsteht, auf maximal 0,5% des Bruttoinland-
produkts begrenzt. Aktuell beträgt das strukturel-
le Defi zit 2,8% (BMF 2010). Um dies zu erreichen, 
werden Einsparungen im staatlichen Haushalt, 

insbesondere in Zeiten eines Aufschwungs, vor-
gesehen. Die Konsolidierungsmaßnahmen der öf-
fentlichen Haushalte werden, da eine Änderung 
der wirtschaftspolitischen Prioritäten zuguns ten 
der Versorgungsökonomie auch im Laufe der 
 Krise nicht stattgefunden hat, in erster Linie die 
Leistungen der öffentlichen Hand im Bereich der 
Care-Ökonomie treffen. Der Abbau des Investiti-
onsstaus in dem Bereich wird damit zum Erliegen 
kommen. Der Staat wird des Weiteren weniger 
Spielraum für die Gestaltung der Sozialpolitik ha-
ben, für die durch die Krise ebenfalls erhöhter 
 Bedarf entstehen wird: Die aktuellen arbeits-
platzerhaltenden Maßnahmen beziehen sich vor 
allem auf formale und nicht-prekär beschäftigte 
ArbeitnehmerInnen. Für sogenannte „atypische“, 
also prekäre Arbeitsbedingungen, werden keine 
Anreize zur Aufrechterhaltung der Arbeitsver -
träge noch Absicherungen gegen die zu erwar-
tende Armut durch Rationalisierungen in Krisen-
zeiten gegeben. Die Einschränkung der staatlichen 
Leis tungen der Care-Ökonomie wird durch die 
Care-Ökonomie der privaten Haushalte, also die 
unentgeltliche Arbeit von Frauen, abgefangen. 
Dies entspricht der Erhöhung der Arbeitszeit   
bzw. -belastung ohne jegliche Art von Ausgleich. 
Hier ist zu bedenken, dass Reproduktionszeit wie 
Urlaub –  in den Beschäftigungsverhältnissen der 
Markt ökonomie eine Selbstverständlichkeit – in 
der privaten Versorgungsökonomie nicht vorge-
sehen ist. Die massiven Ausgaben im Bereich der 
Marktökonomie, die in allererster Linie Arbeits-
plätze von Männern in nicht-prekären Arbeits-
verhältnissen schützen, werden bezahlt mit der 
zukünftigen staatlichen Handlungsfähigkeit im 
Bereich der öffentlichen Güter, die weitestgehend 
der Versorgungsökonomie zuzurechnen sind 
( Gesundheit, Bildung, Integration, soziale Ge-
rech tigkeit ...) (vgl. Dauderstädt 2010). Der Ver-
zicht auf die Handlungsfähigkeit wird durch die 
Schuldenbegrenzungsregel zum deklarierten Ziel. 
Die staatlichen zu kürzenden Angebote und 
Dienst leistungen werden vornehmlich von der 
privaten und ehrenamtlichen Versorgungsöko-
nomie, in der die Arbeitskosten individuell getra-
gen werden, ersetzt werden müssen. 
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Das Budget der Konjunkturpakete wurde nach 
drei Kategorien der entstehenden Kosten sortiert 
(direkte Ausgaben, Steuererleichterungen, Finan-
zierungshilfen) und den Adressaten BürgerInnen, 
öffentliche Hand, Privatwirtschaft zugeordnet. 
Anschließend wurden die ausgewählten Maß-
nahmen auf ihre gleichstellungspolitische Qua-
lität untersucht. Die Maßnahmen der Konjunk-
turpakete wurden als „positiv“, „negativ“ oder 
„neutral“ bewertet, je nachdem ob sie einen posi-
tiven oder negativen Beitrag zur Entwicklung der 
Gleichstellung leisten oder ob sie neutral für die 
Gleichstellung in Deutschland sind. Nun folgt 
die Zusammenführung dieser beiden Analyse-
schritte: Die Ergebnisse zu den betrachteten Maß-
nahmen werden entlang der Budgetstruktur zu-
sammengefasst und das Volumen der als positiv, 
negativ oder neutral bewerteten Maßnahme inner-
halb der einzelnen Budgetkategorien ausgewiesen. 

Direkte Ausgaben 

Die direkten Ausgaben haben einen Anteil von 
24% am Gesamtvolumen der Konjunkturpakete. 
Innerhalb dieser Ausgaben werden mindestens 
45% der Finanzmittel so eingesetzt, dass sie Frauen 
und Männern nicht gleichermaßen zugute kom-
men, sondern überproportional an Männer gehen: 

Bei den direkten Ausgaben wurden die Maß-
nahmen im Zusammenhang mit dem Kurzarbei-
tergeld (Verlängerung Kurzarbeitergeld, Zuschüs-
se zu Qualifi zierung während Kurzarbeit, ESF-
Mittelaufstockung zur Beschäftigungssicherung 
von Kurzarbeitenden, Erstattung der Sozialversi-
cherungsbeiträge bei Kurzarbeit) als gleichstel-
lungsnegativ bewertet, da diese Maßnahmen nur 
an „Normalarbeitsverhältnissen“ ansetzen und in 
männlich dominierten Wirtschaftsbereichen wir-
ken. Die Maßnahmen werden begrüßt, kritisiert 

wird jedoch die Leerstelle bzw. das durch die 
 Analyse sichtbar werdende fehlende Äquivalent 
für „atypische“ Beschäftigung. Diese ohnehin 
schon mit schlechteren Bedingungen bezüglich 
Arbeitsplatzsicherheit, Entlohnung und tarifver-
traglichem Schutz ausgestatteten Arbeitsplätze, 
die darum in der Krise als erste gefährdet sind, 
gehen in den Konjunkturpaketen leer aus. Die 
Maßnahmen schließen also strukturell zu einem 
überwiegendem Maße nur typisch männliche 
 Arbeitsverhältnisse ein, während frauentypische 
Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen sind und kei-
nerlei äquivalente Maßnahmen zum Schutz vor 
krisenbedingtem Arbeitsplatzverlust oder krisen-
bedingter Verschlechterung der Qualität solcher 
Beschäftigungsverhältnisse ergriffen werden. Die 
Negativbeurteilung basiert also auf der Einsei tig-
keit der Maßnahmen zugunsten von Männern und 
dem Fehlen eines angemessenen Krisenschutzes 
von für Frauen relevanten Arbeitsplätzen und 
Branchen. Eigentlich würde dies bedeuten, dass 
der Gewichtung der gleichstellungsnegati ven 
Maßnahmen noch eine weitere Negativgewich-
tung aufgrund der unterlassenen Krisenhilfe hin-
zugefügt werden müsste. Dies würde jedoch be-
deuten, hypothetische Kosten, z.B. in Höhe eines 
fi ktiven Budgets für Maßnahmen, die bei frau-
entypischer Beschäftigung greifen, oder in Höhe 
der entstehenden Sozialtransfers, zu be ziffern. 
Auch um in der vorhandenen Struktur des Budgets 
zu bleiben, wird darauf verzichtet. Das Gesamt-
volumen der kurzarbeitsgeldbezogenen Maßnah-
men betägt 13% der direkten Ausgaben. 

Der für die gesetzliche Krankenversicherung 
aufkommensneutrale Bundeszuschuss zu den ge-
setzlichen Krankenkassen wurde als negativ be-
wertet, weil er fi nanzielle Mittel bindet, die nicht 
mehr für den Bereich der staatlichen Care-Ökono-
mie ausgegeben werden können und gleichzeitig 
eben keine zusätzlichen Mittel in die gleichstel-

3. Auswertung: Die gleichstellungspolitische Qualität der 

 Maßnahmen und ihr Budgetgewicht 
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lungspolitisch positiv zu bewertenden gesetzlichen 
Krankenkassen fl ießen. Das Volumen dieser Maß-
nahme beträgt ca. 21% der direkten Ausgaben. 

Die Umweltprämie wird aus gleichstellungs-
politischer Sicht aufgrund der Eingrenzung der 
Verkehrsteilnehmer auf eine männlich domi-
nierte Teilgruppe negativ bewertet. Die beschäf-
tigungspolitischen Effekte vor allem für Männer-
arbeitsplätze wurden, da anderweitig Thema 
(Schambach 2010), nicht näher betrachtet. Die 
Mittel für die Umweltprämie machen ca. 11% 
des Budgets für direkte Ausgaben aus. 

Sechs Prozent der Mittelverwendung können 
aus gleichstellungspolitischer Sicht grundsätzlich 
begrüßt werden. Dies sind die Ausgaben im Rah-
men der kinder- und familienbezogenen Leistun-
gen. Die Angemessenheit des Finanzvolumens 
konnte an dieser Stelle nicht bewertet werden. 
Ihr Finanzvolumen macht etwas weniger als 6% 
der direkten Maßnahmen aus. 

Die neutral bewerteten Zukunftsinvestitio-
nen der Öffentlichen Hand betragen ca. 37% der 
direkten Ausgaben. Die zeitlich begrenzte Inves-
tition in Reparaturen und Weiterentwicklung der 
kommunalen Infrastruktur wird aufgrund der 
 Effekte für die Care-Ökonomie aus gleichstel-
lungspolitischer Sicht grundsätzlich begrüßt, da 
kommunale Infrastruktur vornehmlich Personen  
in ihrer Rolle als Versorgende zugute kommt. Die 
Beschäftigungseffekte der Investitionen sind auf-
grund des Schwerpunkts auf Bautätigkeiten vor 

allem für Männer positiv. Der Anteil der Mittel 
für Kernbereiche der sorgenden sozialen Infra-
struktur wird eher gering ausfallen. Die Zukunfts-
investitionen Öffentliche Hand werden darum 
vorläufi g insgesamt als neutral für die Gleichstel-
lung bewertet.

Sechs der Maßnahmen der direkten Ausga-
ben mit einem Finanzvolumen von ca. 12% an 
dieser Kategorie wurden nicht beurteilt. 

Steuererleichterungen 

Die Kosten durch Steuererleichterungen haben 
ein Volumen von knapp 10% am Gesamtvolu-
men der Konjunkturpakete. Die für die Gleich-
stellung positiven Steuererleichterungen machen 
einen Anteil von 54% des staatlichen Einnah-
meverzichts aus: 

Die Änderungen beim Einkommenssteuer-
recht hätten, da sie Männern und Frauen glei-
chermaßen zugute kommen, neutral bewertet 
werden müssen. Allerdings bewirkt die Ausgestal-
tung, dass eine Teilgruppe der geringverdienen-
den Frauen erreicht wird, die von den negativen 
Folgen der geschlechtlichen Segregation des Ar-
beitsmarktes besonders betroffen ist. Dass ein Teil 
der Entlastung durch das diskriminierende Steu-
ersystem (Ehegattensplitting) in Westdeutschland 
zugunsten von Männern umverteilt wird, liegt 
nicht an der Maßnahme des Konjunkturpakets 

Abbildung 8: 

Gleichstellungspolitische Bewertung des Budgets für direkte Ausgaben
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und fand darum keine Berücksichtigung in der 
Bewertung. Ca. 52% des steuerlichen Einnah-
meverzichts des Staates entsteht durch diese Än-
derungen. 

Mit kaum 2% Budgetanteil fällt die Neu re-
gelung der Kfz-Steuer ins Gewicht. Von ihr pro-
fi tiert zwar insgesamt eine männlich dominierte 
Teilgruppe der Verkehrsteilnehmer (Autofahrer). 
Der Maßnahme zugute gehalten wurde aber, dass 
das bei Frauen häufi ger anzutreffende umwelt-
freundliche Kaufverhalten verstärkt von der Neu-
regelung profi tiert. Die unterrepräsentierte Grup-
pe erhält damit, so ist zu vermuten, einen ins-
gesamt relativ höheren Vorteil. 

Anders ist dies bei den als negativ bewerteten 
steuerlichen Maßnahmen der Aussetzung der 
Kfz-Steuer und der Absetzbarkeit der Handwer-
kerleistungen, die zusammen knapp 8% des Bud-
gets dieser Kategorie ausmachen: Von der Aus-
setzung der Kfz-Steuer können maximal 30% 
Frauen, entsprechend ihrem Anteil an Autobes-
itzenden, profi tieren. Es profi tiert die ohnehin 
überrepräsentierte Gruppe der männlichen Auto-
fahrer aber außerdem relativ mehr, da die tenden-
ziell eher von Männern gefahrenen größeren 
 Autos absolut mehr Steuern sparen und damit 
 einen größeren Teil des Einnahmeverzichts verur-
sachen. Auto besitzer kleinerer Autos, tendenziell 
eher Frauen, erhalten absolut weniger Steuerer-
leichterung. An den Steuererleichterungen macht 
die Aussetzung der Kfz-Steuer knapp 3% aus. 

Der Anreiz für den Konsum von Handwer-
kerleistungen war exklusiv auf das Handwerk be-
schränkt, in dem Frauen eine kleine Minderheit 
stellen. Die erwarteten Umsatzsteigerungen ent-
stehen also fast ausschließlich bei Handwerksbe-
trieben, in denen Männer arbeiten. Die Maßnah-
me, die 5% Anteil an den Steuererleich terungen 
hat, ist darum als negativ unter dem Qualitäts-
kriterium Gleichstellung zu bewerten. 

Nicht bewertet wurden zwei Maßnahmen, 
die 38% des Volumens für Steuererleichterungen 
ausmachen. 

Finanzierungshilfen und Schuldenbremse 

Die Finanzierunghilfen sind mit 67% der ein-
gestellten Mittel der größte Teil der Konjunktur-
pakete. Die Maßnahmen wurden nicht einzeln 
bewertet. Aus diesem Grund entfällt eine Abbil-
dung des Anteils am Budget. Bewertet wurden 
Regelungen zur Verteilung der Mittel für öffent-
liche Aufträge und für Finanzierungshilfen an die 
Wirtschaft. Die Verfahren werden aus gleichstel-
lungspolitischer Sicht als negativ bewertet. Der 
Zugang zu Entscheidungsmacht ist einseitig zu-
gunsten von Männern organisiert und privilegiert 
damit Männer beim Zugang zu den Finanzmit-
teln. So informalisieren die Änderungen der Kri-
terien für Freihändigkeit und beschränkte Aus-
schreibung die Vergabeverfahren für die Mittel 

Abbildung 9: 

Gleichstellungspolitische Bewertung des Budgets der Maßnahmen zu Steuererleichterungen
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der öffentlichen Hand. In den Entscheidungsgre-
mien des Deutschlandfonds sind frauendomi-
nierte und geschlechtlich ausgewogenere Wirt-
schaftsbereiche nicht vertreten, Frauen sind fast 
gar nicht repräsentiert. Der Deutschlandfonds 
 allein macht fast 92% der eingestellten Finan-
zierungshilfen aus.

Die Breitbandstrategie mit einem Anteil von 
0,12% der eingeplanten Mittel wird aufgrund des 
verengten Verständnisses des Themas auf tech-
nische und wettbewerbsrechtliche Fragen als ne-
gativ bewertet. Die gleichstellungspolitische Be-
deutung des Themas, das den Zugang zu zen-
tralen gesellschaftlichen Ressourcen wie Wissen, 
Information und Kommunikation betrifft, wird 
in der Strategie komplett ignoriert. 

In der Kategorie der Finanzierungshilfen 
wurden 4 Maßnahmen mit einem Volumen von 
etwas mehr als 1% nicht bewertet. 

Nicht beziffert, aber als gleichstellungspoli-
tisch relevant, insbesondere aufgrund der zu er-
wartenden äußerst negativen Folgen für die Care-
Ökonomie, wird die Schuldenbremse bewertet. 
Sie kann aus dem technischen Grund, dass sie 
nicht mit einem Finanzvolumen zu beziffern ist, 
nicht in die Budgetbetrachtung aufgenommen 
werden. 

Fazit

Ähnlich wie die starke Konzentration der arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen auf die verarbei-
tende Industrie zeigt sich bei der Besetzung der 
Gremien des Deutschlandfonds die Einseitigkeit 
der Konjunkturpakete, die schwerpunktmäßig 
Wirtschaftsbereiche stützen, die aufgrund des 
 nationalen und globalen Strukturwandels im 
 relativen Niedergang begriffen sind. Anders als 
beispielsweise beim Dienstleistungssektor (inklu-
sive dem Öffentlichen), der weiblich dominiert 
ist, fehlt hier eine wachsende gesellschaftliche 
Nachfrage. Dies ist auch ein Grund, weswegen 
Frauen als die „Gewinnerinnen“ des Struktur-
wandels ausgerufen wurden. Welchen Preis sie 
jedoch aufgrund der Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen durch die vorangegangene 
 Deregulierung schon gezahlt haben und durch 

den nun fehlenden arbeitsrechtlichen Schutz in 
der Krise zahlen, wird dabei nicht erwähnt. Die 
Arbeitsplätze der „Gewinnerinnen“ sind in keiner 
Weise mit den immer weiter abgebauten Arbeits-
plätzen der männlichen „Verlierer“ zu verglei-
chen, was Existenzsicherung, Arbeitsplatzsicher-
heit, Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung 
angeht. Die Inanspruchnahme von Krisenleis tun-
gen, die auf Normalarbeitsverhältnisse zugeschnit-
ten sind, als Indikator für die Krisenbe troffenheit 
von Frauen und frauendominierten Wirtschafts-
branchen zu nutzen, führt zu Fehlschlüssen. In-
vestition in die Branchen mit Arbeitsplatzpoten-
zial, z.B. in die Qualität der Beschäftigungsver-
hältnisse, um die wachsende Nachfrage nach Ar-
beitskraft zu befriedigen und zukünftig schnellere 
Stellenbesetzungen zu ermöglichen, ist nicht er-
folgt. Dies ist eine vertane Chance, in der Krise 
für die Zukunft Weichen zu stellen und in zu-
kunftsträchtige Wirtschaftsbereiche zu investie-
ren. Gleichzeitig bedeutet es die Lenkung wirt-
schaftlicher Ressourcen zum Schutz von Arbeits-
plätzen mit hoher Beschäftigungsqualität, wäh-
rend gleichzeitig die deregulierten Arbeitsplätze 
dem freien Fall der Krise ausgesetzt werden.

Nicht zuletzt aufgrund des demographischen 
Wandels und der zunehmenden Armut in 
Deutschland wird die Care-Ökonomie mit ihren 
Bildungs-, Sorge-, Versorgungs-, Betreuungsan-
geboten eine große Nachfrage erfahren – also ge-
nau die Bereiche, die in der Krise kaum unter-
stützt und durch die Verschuldung für die Kon-
junkturpakete und die Schuldenbremse in Zu-
kunft durch den Sparzwang massiv unter Druck 
geraten werden. Und das obwohl hier das größte 
Potenzial für neue Beschäftigung liegt.

Ein weiterer Abbau der staatlichen sozialen 
Angebote in der Care-Ökonomie bedeutet eine 
Umverteilung der Nachfrage nach dieser Arbeit 
auf die privaten Haushalte. Hier übernehmen vor 
allem Frauen die neu verteilte Arbeit – so auch die 
des vermutlich nicht mehr einzulösenden Ver-
sprechens auf Ausbau der Kinderbetreuung. 

Die Fragen, die zu Anfang gestellt worden 
waren, ob der Staat Bürgerinnen und Bürger glei-
chermaßen, auch in unterschiedlichen Rollen 
wie z.B. als Erwerbstätige und als (Ver-)Sorgende 
in gleicher Weise unterstützt, um durch die Krise 
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zu kommen. Und ob der Staat sich für die Wirt-
schaftsbereiche gleichermaßen und unabhängig 
von der Geschlechterstruktur (männer-, frauen-
dominierte und ausgewogene Bereiche) und un-
abhängig von impliziten gesellschaftlichen Zu-
ordnungen zu produktiven (als „männlich“ kon-
notierten) und reproduktiven (als „weiblich“ 
konnotierten) Bereichen engagiert, um durch die 
Krise zu kommen.

Es lässt sich feststellen, dass sich der Staat 
mit den Konjunkturpaketen vor allem für männ-
liche Zielgruppen und im Sinne männlich domi-
nierter Netzwerke engagiert. Nicht nur durch die 
massive Einseitigkeit bei den Arbeitsmarkteffek-
ten (s. auch Schambach 2010), sondern auch auf-
grund der oftmals unnötigen Einschränkung auf 
männliche Ziel- und Entscheidergruppen bei den 
Ausgestaltungen von Maßnahmen kommt es zu 
einem strukturellen und aufgrund der Häufung 
fast systematischen – wenngleich sicher unbeab-
sichtigten – Ausschluss von Frauen. Es zeigt sich 
darüber hinaus auch, dass nicht nur auf der Ebe-
ne der Personengruppen, sondern auch auf der 
Ebene der „Genderstruktur“ weiblich dominierte 
und weiblich konnotierte Wirtschafts- bzw. Ge-
sellschaftsbereiche komplett außen vor gelassen 
wurden. Diese Auslassung wird nur dann sicht-
bar, wenn mithilfe einer Gender-Analyse die Fra-
ge nach den Leerstellen gestellt wird. Dann fällt 
auf, dass die am stärksten schutzbedürftigen, weil 
von Armut und Arbeitslosigkeit konstant be-
drohten und in der Krise besonders gefährdeten 
atypischen Beschäftigungsformen keinerlei Si-
cherheitsnetze erhalten. Die arbeitsplatzerhal-
tenden Maßnahmen sind für „Normalarbeits-
verhältnisse“, insbesondere in der verarbeitenden 
Industrie, gestaltet und sichern gleichzeitig den 
im Vergleich sehr hohen Zugang zur Existenzsi-
cherung. Atypische Beschäftigungsverhältnisse 
sind weiblich dominiert, „Normalarbeitsverhält-
nisse“ sind männlich dominiert. Die ausgewähl-
ten Wirtschaftsbereiche, die mit Konsumsub-
ventionen oder -anreizen gestützt werden, sind 
männlich dominiert. Des Weiteren fällt durch 
eine Gender-Analyse auf, dass weiblich domi-
nierte und konnotierte Wirtschaftsbereiche als 
weniger relevant und als in der Krise nicht unter-
stützungswürdig oder krisenfest deklariert wer-

den, während gleichzeitig die sich im Arbeits-
platzabbau befi ndenden und sich teilweise nur 
durch massive staatliche Subventionen erhal-
tenden, männlich dominierten und konnotierten 
Wirtschaftszweige als besonders unterstützungs-
würdig gelten. So wird der Dienstleistungssektor 
durch die Einordnung als „ nicht systemrelevant“ 
von Krisenunterstützung ausgeschlossen, wäh-
rend die massiven Finanzierungshilfen vor allem 
in z.T. schon subventionierte Industrien geleitet 
werden. Die implizite genderhierarchische Be-
wertung der Wirtschaftszweige und der doppelte 
Maßstab der Bewertung werden durch die dif-
ferenzierte Betrachtung der Gender-Analyse sicht-
bar. 

Die fachlichen Unzulänglichkeiten bei der 
Ausgestaltung der Konjunkturpakete sind im 
 Wesentlichen: 
• Einseitigkeit in der Auswahl innerhalb der Ziel-

gruppen und wirtschaftlichen Zielbereiche zu-
gunsten männlich dominierter Gruppen und 
Bereiche, 

• Unausgewogenheit der Krisenunterstützung 
von Bürgern und von Bürgerinnen zugunsten 
ersterer,

• Unausgewogenheit der Krisenunterstützung 
von Bürgerinnen und Bürgern in ihren Rollen 
als in den Arbeitsmarkt integrierte und als in 
die private Care-Ökonomie integrierte Beschäf-
tigte zugunsten ersterer,

• verpasste Chancen in die Zukunftsfähigkeit 
des Landes durch die Stärkung von Strukturen 
mit Wachstumspotenzial zu investieren, 

• stattdessen Konzentration auf schrumpfende, 
also nicht „konkurrenzfähige“ bzw. nicht aus-
reichend innovative Wirtschaftsbereiche. 

Die Folgen dieser Blindheit gegenüber der Rele-
vanz der Genderstrukturen und gegenüber dem 
staatlichen Auftrag, einen aktiven Beitrag zur 
 Umsetzung der – so oft als Kernelement der west-
lichen Staaten genannten – Gleichstellung zu lei-
sten, sind gesamtgesellschaftlich negativ. Ohne 
die jeweiligen Folgen der einzelnen Maßnahmen 
zuzu ordnen, gehören hierzu die Verstärkung der 
folgenden gesellschaftspolitisch negativen Ent-
wicklungen:

• Das Auseinanderdriften des Arbeitsmarktes 
in einerseits subventionierte, männlich do-
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minierte Beschäftigungsverhältnisse mit ho-
her Qualität bezüglich (formaler) Arbeits-
platzsicherheit und Existenzsicherung und 
in andererseits (noch) weiblich dominierte 
Beschäftigungsverhältnisse mit schlechten 
Bedingungen bezüglich Arbeitsplatzsicher-
heit und damit (Lebens-)Planungssicher heit, 
Entlohnung und Zugang zu eigenständiger 
Existenzsicherung, 

• der zunehmend schwächere gesellschaft-
liche Zusammenhalt (Armutsentwicklung, 
Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe 
von Frauen, aber auch zunehmend von be-
stimmten Gruppen von Männern),

• massive Einsparungen im öffentlichen Sek-
tor als Konsequenz der Ausgaben für die 
Konjunkturpakete,

• die zunehmende Arbeitsbelastung der pri-
vaten Care-Ökonomie als Folge der kon-
junkturpaketbedingten Umverteilung von 
Finanzmitteln in ausgewählte, nicht zur 
 Care-Ökonomie gehörende Wirtschaftsbe-
reiche 

• die Individualisierung, Privatisierung und 
Reduktion gesellschaftlich sinnvoller Arbeit 
im Bereich Betreuung, Bildung, Integration 
durch Bindung staatlicher Gelder in ande-
ren Bereichen, 

• die Retraditionalisierung von Geschlechter-
verhältnissen durch die Verstärkung der tra-
ditionellen Verteilung von bezahlter und 
schlecht oder unbezahlter Arbeit zwischen 
Männern und Frauen. 

Die Gesamtbewertung der Konjunkturpakete un-
ter dem Qualitätskriterium Gleichstellung und 
Beitrag zur Entwicklung der Gleichstellung in 
Deutschland fällt für die untersuchten Maßnah-
men also insgesamt negativ aus, weil 
• bestehende Benachteiligungen inklusiver dis-

kriminierender Bewertungsmaßstäbe nicht ab-
gebaut, sondern intakt gelassen werden und 
sich damit weiter verfestigen,

• Männer und Frauen nicht gleichberechtigt in 
den Genuss der Krisenhilfe kommen und 

• damit keine gleiche Teilhabe von Frauen und 
Männern am Zugang zu den (verteilten) Res-
sourcen wie (Entscheidungs-)Macht, Geld, Zeit 
und Wissen ermöglicht wird, 

• durch die fehlende Gleichstellungsorientierung 
der Maßnahmen Anreize für tradierte Rollen-
muster gestärkt werden. 



51

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

Anhang I: 

➜

Budgetstruktur der Konjunkturpakete

Direkte Ausgaben

 an BürgerInnen an öffentliche 
Hand an Privatwirtschaft Prozent an 

Ausgabenart 
1.000 Vermittler für 
Bundesagentur für Arbeit 

0,00 € 166.900.000,00 € 0,00 € 0,38%

5.000 zusätzliche Stellen für 
Vermittlung Bundesagentur 
u. ArGen

0,00 € 834.300.000,00 € 0,00 € 1,92%

Mittel für Träger d. Grund- 
sicherung u. Bundesagentur 
(Arbeitssuchende) 

0,00 € 1.970.000.000,00 € 0,00 € 4,53%

Öffnung WeGebAU 
(Qualif. Arbeitnehm.)

0,00 € 0,00 € 200.000.000,00 € 0,46%

Verlängerung 
Kurzarbeitergeld 

0,00 € 0,00 € 3.000.000.000,00 € 6,90%

Zuschüsse zu Qualifi zierung 
während Kurzarbeit 

0,00 € 0,00 € 530.000.000,00 € 1,22%

ESF Mittel zur 
Beschäftgungssicherung 
(Qualif. während Kurzarbeit) 

0,00 € 0,00 € 200.000.000,00 € 0,46%

Erstattung Sozialbeiträge 
bei Kurzarbeit

0,00 € 0,00 € 2.000.000.000,00 € 4,60%

Bundeszuschuss zu 
gesetzlicher Kranken-
versicherung 

0,00 € 0,00 € 9.000.000.000,00 € 20,69%

Gemeinschaftsaufgabe 
Regionale Wirtschaftsstruktur 

0,00 € 200.000.000,00 € 0,00 € 0,46%

Beschleunigung 
Verkehrsinvestitionen

0,00 € 2.000.000.000,00 € 0,00 € 4,60%

Zukunftsinvestitionen der 
Öffentlichen Hand 

0,00 € 16.000.000.000,00 € 0,00 € 36,78%

Einmaliger Kinderbonus 1.800.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4,14%

Erhöhung Regelsatz 
Kinder SBG II u. XII 

600.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1,38%

Umweltprämie 5.000.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 11,49%

Summe 7.400.000.000,00 € 21.171.200.000,00 € 14.930.000.000,00 € 100,00%

Summe Direkte Ausgaben    43.501.200.000,00 €

Anteil an 
Direkten Ausgaben

17,01% 48,67% 34,32% 100,00%

Steuererleichterungen

Absetzbarkeit Handwerks-
leistungen

900.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5,00%

Kfz Steuerbefreiung 500.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2,78%

Änderung 
Einkommenssteuer

9.400.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 52,22%

Neuregelung Kfz-Steuer 300.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1,67%

Anhang
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 an BürgerInnen an öffentliche 
Hand an Privatwirtschaft Prozent an 

Ausgabenart 
Sonderabschreibungen 
für kleine und mittlere 
Unternehmen

0,00 € 0,00 € 600.000.000,00 € 3,33%

Degressive Abschreibung 
beweglicher Wirtschaftsgüter

0,00 € 0,00 € 6.300.000.000,00 € 35,00%

Summe 11.100.000.000,00 € 0,00 €  6.900.000.000,00 € 100,00%

Summe 
Steuererleichterungen 

   18.000.000.000,00 €

Anteil an 
Steuererleichterungen

61,67% 0,00% 38,33% 100,00%

Nachhaltige Finanzpolitik für 
die zukünftigen Generationen 
(Schuldenbegrenzungsregel)

   Unbeziffert 

Finanzierungshilfen

KfW Programm f. energetische 
Gebäudesanierung 

0,00 € 5.600.000.000,00 € 0,00 € 4,46%

Aufstockung KfW Programm 
für Kommunen 

0,00 € 3.000.000.000,00 € 0,00 € 2,39%

Sonderfonds Energieeffi zienz 
in kleinen und mittleren 
Unternehmen 

0,00 € 0,00 € 300.000.000,00 € 0,24%

Innovationsförderung 
Mittelstand ZIM

0,00 € 0,00 € 900.000.000,00 € 0,72%

Innovationsförderung (ERP) 0,00 € 0,00 € unbeziffert 0,00%

Förderung anwendungs-
orientierter Forschung 

0,00 € 0,00 € 500.000.000,00 € 0,40%

Fördergelder für 
Breitbandinfrastruktur 

0,00 € 0,00 € 150.000.000,00 € 0,12%

KfW Sonderprogramm für 
Mittelstand

0,00 € 0,00 € 15.000.000.000,00 € 11,96%

KfW Sonderprogramm für 
größere Unternehmen

0,00 € 0,00 € 25.000.000.000,00 € 19,93%

Bürgschaften vom Bund 0,00 € 0,00 € 75.000.000.000,00 € 59,78%

Exportfi nanzierung   unbeziffert  

Summe 0,00 € 8.600.000.000,00 € 116.850.000.000,00 € 100,00%

Summe 
Finanzierungshilfen

   125.450.000.000,00 €

Anteil an 
Finanzierungshilfen

0,00% 6,86% 93,14% 100,00%

Zusammenfassung 

Direkte Ausgaben 43.501.200.000,00 € 23,27%  
Steuererleichterungen 18.000.000.000,00 € 9,63%  
Finanzierungshilfen 125.450.000.000,00 € 67,10%  
Summe 186.951.200.000,00 € 100,00%  

Quellen: Bundesministerium der Finanzen (Monatsbericht digital Feb. 2010), Eicker-Wolf u.a. 2009, Leifels u.a. 2009, 
Bundesministerium für Wirtschaft, Informations- und Presseamt der Bundesregierung, eigene Berechnungen.

➜
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Anhang II: 

➜

Gleichstellungspolitische Qualität der Maßnahmen und Budgetanteil

Direkte Ausgaben
Gleichstellungs-
politische Bewertung

Hauptgrund für Bewertung
Anteil an 
Budget einer 
Ausgabenart

1.000 Vermittler für 
Bundesagentur f. Arbeit 

Nicht bewertet

5.000 zusätzliche Stellen für 
Vermittlung Bundesagentur 
und ArGen

Nicht bewertet

Mittel für Träger d. Grundsicherung 
und Bundesagentur 
(Arbeitsuchende) 

Nicht bewertet

Öffnung WeGebAU 
(Qualif. Arbeitnehm.)

Nicht bewertet

Verlängerung Kurzarbeitergeld 

Negativ

Einseitigkeit der arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen: sind auf typisch männliche 
Branchenbedarfe abgestimmt, sie greifen nur 
bei typisch männlichen Beschäftigungsformen 
während gleichzeitig Maßnahmen für geschlechts-
neutrale und typisch weibliche Beschäftigungs-
formen und Branchen nicht ergriffen wurden

13,17%

Zuschüsse zu Qualifi zierung 
während Kurzarbeit
ESF Mittel zur 
Beschäftigungssicherung 
(Qualif. während Kurzarbeit)
Erstattung Sozialbeiträge bei 
Kurzarbeit

Bundeszuschuss zu gesetzlicher 
Krankenversicherung 

Negativ

Neutral für Leistungsfähigkeit der Gesetzlichen 
Krankenkassen, negativ für fi nanziellen 
Handlungsspielraum der öffentlichen Hand im 
Bereich Care-Ökonomie 

20,69%

Gemeinschaftsaufgabe Regionale 
Wirtschaftsstruktur 

Nicht bewertet

Beschleunigung 
Verkehrsinvestitionen

Nicht bewertet

Zukunftsinvestitionen 
der Öffentlichen Hand 

Neutral 

Reparatur statt Investition = kein Zusatznutzen  
für Care-Ökonomie; vermutlich geringer Anteil der 
Gelder an klassische Bereiche der Care-Ökonomie, 
Bewertung vorläufi g

36,78%

Einmaliger Kinderbonus
Positiv 

Stärkung des konsumptiven Spielraums von für 
Kinder Sorgenden

5,52%Erhöhung Regelsatz Kinder 
SBG II und XII 

Umweltprämie Negativ 
Ausgestaltung reduziert Zielgruppe auf 
überwiegend männliche Teilgruppe

11,49%
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Steuererleichterungen
Gleichstellungs-
politische Bewertung

Hauptgrund für Bewertung 
Anteil an 
Budget einer 
Ausgabenart 

Absetzbarkeit Handwerksleistungen Negativ
Ausgestaltung reduziert Förderung auf typisch 
männliche Handwerkerleistungen 

5,00%

Kfz Steuerbefreiung Negativ

Relativ höhere Entlastung für Männer innerhalb 
der männlich dominierten Zielgruppe, vergleich-
bare Konsumanreize für ausgewogene Konsu-
mentengruppen fehlen 

2,78%

Änderung Einkommenssteuer Positiv 
Von struktureller Benachteilung betroffene, 
weiblich dominierte Gruppe wird gestärkt 

52,22%

Neuregelung Kfz-Steuer Positiv 
Weibliche Minderheit der Zielgruppe profi tiert 
tendenziell stärker 

1,67%

Sonderabschreibungen für 
kl. und mittlere Unternehmen

Nicht bewertet

Degressive Abschreibung 
beweglicher Wirtschaftsgüter

Nicht bewertet

Nachhaltige Finanzpolitik für die 
zukünftigen Generationen 
(Schuldenbegrenzungsregel)

Negativ 
Zu erwartende massive Einschnitte im Bereich 
Care-Ökonomie, Erhöhung der Belastung der 
unentgeltlich (Ver-)Sorgenden 

Unbeziffert

Finanzierungshilfen
Gleichstellungs-
politische Bewertung

Hauptgrund für Bewertung 
Anteil an 
Ausgabenart 

KfW Programm für energetische 
Gebäudesanierung 

Verfahrensweisen negativ
Informalisierung der Vergabe stärkt Männernetz-
werke, benachteiligt Frauen

6,86%
Aufstockung KfW Programm für 
Kommunen 
Sonderfonds Energieeffi zienz in 
kleinen und mittleren Unternehmen 

Nicht bewertet

Innovationsförderung 
Mittelstand ZIM

Nicht bewertet

Innovationsförderung (ERP) Nicht bewertet

Förderung anwendungs-
orientierter Forschung 

Nicht bewertet

Fördergelder für 
Breitbandinfrastruktur 

Negativ 

Exklusiv auf typisch männliche Beschäftigungs-
möglichkeiten verengt, 

gleichstellungspolitische Brisanz ignoriert

0,12%

KfW Sonderprogramm für 
Mittelstand

Verfahrensweisen negativ

Besetzung der Entscheidungsgremien im 
Deutschlandfonds: fast nur männlich, nur 
westdeutsch, vor allem Repräsentation der 
verarbeitenden Industrie 

91,67%KfW Sonderprogramm für größere 
Unternehmen

Bürgschaften vom Bund 

Exportfi nanzierung Nicht bewertet
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